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1. Abkürzungsverzeichnis  
 

AK  Arbeitskräfte-Schlüssel  

Azubi  Auszubildende*r 

BE  Bezugserzieher*in 

BMFSFJ  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

BP  Berufspraktikanten 

BufDi  Bundesfreiwilligendienst 

EA  Elternausschuss 

ESSP   Einrichtungsspezifischer Stellenplan 

FaKip  Fachkraft für Kinderperspektive 

FSJ  Freiwilliges soziales Jahr 

GS  Grundschule 

GZ  Ganztagskinder 

HWK   Hauswirtschaftskraft 

IfsG  Infektionsschutzgesetz 

IKF  Interkulturelle Fachkraft 

InsoFa       insoweit erfahrene Fachkraft 

KiB  {ƻŦǘǿŀǊŜ αYƛǘŀ ƛƳ .ƭƛŎƪά 

KiSa  KiTa-Sozialarbeit 

KiTa  Kindertagesstätte 

KiTaG   Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in  

              Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege  

Kita-ZV  Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen 

LJA  Landesjugendamt 

LVO  Landesverordnung 

MA   Mitarbeiter  

MAG  Mitarbeitergespräche 

päd. MA  pädagogische Mitarbeiter  

RHB  Rheinböllen 

RKI  Robert Koch Institut 

SDW  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
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SGB  Strafgesetzbuch 

SIM  Simmern 

SLB  Systemische Leistungsbewertung 

SpB  Sprachbeauftragte 

SPFH  Sozialpädagogische Familienhilfe 

SPZ  Sozialpädiatrisches Zentrum 

TZ  Teilzeit-Kinder 

Ü3   alle Kinder ab dem 3. Lebensjahr im offenen Kindertagesstätten Bereich  

U3  alle Kinder unter dem 3. Lebensjahr im Krippenbereich  

VG  Verbandsgemeinde 

VVA  Verlängertes Vormittagsangebot 

VZÄ   Vollzeit Äquivalent  
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2. Vorwort 
 

o Adressaten der Konzeption 
 

Adresse der Kindertagesstätte: 

Kindertagesstätte Villa Kunterbunt  

Leitung: Fabienne Schüler          

Pestalozzistr.14 

55494 Rheinböllen 

Telefon 06764/2416 

info@villa-kunterbunt-rheinboellen.de 

www.villa-kunterbunt-rheinboellen.de        

 

Adresse des Trägers: 

Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen  

Brühlstr. 2 

55469 Simmern        

 

mit Sitz: 

Kita-ZV Simmern-Rheinböllen 

Am Markt 1 

55494 Rheinböllen 

  

mailto:info@villa-kunterbunt-rheinboellen.de
http://www.villa-kunterbunt-rheinboellen.de/
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o Fachkräfte/Ansprechpartner 
 

Leitung    Fabienne Schüler 

Stellvertretende Leitung Lisa Silbernagel 

Gesamtleitung Träger  Stephan Webering 

Päd. Gesamtleitung  Sabine Baumgärtner 

VG-Bürgermeister  Michael Boos  

 

Ausbildungs-Koordinatorin ZV Fabienne Schüler 

Brandschutzhelfer Fabienne Schüler 

(weitere MA in Ausbildung)     

    

Fachkraft Bewegungskita Martina Klumb   

Lisa Silbernagel 

Fachkraft Datenschutz  Lisa Silbernagel 

Fachkraft Kinderperspektive Sabrina Munzlinger 

Fachkraft Kinderschutz  Fabienne Schüler 

Fachkraft Waldkönner  Sabrina Gerhardt 

Kita-Beirat   Martina Klumb  

Sabrina Gerhardt 

KiTa-Sozialarbeit (KiSa)  Katja Liesenfeld 

Öffentlichkeitsbeauftragte Lisa Silbernagel 

Sicherheitsbeauftragte  Birgit Frehmann 

Sprachbeauftragte  Sabrina Munzlinger 

Nicole Piroth-Gutenberger 

Verpflegungsbeauftragte Sabrina Gerhardt 

Fachberatung Kreis  Stefanie Kiwitt 

Allgemeiner Sozialer Dienst Patrick Nießing 

Leitungscoaching  Ingo Klein 

Stadtbürgermeisterin  Bernadette Jourdant 

Zuständiger Förster  Jan Hannappel 
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o Grußwort des Trägers 
 

Liebe Lesende,  

{ƛŜ ƭŜǎŜƴ ŘƛŜ YƻƴȊŜǇǘƛƻƴ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜ α±ƛƭƭŀ YǳƴǘŜǊōǳƴǘάΣ ƛƴ ¢ǊŅƎŜǊǎŎƘŀŦǘ ŘŜǎ 

Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen. 

Wir sind als kommunaler Träger für insgesamt 15 Kindertagesstätten im Raum Simmern-Rheinböllen 

verantwortlich. Im Januar 2020 haben wir, aufgrund der Fusion der Verbandsgemeinden Simmern und 

Rheinböllen auch die kommunalen Kindertagesstätten in einem Zweckverband organisiert. Das hat den 

Vorteil, dass die Arbeit professionalisiert und qualitativ gemeinsam stets verbessert und evaluiert 

werden kann. Unsere Kindertagesstätten sind als familienergänzende Institution zu verstehen, welche 

den gesetzlichen Auftrag zu Bildung, Erziehung und Betreuung umsetzt. Wir möchten einen sicheren 

Ort gestalten, an dem sich Kinder, Erziehungsberechtigte, Angehörige und Mitarbeitende wohlfühlen 

und ihre diversen Potentiale entfalten können. 

Von besonderer Bedeutung ist uns die Sicherheit und der Schutz in unseren Kindertageseinrichtungen, 

sowie die Umsetzung demokratischer Strukturen. Eine positive Beziehungsgestaltung bildet die Basis 

für gelingende Bildungsprozesse der uns anvertrauten Kinder und der Mitarbeitenden, was wir als 

Hauptaufgabe betrachten. Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist geprägt von 

vertrauensvoller Kooperationsgestaltung, für die wir als Fachkräfte die Verantwortung tragen.  

Wir als Träger beteiligen uns an der Qualitätsentwicklung in den Kitas, tragen Sorge für die Entwicklung 

und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden und engagieren uns in Kita-Gremien. Dabei hat der 

umfassende Kinderrechtsschutz in all unseren Bemühungen oberste Priorität. 

Die Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten und in der Verwaltung des Kindertagesstätten-

Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen stehen, besonders über unser Zufriedenheits-management, 

immer für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Unsere Arbeit wird von Lob, Anregungen oder 

Kritik bereichert.  

Diese Anliegen werden regelmäßig sachlich reflektiert und zur stetigen Weiterentwicklung der Qualität 

genutzt. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Kindertageseinrichtungen. Besuchen Sie auch gerne 

unsere Internetseite, auf der wir regelmäßig über unsere Arbeit informieren. 

https://www.sim-rhb.de/leben-bei-uns/bildung/kindertagesstaetten/kita-zv-sim-rhb 

 
 

      
 
Michael Boos   Stephan Webering  Sabine Baumgärtner 
Verbandsvorsteher    Fachbereichsleitung   Sozialpädagogische Fachbereichsleitung 

  

https://www.sim-rhb.de/leben-bei-uns/bildung/kindertagesstaetten/kita-zv-sim-rhb
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o Grußwort der Kita 
 

Liebe*r Leser*in, 

 

die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt ist ein offenes Haus. Offen für alle Kinder und Familien, die mit 

ihren Hoffnungen und Träumen, aber auch mit ihren Ängsten und individuellen Hintergründen einen 

sicheren Platz suchen. Diese Offenheit gibt den Kindern die Freiheit, engagiert und mit Freude zu 

lernen. 

Wir empfangen jedes Kind mit seinen individuellen Interessen und Fähigkeiten gerne bei uns. Es liegt 

uns viel daran, das Kind im Alltag zu begleiten und es als Persönlichkeit ernst zu nehmen. Wir sehen es 

als wichtige Aufgabe, jedem Kind Aufmerksamkeit, Geborgenheit und Akzeptanz zu schenken und ihm 

eine persönliche, verlässliche Beziehung zu bieten. Wir geben jedem Kind die Möglichkeit, selbständig 

und selbstbewusst zu werden, sowie Verantwortung für sich, für andere oder für die Gruppe zu 

übernehmen. 

Ich lade Sie mit dieser Konzeption herzlich ein, unsere Kita zu besuchen und sich einen Einblick in die 

Kita zu verschaffen. Ich hoffe, dass Sie am Ende der Konzeption einen umfassenden Einblick in unsere 

vielfältige pädagogische Arbeit bekommen. 

In den vergangenen Jahren haben wir viel Zeit, Mühe und Gedanken in unsere Konzeption gesteckt. 

Im folgenden Inhalt erfahren Sie mehr über unsere Ziele, unser Bild vom Kind und unsere 

Umsetzungsmöglichkeiten. Außerdem finden Sie Informationen über Rahmenbedingungen, 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, Qualitätssicherung und viele andere wichtige Aspekte unserer 

pädagogischen Arbeit. 

Mit dieser Konzeption ist nichts festgeschrieben, denn Arbeit mit Kindern lebt von der 

Weiterentwicklung. Veränderungen bei den Kindern, den Eltern, dem Umfeld und bei der Einrichtung 

selbst tragen dazu bei. Unsere Einrichtung ist immer in Bewegung und vieles entwickelt sich weiter. 

Daher bedarf die Konzeption der stetigen Überprüfung und Ergänzung.  

Für das Gelingen dieses Prozesses benötigen wir die tatkräftige Mitwirkung aller Beteiligten: der 

Kinder, des gesamten Kitateams, des Trägers und nicht zuletzt der Eltern.  

Wir laden Sie alle herzlich dazu ein, sich der Herausforderung zu stellen - zum eigenen Nutzen, vor 

allem aber zum Wohle der Kinder. 

 

 

 

            

         Fabienne Schüler 
               Kindergartenleitung  
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o Leitbild Träger 
 

Der Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen befindet sich noch in einem 

Organisationsentwicklungsprozess. 

Ein Leitbild ist ein entscheidendes Steuerungsinstrument, das die Richtung des Einrichtungsträgers 

weist. Es transportiert das Bild des Menschen, die grundlegende Sichtweise auf das Handlungsfeld der 

Kindheitspädagogik und vermittelt Wertvorstellungen. Diesem Bild ordnen sich dann alle 

Managementprozesse sowie Handlungsleitlinien und Methoden unter. Daher ist es von besonderer 

Bedeutung, sowohl die Theoriebasis als auch die Philosophie, nach der dieses Leitbild ausgerichtet 

wird, gemeinschaftlich zu bearbeiten und zu diskutieren. Mit einem Leitbild sollten sich alle 

Mitarbeitenden identifizieren können.  

Dieser Prozess wird von uns besonnen und mit genügend Zeitressource bewältigt, damit ein 

nachhaltiges und befriedigendes Leitbild wirksam auf allen Ebenen gelebt und umgesetzt werden 

kann. Unter Einbezug aller Mitarbeitenden sind wir derzeit auf dem Weg, ein Leitbild zu entwickeln.  

Wir bitten an dieser Stelle um Verständnis, dass wir hier noch kein konkretes Leitbild transportieren 

können, dieses befindet sich in der Fertigstellung. Derzeit orientiert sich die Arbeit in den 

Kindertagesstätten an den individuellen Kita-Leitbildern. 
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o Leitbild Kita 
 

In unserer Kita gehen wir auf die Bedürfnisse der Kinder individuell ein, indem wir eine 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern pflegen und dem Kind liebevoll und auf Augenhöhe begegnen. 

So ermöglichen wir unter anderem durch regelmäßige Entwicklungsgespräche, Elternabende, Briefe 

usw., dass sich Eltern und Kinder in unserer Einrichtung sicher und gut aufgehoben fühlen. 

Wir bieten unseren Kindern an, den Kita-Alltag aktiv mitzugestalten, sei es beispielsweise durch die 

Kinderkonferenz oder Projekte. So ermöglichen wir ihnen das Sammeln vielfältiger Erfahrungen, den 

Erwerb von Fähigkeiten und das Erleben ihrer Umwelt mit allen Sinnen.  

Die Eltern beziehen wir in unsere pädagogische Arbeit mit ein. Dies geschieht durch die aktive 

Teilnahme während der Eingewöhnungsphase. Weiterhin können sie Eindrücke durch gemeinsame 

Projekte oder Kindergartenfeste gewinnen und haben die Möglichkeit, uns in unserem Alltag zu 

besuchen. 

Selbstbewusstsein gewinnen unsere Kinder durch die aktive Mitgestaltung ihres Alltags. Dabei 

entwickeln sie durch Umgang und Auseinandersetzung mit anderen Kindern die nötigen Kompetenzen 

um eigenverantwortlich handeln zu können. Damit unsere Kinder selbstständig werden, unterstützen 

wir sie individuell bei ihren Entwicklungsschritten. Dazu gehören alltägliche Herausforderungen, wie 

zum Beispiel das An- und Ausziehen, selbstständige Toilettengänge, Händewaschen und 

Entscheidungen treffen.  

Da wir alle, sowohl Kinder als auch Erzieher voneinander lernen, sind wir Vorbilder füreinander. Dies 

erreichen wir, indem wir wertschätzend miteinander umgehen, angemessene Umgangsformen und 

kommunikatives Verhalten vermitteln und vorleben. 

Miteinander Spielen und Lernen beinhaltet sowohl Spaß und Freundschaft als auch Frust- und 

Konfliktbewältigung. Die Kinder werden unterstützt im Umgang mit eigenen Misserfolgen, durch 

Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten und im Erlernen des eigenständigen Lösens von Konflikten. Dies 

geschieht im besonderen Maße in Projekten und Gruppenaktionen, in denen speziell diese 

Kompetenzen Beachtung finden und gefördert werden.    

 

  



Seite 14 von 109 
 

o Inklusion § 1 Abs. 2 KiTaG 21 
 

Der grundsätzlich inklusive Anspruch an rheinland-pfälzische Kindertageseinrichtungen ist in § 1 Abs. 

2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen und in 

YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǇŦƭŜƎŜ όYƛ¢ŀDύ ƎŜǊŜƎŜƭǘΦ 5ƻǊǘ ƘŜƛǖǘ ŜǎΥ αYƛƴŘŜǊǘŀƎŜsbetreuung soll allen Kindern gleiche 

Entwicklungs- und Bildungschancen bieten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen 

Herkunft, Nationalität, weltanschaulichen und religiösen Zugehörigkeit, einer Behinderung, der 

sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie und ihren individuellen Fähigkeiten. Sie soll soziale 

sowie behinderungsbedingte Benachteiligungen ausgleichen. In der Regel findet 

YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎōŜǘǊŜǳǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ Ƴƛǘ ǳƴŘ ƻƘƴŜ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ǎǘŀǘǘΦά  

Dies bedeutet für die Arbeit in unserer Kindertagestätte, dass die Rahmenbedingungen im Alltag 

individuell an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes und dessen Familie angepasst werden, sodass 

jeder die Möglichkeit von Teilhabe in allen Bereichen hat.  

Dazu gehören beispielsweise:  

- Partizipation 

- die verwendete Sprache, so wie Sprachförderangebote und einfache Sprache 

- angeleitete Projekte wie z.B. Tula & Tim / Schulkinderprojekt 

- die äußeren Rahmenbedingungen wie z.B.: 

o behindertengerechte Sanitäranlagen und Räume  

o Speisepläne mit Beachtung von Allergien oder kulturellen und religiösen 

Hintergründen  

o Angebote für mehrsprachige Elterngespräche mit z.B. einem selbständig 

organisierten Übersetzer 

- Diversität wird in unserer Kita gelebt durch z.B.  

o das Behandeln kultureller Feste im Jahreskreis 

o das Aufgreifen von Interessen und Fragen der Kinder  

o mehrsprachigen Angeboten oder Elternaktionen  

o kulinarischer Vielfalt beim Frühstück, so wie beim Mittagessen  

o dem ständigen Angebot an Literatur zu Themen wie Kinderrechte, Kulturen und 

Religionen, Inklusion, Persönlichkeitsentwicklung etc.  

Wichtig bei den genannten Punkten ist ein enger Austausch zwischen dem gesamten Team, den 

einzelnen Bezugserzieher*innen, den Kollegen, Eltern und anderen Einrichtungen wie Therapeuten, 

SPZ, SPFH, Ärzten usw.  

Hierbei wird beachtet, dass die Voraussetzung für den Austausch mit anderen Institutionen außerhalb 

der Kindertagestätte, eine von den Eltern unterschriebene Schweigepflichtentbindung ist.  

Damit Informationen für alle zugänglich und verständlich sind, werden wichtige Aushänge wie zum 

Beispiel Windeln, Wechselkleidung, Krankheiten, Schießtage & Termine etc. mehrsprachig und mit 

Bildern angeboten.  

Auch ist eine individuelle Betreuung durch eine Integrationsfachkraft bei Bedarf möglich und muss 

durch die Eltern bei der Kreisverwaltung beantragt werden. Ein Antrag bedarf jedoch eine Diagnostik 

durch eine geeignete Institution (z.B. SPZ). Bei bewilligter Maßnahme regelt die Lebenshilfe Rhein-

Hunsrück mit Sitz in Kastellaun den Einsatz der Integrationskraft.  
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o Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

Zum 01.01.2020 nahm der Kindertagesstätten-Zweckverbandes seine Arbeit auf. Seit diesem Zeitpunkt 

erfolgt von dort die komplette Verwaltung des Kitapersonals für alle Einrichtungen im Kita-ZV. Die Kita-

Leitung nimmt an den regelmäßigen Leitungskonferenzen des Kita-ZV teil. Sollte die Kita-Leitung 

verhindert sein, nimmt ihre Stellvertretung an der Sitzung teil. Die Leitungskonferenz findet im Rathaus 

in Rheinböllen oder per Videokonferenz statt. 

Seit September 2020 nimmt eine pädagogische Fachbereichsleitung im Kita-ZV Aufgaben wahr. Die 

Stelle beinhaltet neben pädagogischen und konzeptionellen Aufgaben auch die stellvertretende 

Fachbereichsleitung. Sie ist Abwesenheitsvertretung von der Fachbereichsleitung und 

Disziplinarvorgesetzte für den Fachbereich 6 ς Kita-ZV.  

Weiterhin zuständig für die Kita sind vier Personalsachbearbeiter sowie eine Sachbearbeiterin für 

Kitaangelegenheiten. 

Zu den regulären Öffnungszeiten oder nach vorheriger Terminabsprache kann der Fachbereich Kita-ZV 

auf der Verwaltung persönlich besucht werden. Zu den Arbeitszeiten der Mitarbeiter sind diese über 

Mail oder Telefon zu erreichen. 

Trägergespräche zum Austausch werden in der Kita zweimal jährlich angeboten. Anwesend sind dann 

die Fachbereichsleitung und die pädagogische Fachbereichsleitung sowie die Mitarbeiter der Kita.  

Der Trägernewsletter αZweckverband.aktuellά dient dem gebündelten Informationsfluss innerhalb des 
Zweckverbandes und sorgt für Transparenz & Kompetenz. Der Newsletter fördert Kommunikation, die 
professionelle und einheitliche Handlungsleitlinie und unterstützt somit den QM-Aufbau des Trägers.  
Inhalte und Aufbau von Zweckverband.aktuell  

- Neuigkeiten, Entwicklungen und Informationen des Trägers  

- besondere Geburtstage und Dienstjubiläen, Begrüßung neuer Mitarbeiter 

- Projekt- und Kita-Infos  

- Azubijournal  

- Frage ς Antwort 

- Dienstanweisungen/Prozessbeschreibungen/QM 

- Neues aus der Bibliothek 

Die Mitarbeit der Kitas ist ausdrücklich erwünscht. Hinweise und Artikel über die Kita können gerne 

eingereicht werden.  

Kita-ZV-Beiratssitzungen finden im Rathaus Simmern, als Videokonferenz oder in der Hunsrückhalle 

Simmern statt. Der Beirat besteht aus den Bürgermeistern der Kita-Sitzgemeinden und Herrn VG-

Bürgermeister Boos und bereitet die Sitzungen der Zweckverbandsversammlung vor. Diese tagt immer 

einige Tage nach der Kita-ZV-Beiratssitzung und besteht aus den 44 Orts- und Stadtbürgermeistern 

sowie dem VG-Bürgermeister Herrn Boos. Die Leitungen sind zur Zweckverbandsversammlung 

jederzeit eingeladen und nehmen nach Möglichkeit teil. 

Für die KiTas des Kita-ZV gibt es eine gemeinsame Dienstordnung. Der gewählte Personalrat besteht 

aus 7 Mitgliedern. Die Personalratsvorsitzende hat eine Freistellung von 19,5 h/Woche und hat ihren 

Sitz auf der Verwaltung. 
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o Kontakt/Adresse, Anfahrt und Parken, Anbindung öffentliche Verkehrsmittel 
 

Mit einem Kraftfahrzeug ist die Kita Villa Kunterbunt in der Pestalozzistraße 14 in 55494 Rheinböllen 

erreichbar über die Simmerner Straße. Einbiegend in die Schulstraße, an der weiterführenden Schule 

αtǳǊƛŎŜƭƭƛǎŎƘǳƭŜ wŜŀƭǎŎƘǳƭŜ Ǉƭǳǎά ǾƻǊōŜƛΣ ŦǸƘǊǘ ŘƛŜ {ǘǊaße am Ende, unmittelbar auf den Parkplatz 

gegenüber der Kita3 hin.  Nach ca. 150m Fußweg erreichen sie unsere Kita. 

Ein weiterer Parkplatz ist oberhalb des Buswendeplatzes. Weitere Parkplätze findet man an der 

nebenliegenden Schule, dem Kulturhaus (KIR) in der Schulstraße oder dem naheliegenden 

Schwimmbad. 

Fußgängig ist die Kita neben vorgenanntem Weg auch noch erreichbar über die Goethestraße im 

Neubaugebiet, direkt am nebenliegenden Goethepark am Bolzplatz vorbei. Außerdem führt ein 

Fußweg von der Simmerner Straße aus durch die Schillerstraße direkt auf die Kita zu. 

In 350 Meter Entfernung, neben der weiterführenden Schule und direkt an der Simmerner Straße 

liegend ist der Busbahnhof der Stadt Rheinböllen. Von hier aus hat man eine gute Busverbindung in 

alle Richtungen, kann jederzeit nach Simmern fahren und sogar stündlich einen Bus nach Bad 

Kreuznach nehmen. Einzelne Ortschaften in der Umgebung, vor allem das Einzugsgebiet der Kita, die 

Gemeinden Dichtelbach und Erbach sind ebenfalls zu erreichen. 

Ein Kindergartenbus fährt täglich dreimal, morgens, mittags und nachmittags (Info: 

https://www.vrminfo.de/fahrplan/fahrplanauskunft/fahrplanauskunft-vrm-gebiet/ ) die Haltestelle 

der Kita (in 150 Meter Entfernung, an der Einbiegung von der Schulstraße zur Pestalozzistraße) an. 

Diese Haltestelle ist einzig für die Kitas der Stadt Rheinböllen eingerichtet, nicht für den öffentlichen 

Nahverkehr. 

 

 

3. Gesetzliche Grundlagen 
 

Grundsätzlich ist das System der Bildung, Erziehung und Betreuung im SGB VIII festgeschrieben. 

Besondere Achtung erhält die UN-Kinderrechtskonvention (1989) sowie die UN-

Behindertenrechtskonvention (2008). Wir gestalten unsere Arbeit nach den geltenden 

Menschenrechtskonventionen voller Achtung und Respekt ς die Würde eines jeden Menschen, so auch 

die der Kinder, ist unantastbar. 

Die Förderung und die Erziehung der Kinder in den Kindertagesstätten sind als familienergänzende und 

familienunterstützende Institution definiert. Die Kinder sollen in den Kindertagesstätten möglichst 

chancengleich, unabhängig ihres Geschlechtes, ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, 

weltanschaulichen und religiösen Zugehörigkeit oder Behinderung, der sozialen oder ökonomischen 

Situation Ihrer Familie und individuellen Fähigkeiten zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden (§ 22 SGB VIII und § 1 Abs. 1 KiTaG).  

Alle Bereiche der Bildung, Erziehung und Betreuung werden durch die Kindertagesstätten gefördert. 

Kinder sind dabei als Individuen der Gesamtgruppe zu betrachten. Eine Verantwortungsgemeinschaft 

für das Kind stellen somit Eltern, päd. Fachkräfte, Leitungen, Träger, örtliche und überörtliche Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe dar. Kinder sollen dabei nach ihren individuellen Bedürfnissen, unter 

Beachtung demokratischer Strukturen, in die Gesellschaft finden. Das Ziel dabei ist, die 

Erwerbstätigkeit der Eltern zu unterstützen, so dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich 

https://www.vrminfo.de/fahrplan/fahrplanauskunft/fahrplanauskunft-vrm-gebiet/
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wird. Die Kooperation mit anderen Einrichtungen des Sozialraums ist vorausgesetzt. Bei Auffälligkeiten 

der Entwicklung des Kindes muss die Einrichtung gem. § 8a SGBVIII auf notwendige Hilfen hinwirken 

(§ 3 KiTaG). 

Die verschiedenen Gremien, in denen Elternmitwirkung verankert ist, sind ebenfalls gesetzlich 

festgeschrieben: Hierzu zählen der Elternausschuss (§ 9 Abs.1 KiTaG), die Elternversammlung (§ 9 Abs. 

2 KiTaG) sowie das Beschwerderecht (§10 KiTaG). Das Gremium des KiTa-Beirates, welches aus 

Trägervertreter*innen, Leitung, Pädagogischen Fachkräften, der Fachkraft für die Kinderperspektive 

(FaKip), sowie Entsandte des Elternausschusses (§ 7 KiTaG) besteht, dient vornehmlich als Plattform 

der Konsensfindung, um diesen Konsens dann in die grundsätzliche KiTa-Gestaltung einzubinden. 

Im Sinne einer Inklusion gem. § 1 Abs. 1 KiTaG schätzen und achten wir jeden Menschen, so wie er ist 

und unterstützen jeden Menschen individuell und differenzsensibel. Besondere Betreuungs-, Förder- 

oder Hilfebedarfen erfüllen wir gemäß der Eingliederungshilfen (SGB IX). Im Falle gewichtiger 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohles eines Kindes sind wir zum Handeln gem. § 8a SGB VIII 

und § 47 SGB VIII verpflichtet. 

Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf 

die Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Der Anspruch richtet sich im Rahmen der 

Öffnungszeiten an eine Betreuung von montags bis freitags und umfasst durchgängig sieben Stunden 

je Betreuungstag. Dieser siebenstündige Anspruch soll primär als Vormittagsangebot ausgestaltet 

werden. Bei Betreuung über die Mittagszeit wird ein Mittagessen vorgesehen, hierbei können die 

Qualitätsstandards der DGE als Orientierung für die Kindertagesstätten in der Ausgestaltung dienen (§ 

14 Abs. 1 KiTaG). 

Die Arbeit in den Kindertagesstätten orientiert sich an den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 

(seit 2005) des Landes Rheinland-Pfalz. Sie sind von der Landesregierung, den kommunalen 

Spitzenverbänden, den christlichen Kirchen, der LIGA der freien Wohlfahrtspflege und dem 

Landeselternausschuss vereinbarte Grundlage für die Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz 

zusammengetragen worden und werden stetig weiterentwickelt. 

Alle Daten, die im Rahmen des Betreuungsvertrages zweckgebunden erhoben wurden, werden gem. 

DSGVO verarbeitet.  

 

 

o Aufsichtspflicht 
 

Die Aufsichtspflicht beruht darauf, dass Kitas die Aufsichtspflicht als Teil der Personensorge der Eltern 

(§ 1631 BGB) vorübergehend erfüllen.  

Die Aufsichtspflicht wird durch den zwischen KiTa und Eltern geregelten Betreuungsvertrag definiert.  

Die elterliche Sorge umfasst das natürliche Recht der Pflege und Erziehung der Kinder gem. Art. 6 Abs. 

2 Satz 1 des Grundgesetzes und es beschreibt die zuvörderst obliegende Pflicht der Eltern. Gemäß § 

1631 Abs. 1 BGB umfasst die Personensorge auch die Aufenthaltsbestimmung des Kindes. Mithilfe des 

Betreuungsvertrages wird für die Dauer des KiTa-Aufenthaltes die Aufsichtspflicht somit an den Träger 

übertragen. Auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages zwischen dem Träger und dem Personal 

überträgt sich die Aufsichtspflicht und die Verantwortung dann auf die Mitarbeitenden des Trägers. 
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Die Aufsichtspflicht wird für alle in der Kindertagesstätte betreuten Kinder unter den hierzu erlassenen 

rechtlichen Voraussetzungen ausgeübt. Für die Aufsichtspflicht gibt es keine generalisierte 

Faustformel. Angemessen sind folgende Faktoren durch die Fachkräfte zu berücksichtigen: Charakter 

des Kindes, Entwicklungsstand (Fähig- und Fertigkeiten) des Kindes, Art und Gefährdungsrisiko der 

Aktivität, Gruppenverhalten der Kinder, räumliche und örtliche Gegebenheiten, Gruppengröße, Person 

der Fachkraft, Zumutbarkeit der an die Fachkraft gestellten Anforderungen. Die Aufsichtführenden 

tragen die Verantwortung, Kinder vor Gefahren zu schützen. Die Aufsichtspflicht richtet sich nach 

Einzelfall und Umstand. Die Aufsichtspflicht sollte pädagogisch sinnvoll durch Handlungsspielräume 

gestaltet sein.  

Bei herausfordernden und besonderen Gefahrensituationen müssen die Aufsichtspflichtigen über 

entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. 

Beginn und Ende der Aufsichtspflicht: Beginn und Ende der Aufsichtspflicht sind im Betreuungsvertrag 

geregelt. Die KiTa ist von der Anwesenheit des Kindes durch die Eltern in Kenntnis zu setzen, das Kind 

ist also einem päd. MA zu übergeben. Somit weiß die KiTa um die Anwesenheit und kann dann der 

Aufsichtspflicht nachkommen (Sicht heißt Pflicht). Grundsätzlich endet die Aufsichtspflicht der KiTa, 

sobald diese wieder an die Eltern übertragen wurde - beziehungsweise bis die Eltern das Kind sehen 

können (Sicht heißt auch hier wieder Pflicht). Das heißt auch, auf Festen oder Feierlichkeiten, die Eltern 

gemeinsam mit Ihren Kindern in der KiTa besuchen, tragen die Eltern die Aufsichtspflicht. 

Eltern können auch Dritte (bspw. Großeltern) beauftragen, das Kind in die KiTa zu bringen oder 

abzuholen. Dies muss vorab mit den KiTa-Mitarbeitenden besprochen und in das Abholformular des 

Betreuungsvertrages eingetragen und auch vom Abholer unterschrieben sein. 

Wird das Kind nicht rechtzeitig nach Ende der Betreuungszeit abgeholt, verletzen Eltern die 

vertraglichen Pflichten, die Aufsichtspflicht der KiTa endet damit aber nicht automatisch. Bis zum 

Eintreffen der Personensorgeberechtigten ist eine Betreuung der Aufsichtspflicht weiterhin 

sicherzustellen. Die Eltern werden durch die Mitarbeitenden kontaktiert, sobald diese nicht rechtzeitig 

in der KiTa erscheinen. Wir bitten alle Eltern rechtzeitig bei einer Verhinderung oder einem Notfall die 

Einrichtung zu informieren. Bei wiederholtem Verstoß der Vertragspflicht werden die Mitarbeitenden 

der KiTa das Gespräch suchen. 

Delegation der Aufsichtspflicht: Neben den Mitarbeitenden können auch Dritte durch Leitung, 

Praxisanleitung oder die Fachkräfte zur Aufsicht beauftragt werden (Auszubildende, Eltern, 

ehrenamtlich Tätige), sofern diese ausreichend angeleitet bzw. aufgeklärt wurden und sich eignen. 

Wird diese Aufsicht delegiert, obwohl der Beauftragte offensichtlich nicht in der Lage ist einer 

gewissenhaften Aufsichtspflicht nachzukommen, verletzt der Mitarbeitende seine Aufsichtspflicht. 

Aufsichtspflicht und Personalschlüssel: Die nach Landesrecht erforderliche personelle Ausstattung 

wird in unseren KiTas umgesetzt. Es bedeutet aber nicht, dass alle berechneten Mitarbeitenden auch 

für die jeweilige Gruppenkonstellation dauerhaft verfügbar sind. Hier müssen für die Fachkräfte auch 

Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche, Teambesprechungen sowie Dokumentation einberechnet 

werden. Kommt es zu Personalmangel aufgrund von Krankheiten, Fortbildungen oder Urlaub 

verringert sich der Personalschlüssel. Dies stellt in Bezug auf Aufsichtsplicht keine Verletzung dar, 

beeinträchtigt aber die Förderung der Kinder. Sollte dieser Personalmangel hingegen so gravierend 

sein, dass das Kindeswohl und die Aufsichtspflicht grundsätzlich nicht erfüllt, werden können, müssen 

ggfls. Notbetreuungen eingerichtet werden. Hierzu gestaltet jede Kita einen Maßnahmenplan, über 

den die Eltern informiert sind. Im Falle der massiven Unterschreitung des Personalschlüssels informiert 

die Leitung den Träger und der Träger handelt im Sinne seiner Gesamtverantwortung. Er sucht nach 
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Abhilfemöglichkeiten und setzt unverzüglich eine Meldung der Notbetreuung oder Gruppenschließung 

gemäß § 47 Nr. 2 SGB VIII an das Landes- und Kreisjugendamt ab. 

 

Es kann vorkommen, dass Eltern Forderungen nach besonderer Behandlung des Kindes im Rahmen 

der Aufsichtspflicht an die Fachkräfte stellen. Solche Anregungen, welche an die KiTa-Leitung gerichtet 

werden müssen, können aufgenommen werden, aber nicht als verbindliche Anweisung 

entgegengenommen werden.  

Der ungestörte Betriebsablauf sowie die internen pädagogischen Zielvorstellungen der 

Gemeinschaftseinrichtung müssen vorrangig Beachtung finden.  

 

 

o Aufsichtspflicht im Schlafraum (U3/Ü3) 
 

Weder die Regelungen des 8. Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) noch einzelne gesetzliche Vorschriften und 

Richtlinien zur Kita-Betreuung in den jeweiligen Bundesländern sehen einen Mittagsschlaf verbindlich 

vor. Aus diesem Grund gibt es auch keine gesonderte gesetzliche Aufsichtsverpflichtung für den 

Mittagsschlaf im Kindergarten. (https://www.pro-kita.com/recht/aufsichtspflicht/mittagsschlaf-in-

der-kita-wie-sie-die-aufsichtspflicht-erfuellen/) 

Wir in unserer Tagesstätte haben folgende Regelung getroffen:  Im U3 Bereich geht ein päd. MA 

gemeinsam mit den Kindern in den Schlafraum und begleitet die Kinder beim Einschlafen. Erst wenn 

alle Kinder eingeschlafen sind, verlässt der päd. MA den Raum und lässt die Tür einen Spalt breit offen. 

Es ist immer mindestens ein päd. MA im Nebenraum, bei leicht geöffneter Schlafraumtür. Zusätzlich 

dazu benutzen wir im U3 Bereich noch ein tragbares Babyphon, um zu jeder Zeit für die Kinder 

erreichbar zu sein. Des Weiteren befindet sich ein weiterer päd. MA auf Abruf, die die Kinder betreut, 

die wach geworden sind. Dieser Bereich darf nicht alleingelassen werden, denn in einem 

unbeobachteten Moment könnten Kinder den Schlafraum verlassen, ohne dass sie durch Geräusche 

vom päd. MA wahrgenommen werden.  

Im Ü3 Bereich ist immer mindestens ein päd. MA da, der gemeinsam mit den Kindern zum Ruhen geht 

und die Kinder dort begleitet. Nach ca. 20 Minuten verlässt der päd. MA den Raum und die Kinder, die 

nicht schlafen, dürfen mit zum Spielen gehen. Im Nebenraum ist immer mindestens ein päd. MA, der 

Schlafwache hält, die Tür ist ebenfalls immer geöffnet. Kinder, die nicht einschlafen, werden in allen 

Funktionsräumen betreut.  

 

 

4. Datenschutzkonzept 
 

Das zugrundeliegende Datenschutzkonzept orientiert sich an den Landesempfehlungen zum 

Datenschutz bei Bildungs- und Lerndokumentationen in Kindertagesstätten, sowie den Empfehlungen 

des Landesdatenschutzbeauftragen Rheinland-Pfalz und richtet sich sowohl an Mitarbeitende des 

Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen als auch an die Betroffenen der 

https://www.pro-kita.com/recht/aufsichtspflicht/mittagsschlaf-in-der-kita-wie-sie-die-aufsichtspflicht-erfuellen/
https://www.pro-kita.com/recht/aufsichtspflicht/mittagsschlaf-in-der-kita-wie-sie-die-aufsichtspflicht-erfuellen/
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Datenverarbeitung.  

(https://kita.rlp.de/fileadmin/kita/04_Service/02_Datenschutz/Datenschutz_Empf_Bildung_Lerndok

u_Kita.pdf, 21. April 2008)  

Es ist dem Träger ein besonderes Anliegen, dass alle personenbezogenen Daten in ihrer Verarbeitung 

geschützt, sicher und zweckgebunden erhoben werden. Ziel ist es, dass wir gemeinsam vertrauensvoll 

für die Kinder eine zielgerichtete und wirkorientierte Entwicklungsunterstützung in den Bereichen 

Erziehung, Bildung und Betreuung bieten können. Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur 

Erfüllung des Betreuungsvertrages notwendig ist. Sobald dieses Vertragsverhältnis endet, werden die 

Daten unverzüglich gelöscht. Grundsätzlich haben alle das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 

oder auf Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, wenn die gesetzlichen 

Voraussetzungen dafür vorliegen (Art. 15 Abs. 2 DSGVO). 

Unser Träger kommunaler Kindertagesstätten findet die gesetzliche Grundlage unseres Handelns in 

der DSGVO und den sie ergänzenden Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes, sowie der 

jugendhilferechtlichen Vorschriften zum Schutz von Sozialdaten gemäß §§ 61 bis 64 SGB VIII. Dies 

betreffen die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung personenbezogener Daten, welche 

zweckgebunden zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind.  

Das Kind ist Träger eigener Rechte nach Art. 16 der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK). Die Kinder 

haben ein Anrecht auf den Schutz ihrer Privatsphäre. Kinder haben im Gegensatz zu Erwachsenen 

besondere Bedürfnisse, die es zu berücksichtigen gilt. Daher ist hier ein besonderer 

Menschenrechtsschutz nötig. Ausgangspunkt für die UN-KRK ist die Stellung des Kindes als Träger 

eigener Rechte. 

Aus dem grundgesetzlichen Prinzip des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gemäß Art. 2 Abs 1 GG und 

der Menschenwürde gemäß Art. 1 GG lässt sich herbeiführen, dass der Einzelne elementar über seine 

Preisgabe und Verwendung der personenbezogenen Daten bestimmen kann. Dies gilt unabhängig von 

Daten, Informationen in Akten oder Sammlungen von Texten und Bildern. Im Rahmen einer 

Bildungsdokumentation müssen primär die Persönlichkeitsrechte des Kindes Beachtung finden. Die 

Eltern entscheiden für das Kind. Grundsätzlich ist aber auch das Kind gem. Art. 16 und Art. 12 Abs.1 

der UN-KRK ebenfalls in die Einwilligung entwicklungsentsprechend zu beteiligen. Grundsätzlich steht 

im Mittelpunkt des Datenschutzes der Respekt und die Achtung der Persönlichkeitsrechte des Kindes 

und seiner Familie. Konkret werden also Eltern, als auch Kinder befragt, ob das Kind beispielsweise 

seinen Namen und sein Foto in der Fotoausstellung für alle zugänglich machen möchte. Eltern können 

genauso Betroffene sein, da Aussagen des Kindes über die Eltern dokumentiert werden können. 

Ebenso ist es für die Kinder ein wichtiges Lernfeld, den Umgang mit personenbezogenen Daten bereits 

in der KiTa zu erfahren. Das spiegelt sich auch an dem Umgang mit den Bildungs- und 

Lerndokumentationen wider. Das Kind hat das Recht auf folgende Regeleinhaltung: 

- Es ist mein Portfolio.  

- Andere Kinder oder Erwachsene dürfen es sich nur anschauen, wenn ich es gestatte. 

- Zu den Inhalten, welche in das Portfolio geheftet oder abgelegt werden, bin ich vorher um 

Einwilligung gefragt worden (je nach Fähig- und Fertigkeiten des Kindes) 

- Wenn die KiTa-Zeit endet, dann darf ich das Portfolio mit nach Hause nehmen. 

 

 

https://kita.rlp.de/fileadmin/kita/04_Service/02_Datenschutz/Datenschutz_Empf_Bildung_Lerndoku_Kita.pdf
https://kita.rlp.de/fileadmin/kita/04_Service/02_Datenschutz/Datenschutz_Empf_Bildung_Lerndoku_Kita.pdf
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o Allgemeine Grundsätze des Datenschutzes 
 

Grundsatz der Erforderlichkeit: Es dürfen nur Daten erhoben werden, die zur Erfüllung des Zweckes, in 

diesem Falle der Erfüllung des Betreuungsvertrages notwendig sind (Adresslisten, Anwesenheitslisten, 

Gesundheitsdaten etc.). 

Grundsatz Datenminimierung: Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn der Zweck der 

Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Der Umfang der 

Datenerhebung beschränkt sich auf das Notwendige. 

Grundsatz der Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz: Informationelle 

Selbstbestimmung ist ein Recht, dass es Betroffenen ermöglicht, die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten mitzubestimmen. Die Einwilligung auf Datenverarbeitung ist freiwillig. Für 

die betroffene Person muss die Datenerhebung nachvollziehbar und eindeutig sein. 

Grundsatz der Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und 

legitimierte Zwecke in einer für die Person nachvollziehbaren Weise weiterverarbeitet werden. 

(weitere Grundsätze sind unserem Datenschutzkonzept zu entnehmen). 

Regelmäßige Datenempfänger sind: Unfallkasse RLP bei Unfallanzeigen, das Gesundheitsamt des 

Rhein-Hunsrück-Kreises, das Jugendamt des Rhein-Hunsrück-Kreises sowie das Landesamt für Soziales 

Jugend und Versorgung in Koblenz/Mainz, gem. der Meldepflichten nach §§ 47 und 8a SGB VIII und die 

Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen für den Einzug von Verpflegungsbeiträgen. 

 

 

o Kontrolle des Datenschutzes 
 

Die Kontrolle der Einhaltung des Datenschutzes eines kommunalen Trägers ist Aufgabe des 

Landesdatenschutzbeauftragten, diesen erreichen Sie unter Poststelle@datenschutz.rlp.de. Der 

Datenschutzbeauftragte der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen ist hier in seiner 

Verantwortlichkeit für uns verbindlicher Ansprechpartner. Sie erreichen den Datenschutzbeauftragen 

unseres Trägers unter der Telefonnummer 06761/ 837-295 oder unter Datenschutz@sim-rhb.de. 

Die Aufsichtsbehörde kann Datenschutzverstöße beanstanden und gegebenenfalls Änderungen 

verlangen. 

Grundsätzlich ist jede Einwilligung freiwillig. Die Einwilligung zur Datenverarbeitung kann jederzeit 

widerrufen werden, und zwar schriftlich gegenüber der KiTa-Leitung. 

 

 

o Datenschutzhinweise bei digitalen Konferenzen und Elterngesprächen 
 

Sofern die KiTa-Teams digitale Konferenzen oder Elterngespräche anbieten, werden diese über ein 

DSGVO-konformes System durchgeführt. Grundsätzlich werden Daten hier ebenso sensibel behandelt 

und nur zweckgebunden verwendet. Hier greift die Auftragsdatenverarbeitung des entsprechenden 

Anbieters.  

mailto:Poststelle@datenschutz.rlp.de
mailto:Datenschutz@sim-rhb.de
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o Datenschutzbeauftragter und Verweis auf Datenschutzkonzept (VG Simmern-

Rheinböllen) 
 

Der Datenschutzbeauftragte unserer Einrichtung ist dafür zuständig darauf zu achten, dass sich alle 

MA und andere Personen, die die Einrichtung betreten, an die Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO_2018) halten. Er informiert sich regelmäßig über Neuerungen und Änderungen, die die 

DSGVO betreffen. Des Weiteren ist der Datenschutzbeauftragte dafür zuständig, sollte es zu einen 

Datendiebstahl oder einer Datenpanne kommen, diese Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten der Aufsichtsbehörde zu melden.  

Die rechtlichen Grundlagen bzw. Voraussetzungen der Datenschutz-Grundverordnung werden durch 

die Datenschutzbeauftragten der VG Simmern-Rheinböllen geprüft und überwacht.  

Das Datenschutzkonzept liegt für alle Mitarbeiter in der KiTa aus.  

 

 

o Schutz in der Kita (verwendete Programme/Systeme/Schränke/Beobachtungsbögen) 
 

Die Speicherung von Daten der Kinder und ihren Erziehungsberechtigten läuft ausschließlich über das 

PC-tǊƻƎǊŀƳƳ αYƛǘŀ ƛƳ .ƭƛŎƪάΦ bǳǊ ŘƛŜ [ŜƛǘǳƴƎ ǳƴŘ ŘŜǊŜƴ {ǘŜƭƭǾŜǊǘǊŜǘǳƴƎ ƘŀōŜƴ ½ǳƎŀƴƎ Ȋǳ ŘƛŜǎŜǊ 

passwortgeschützten Software.  

Alle Akten mit personenbezogenen Daten, die die Kinder und deren Erziehungsberechtigte betreffen 

(z.B.: Anmeldung, Beobachtungen usw.) befinden sich in Gruppenordnern abgeheftet in einem 

abschließbaren Schrank im Büro und sind nur für päd. MA der Einrichtung zugänglich. Die Weitergabe 

von Daten an Dritte ist den MA der Kindertagesstätte ohne die ausdrückliche schriftliche Einwilligung 

der Eltern und/oder Personensorgeberechtigten verboten.  

Wir arbeiten konform der DSGVO. Auch aus Gründen der Persönlichkeitsrechte jedes Betroffenen und 

der MA werden Fotos und Videoaufnahmen nur zu internen Zwecken genutzt. Im KiTa-Alltag 

übernimmt die KiTa die Fotodokumentation. Eltern sind im KiTa-Alltag nicht berechtigt, im Gebäude 

oder auf dem Außengelände zu fotografieren oder zu filmen (insbesondere auch nicht in der 

Eingewöhnung). 

Eine Veröffentlichung von Fotos auf der Kita-Homepage, in Pressemitteilungen und in der 

Elterninformationsbroschüre erfolgt grundsätzlich nur mit der schriftlichen Einwilligung der Eltern 

und/oder Personensorgeberechtigten. Diese Einwilligung befindet sich in der Anmeldung. Mit dieser 

Einwilligung der Betroffenen können gem. § 23 Kunsturhebergesetz Fotos veröffentlicht, im Haus 

ausgehangen oder als Film oder Diashow präsentiert werden, wenn es sich um das Darstellen einer 

α±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ Yƛǘŀά ƘŀƴŘŜƭǘ ǳƴd das Ereignis und nicht die Personen im Vordergrund steht. 

Die im Rahmen von schulischen Aufgaben durch Praktikanten/Auszubildenden oder Studierenden 

angefertigten schriftlichen Arbeiten und Fotos dürfen nur in diesem Zusammenhang verwendet 

werden. Die schriftliche Einwilligung geben die Personensorgeberechtigten mit ihrer Unterschrift für 

jedes einzelne Bild.  

Alle Arten von Fallbesprechungen (intern und mit dem Jugendamt) sind anonymisiert durchzuführen 

und anonymisiert zu dokumentieren. Der Umgang mit akutem Verdacht auf Gefährdung des 

Kindeswohls unterliegt besonderen Regelungen. 



Seite 23 von 109 
 

Fotos zum Nachbestellen dürfen nur vor Ort (z.B.: Drogerie, Schreibwarenladen) mit einem USB-Stick 

oder der Kameraspeicherkarte entwickelt und nachbestellt werden. Die Fotos dürfen auf keinen Fall 

über den PC auf Online-Bestellsoftwaren entwickelt werden, da die Fotos so ins Internet gelangen.  

 

5. Institutionsbeschreibung und Rahmenbedingungen 
 

o Geschichte der Einrichtung 
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o Voranmeldewesen des Trägers und Aufnahmeprozess in der Kita 
 

Die Familien vereinbaren mit der Kita ein Informationsgespräch. Dieses Informationsgespräch 

beinhaltet die Vorstellung der Kita mit Informationen zu Konzeption und Arbeitsweisen.  

Jede Kita gestaltet das Informationsgespräch individuell. Die interessierte Elternschaft füllt dann einen 

Voranmeldebogen (Formblatt 05/02/2021) entweder auf unserer Internetseite aus und übermitteln 

das Formular elektronisch oder sie erhalten das Formular in der Kita. Der Voranmeldebogen wird 

zentral in der Verwaltung des Kindertagesstätten-Zweckverbandes gesammelt und verarbeitet. Die 

Plätze werden nach den Merkmalen eines verbindlichen Kriterienkatalogs vergeben. Nach zentralen 

Vergabekonferenzen (RHB und SIM) werden die Plätze in der Regel frühestens ein halbes Jahr vor 

Platzantritt vergeben und bestätigt. Diese Konferenzen finden im Januar und Juli statt. Im Anschluss 

daran erhalten die Familien von der jeweiligen Kita den Betreuungsvertrag und alles Weitere, was für 

einen gelungenen Kita-Start benötigt wird. Unterjährig eingehende Aufnahmeanträge mit 

kurzfristigem Platzbedarf werden direkt bearbeitet, um die Plätze natürlich so schnell wie möglich 

zuzusagen. 

Das Voranmeldeformular finden Sie (zusätzlich zu unserer Homepage) auch unter:  

https://www.sim-rhb.de/media/e5aa9d64-2b13-41df-9db7-

f50357a12b01/RLircQ/03%20Rathaus/Verwaltung/Formulare/Voranmeldung%20Betreuungsplatz.pdf 

 

 

 

 

Voranmeldegespräche oder Infogespräche KiTA

Voranmeldung mit Formular

Verwaltung erhält 
Voranmeldung

KiTa nimmt Voranmeldung in 
Verwaltungsprogramm auf

Vergabekonferenzen im 
Januar und Juli

Übersendung der Betreuungsverträge 

durch die KiTa an die Eltern, frühestens 
Platzzusage ein halbes Jahr vor Platzantritt

https://www.sim-rhb.de/media/e5aa9d64-2b13-41df-9db7-f50357a12b01/RLircQ/03%20Rathaus/Verwaltung/Formulare/Voranmeldung%20Betreuungsplatz.pdf
https://www.sim-rhb.de/media/e5aa9d64-2b13-41df-9db7-f50357a12b01/RLircQ/03%20Rathaus/Verwaltung/Formulare/Voranmeldung%20Betreuungsplatz.pdf
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o Vorstellung der Einrichtung 
 

o Räumlichkeiten 

 

Aktuell ist die Kita in folgende Räume/Spielbereiche aufgeteilt: 

 

Ü3 Bereich 

 

Der Windfang wird nicht von den Kindern zum Spielen genutzt. Dort befinden sich primär die 

Infowände für die Eltern und Eigentumsschränke der MA. Fahrradhelme der Kinder werden hier 

gelagert. 

Im Flur werden die Kinder und Eltern bis 9:00 Uhr begrüßt und melden sich dort an. Organisatorische 

Fragen und Informationen z.B. wer das Kind abholt, ob es mit dem Bus fährt, o.ä. können mit den 

zuständigen päd. MA geklärt werden.  

In den verschiedenen Baubereichen im Flur werden wechselnd Baumaterialien wie verschiedene 

Holzbausteine, Lego und anderes Konstruktionsmaterial zum Bauen angeboten. Außerdem finden sich 

Steck- und Legematerialien sowie Puzzle oder Gesellschaftsspiele hier, die am Tisch gespielt werden 

können. 

Jedes Kind hat im Flur seine eigene, mit einem Foto gekennzeichnete Garderobe und ein 

Eigentumsfach. Der Flur liegt als zentraler Bereich und Zugang zu den einzelnen Räumen. 

 

An allen Tagen wird die Turnhalle als Bewegungsmöglichkeit geöffnet. Einzelne Geräte und 

Turnmaterialien stehen den Kindern zur Verfügung.  Die Turnhalle wird weiterhin genutzt für das 

wöchentliche Turnangebot, Konferenz, Geburtstage, Projekte und Feste. Nach dem Mittagessen kann 

die Turnhalle als Ruheraum genutzt werden. 

Im Abstellraum neben der Turnhalle werden Turn- und Spielmaterialien gelagert. Dieser Raum ist nicht 

für die Kinder zugänglich. 

 

Im Kreativraum können die Kinder Wasser- oder Fingerfarben sowie Knetmasse zum kreativen 

Gestalten nutzen. Ein Schrank mit verschiedenen bunten Papierresten, Korken, Naturmaterialien, 

Bunt- ǳƴŘ ²ŀŎƘǎƳŀƭǎǘƛŦǘŜƴΣ YƭŜōǎǘƻŦŦ ǳƴŘ {ŎƘŜǊŜƴ ǎƻǿƛŜ Ŝƛƴ α9ȄǇŜǊƛƳŜƴǘƛŜǊǎŎƘǊŀƴƪά ǎǘŜƘt für eigene 

Bastelkreationen und Experimente zur Verfügung. 

Angrenzend ist ein Abstellraum mit verschiedenen Materialien zu finden. Dieser ist für Kinder nicht 

zugänglich. 

 

Die Bücherei unserer Kindertagesstätte ist täglich für Kinder, ErzieherInnen und Eltern zum Bücher 

anschauen, lesen und vorlesen zugänglich. Hier finden sich neben Bilderbüchern und CDs auch 

Fachbücher für ErzieherInnen, die gerne an Eltern empfohlen und verliehen werden.  

 

Der Rollenspielraum steht für alle Kinder aus unserer Kita mit Puppenküche, Kaufladen, 

Verkleidungskisten, Kaspertheater, Gesellschaftsspielen und Puzzle täglich frei zur Verfügung. Hier 

finden sich wechselnde, auf die Bedürfnisse der Kinder eingehende Materialien. 

Auch hier gibt es einen angrenzenden Abstellraum mit verschiedenen Verkleidungen, Spielsachen und 

austauschbaren Materialien für das Rollenspiel der Kinder. Dieser wird ebenso nicht von den Kindern 

zum Spielen genutzt.  
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Die Wissenswerkstatt liegt neben dem Rollenspielraum und wird für Tischspiele 

Kleingruppenaktionen, Einzelförderung und Beobachtungen genutzt.  

Angrenzend an die Wissenswerkstatt befindet sich die klassische Werkstatt für den täglichen Bedarf 

an Werkzeugen. Getränkekisten werden hier gelagert. Dieser Raum ist für Kinder aus 

Sicherheitsgründen nicht zugänglich und immer abgeschlossen! 

 

Im Essensraum wird täglich durch eine Hauswirtschaftskraft ein vollwertiges, abwechslungsreiches 

Frühstücksbuffet vorbereitet und durch Erzieher*innen angeboten. Das Mittagessen findet dort, 

ebenfalls als Buffet statt und wird von Erziehern begleitet. Sobald der Essensraum frei ist, kann dieser 

für z.B. Regelspiele am Tisch geöffnet werden.  

 

Innerhalb der Einrichtung gibt es drei Waschräume für Kinder, sowie zwei Personaltoiletten. Beides 

jeweils einmal behindertengerecht gebaut, muss aber im Bedarfsfall aufbereitet werden.   

 

Die in der Einrichtung vorhandenen Küche dient zur täglichen Zubereitung von Frühstück und der 

Ausgabe des Mittagessens. 

Im Abstellraum ist Platz für die Aufbewahrung von Lebensmitteln. Sowohl in Regalen als auch in dafür 

vorgesehenen Kühl- & Gefrierschränken. 

Diese Räume sind für Kinder aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich! 

 

Der Besprechungsraum der Kita wird genutzt für Einzelförderung, Entwicklungsbögen, Gespräche 

(Eltern, Team, KiSa -Sprechstunde Χύ ǳƴŘ ŦǸǊ 9ƭǘŜǊƴ, deren Kind in der Eingewöhnung ist. Er wird nicht 

von Kindern allein genutzt.  

 

Im Putzraum sind neben Waschmaschine und Trockner, alle notwendigen Putzutensilien zu finden.  

Dieser Raum muss immer verschlossen sein und ist für die Kinder nicht zugänglich! 

 

 

U3 Bereich  

 

Neben dem Bereich für die großen Ü3 Kinder, ist linksseitig des Eingangs der U3 Bereich zu finden. Das 

Gestaltungskonzept der Räume ist auf die Bedürfnisse der Kleinsten angepasst und mit Funktionsecken 

ausgestattet. Die Räume sind nach Schwerpunkten ausgelegt und lassen sich in einem Raum in einen 

kreativen Bereich und einen Bewegungsbereich und im zweiten Raum in einen Rollenspiel Bereich und 

Essensbereich unterteilen. 

Dies bedeutet, dass in jedem Raum verschiedene Bereiche zu finden sind, die mit passenden 

Spielmaterialien ausgestattet sind. Beispiele hierfür sind:  

- einen Maltisch mit wechselnden Bastelmaterialien 

- verschiedene Kletter- und Turnelemente die umgebaut und umgestellt werden können 

- eine Rollenspielecke mit Puppenküche  

- Bau- und Konstruktionsmaterialien, die nach den Interessen der Kinder gewählt werden 

- eine große Essecke für das Frühstück und das Mittagessen  

 

Auch hier spiegelt sich die offene Arbeit wider, alle U3-Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, alle 

Bereiche intensiv zu nutzen. Außerdem verbringen die Kinder viel Zeit an der frischen Luft und nutzen 

das direkt angrenzende, kleinkindgerechte Außengelände und die angelegte Terrasse.  
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Daneben gibt es noch zwei Abstellräume mit Materialien und Spielsachen, einen Nebenraum mit 

Bällebad und einen Schlafraum für die Ruhezeit nach dem Mittagessen. Nebenraum und Schlafraum 

können auch während des Freispiels der Kinder genutzt werden.  

 

Das Treppenhaus ist für Kinder nicht als Spielfläche/Raum zugänglich. Dort findet man einen 

Kinderwagen, einen Buggy und einen Kinderbus sowie ein Regal mit Matschkleidungskisten für die U3-

Kinder. 

 

Im ersten Stock der Kita befindet sich ein Büro/Personalraum mit den nötigen Utensilien für 

Dokumentation und Organisation des Kitaalltags, wie z.B. PCs, Unterlagen, Aktenordner usw.  

Angrenzend sind zwei Abstellräume mit einer Auswahl an Materialien, die für den Kindergartenalltag 

wichtig sind.  

 

Auf dem Außengelände befinden sich verschiedene Spielmöglichkeiten: 

- Kletterturm 

- Weidentipi 

- Sandkasten 

- Wippe & Wippauto 

- Balancierbalken 

- Wasserspielplatz 

- Fußballtore 

- Rädchenplatz 

- Hügel 

- Kiesgrube 

- Grillplatz 

- Lehmofen 

- Vogelschaukel / Schaukel 

- Müllhaus 

- Geräteschuppen 

- Häuschen für Sandspielsachen und Fahrrädchen 

 

 

o Betreuungsmodelle  

 

Kinder ab dem zweiten Lebensjahr haben einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Die Eltern haben 

die Möglichkeit, ihr Kind für einen 7- oder 9-Stundenplatz mit oder ohne Mittagessen anzumelden. Die 

Betreuung ohne Mittagessen endet um 12:00 Uhr, diese Kinder dürfen von 14:15 - 16:15 Uhr die Kita 

nochmal besuchen.  

Kinder, die eine längere Betreuungszeit mit Mittagessen nutzen, können zu den Abholzeiten am 

Nachmittag abgeholt werden.  

Wenn der Bedarf an KiTaplätzen mit Mittagessen höher als die für die Betriebserlaubnis genehmigten 

Plätzen ist, wird nach einem von der Kreisverwaltung entwickelten Punktesystem entschieden, welche 

Familien ein Anrecht auf den Platz haben. 
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Für bis zu 72 Kinder (wegen der baulichen Situation mit Übergangszeit, bis 2028 alle Kinder kommen 

können) wird ein warmes Mittagessen angeboten.  

Das gewählte Betreuungsmodell ist für die Eltern hinsichtlich der Höchstbetreuungszeit für die Dauer 

eines Jahres verbindlich und kann nicht gewechselt werden. Erst nach Ablauf des gebuchten Jahres 

kann ein anderes Betreuungsmodell (wiederum verbindlich für ein Jahr) gebucht werden.  

Natürlich ist es möglich, dass ein Kind an einigen Tagen in der Woche die Einrichtung in einem 

geringeren zeitlichen Umfang besucht, ein längerer Zeitraum als das angemeldete Betreuungsmodell 

ist aber nicht vorgesehen.  

 

 

o Gebäude 

 

aƛǘ ŘŜƴ !ǊōŜƛǘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ƴŜǳŜ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǘŅǘǘŜ α±ƛƭƭŀ YǳƴǘŜǊōǳƴǘά ƛƴ wƘŜƛƴōǀƭlen wurde 1994 

begonnen. Als Bauweise wählte man die sogenannte Holzständerbauweise mit Satteldach. Die 

Einrichtung fand ihren Platz auf einem Gemeindegrundstück in Nähe der weiterführenden Schule und 

dem geplanten, jedoch bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bebauten Neubaugebiet. 

Mit viel Platz zum Spielen drinnen und einem großen Außengelände draußen ausgestattet, begrüßte 

die Kita am 1. Januar 1996 die ersten Kinder.  

2006 gab es durch die Umstrukturierung der konzeptionellen Arbeit eine Veränderung der Nutzung 

der Räumlichkeiten und es wurden Funktionsräume gestaltet. Hier wurde indem ein Raum für die 

zweijährigen Kinder eingerichtet, die mittlerweile auch einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz 

hatten. 

Nach dem Umbau der Küche zur Industrieküche im Jahr 2014 kam dann noch ein neuer Anbau, 

ebenfalls in Holzständerbauweise dazu, der für die Kinder zwischen 1 und 3 Jahren mit dem 

danebenliegenden Gruppenraum gemeinsam als Räumlichkeiten genutzt wird. Im Obergeschoss des 

Anbaus wurde ein Personalraum mit zwei in der Dachschräge liegenden Abstellräumen eingerichtet, 

der aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten auch als Büro genutzt wird. 

 

 

o Tätige Professionen, Personalschlüssel, Anzahl der genehmigten Plätze U2/Ü2 
 

Die Betriebserlaubnis (gültig ab 29.08.2022) gilt für die Aufnahme von höchstens 90 angemeldeten 

Kindern. 

Die Plätze verteilen sich wie folgt: 

- Je 3 Plätze für Kinder U2 mit der Betreuungszeit 7-Stunden und 9-Stunden 

- 24 Plätze für Kinder Ü2 mit der Betreuungszeit 7-Stunden  

- 42 Plätze für Kinder Ü2 mit der Betreuungszeit 9-Stunden  

- 18 Plätze für Kinder Ü2 mit der Betreuungszeit 7-Stunden, mit Unterbrechung der Betreuung 

in der Mittagszeit 
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Der Träger der Kita stellt sicher, dass das beschäftigte Personal im Sinne des § 72a SGB VIII persönlich 

geeignet ist. Das für den Betrieb der Einrichtung erforderliche Personal steht während der Dauer der 

gültigen Betriebserlaubnis zur Verfügung. Tätige Professionen in unserer Einrichtung sind 

Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen und Kinderpfleger*innen. 

Der EinrichtungsSpezifischer StellenPlan (ESSP) regelt eine  

Vollzeit- Äquivalente (VZÄ) von 11,98. 

Dies setzt sich folgendermaßen zusammen: 

- U2-Plätze = 1,803 VZÄ  

- Ü2-Plätze = 9,6 VZÄ 

- Leitungsdeputat = 0,578 VZÄ 

Darüber hinaus sind zusätzlich 1,13 VZÄ eingesetzt: 

- Springer = 1 VZÄ 

- TZ-Azubi = 1,5 VZÄ 

 

 

o pädagogische Organisation  
 

o Öffnungszeiten: 

 

Montag bis Freitag: 7:15 - 16:15 Uhr 

- 7-Stunden-Platz: 7:15 ς 14:15 Uhr 

- 9-Stunden-Platz:  7:15 ς 16:15 Uhr 

- 7-Stunden-Platz: 7:15 ς 12:15 Uhr & 14:15 ς 16:15 Uhr (ohne Mittagessen) 

 

 

o Gruppenkonzept: 

 

LƳ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜƴŀƭƭǘŀƎ ǎƛƴŘ αƪƭŜƛƴ ǳƴŘ ƎǊƻǖά ȊǳǎŀƳƳŜƴ ǳƴŘ ƭŜǊƴŜƴ ǾƛŜƭ ǾƻƴŜƛƴŀƴŘŜǊΦ 5ƛŜ 

jüngeren Kinder nehmen sich die Größeren oft als Vorbild und lernen viel von ihnen. Die älteren Kinder 

lernen u.a. Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft.  

¦Ƴ ŘŜƴ αYƭŜƛƴŜƴά ƎŜǊŜŎƘǘ Ȋǳ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ŘƛŜ !ƴǎǇǊǸŎƘŜ ŘŜǊ αDǊƻǖŜƴά Ƴƛǘ 

Themengesprächen, Spielen usw. zu erfüllen, arbeiten wir im Ü3-Bereich (Bereich der 3-6-jährigen) in 

αŀƭǘŜǊǎƘƻƳƻƎŜƴŜƴ DǊǳǇǇŜƴά όYƛƴŘŜǊ ŜƛƴŜǎ zukünftigen Schuljahrgangs).  

Kinder, die neu in unsere Kindertagesstätte kommen, werden durch eine Bezugserzieher*in intensiv 

begleitet und einer der altershomogenen Stammgruppen Bären, Löwen, Mäuse, Wichtel oder Zwerge 

zugeteilt, die aktuell ihren Jahrgang aufnimmt.  
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Bei den 1-3-jährigen Kindern, die bei den Zwergen, dem sogenannten U3-Bereich aufgenommen 

werden, steht die Ablösung vom Elternhaus im Vordergrund. Es werden erste soziale Kontakte 

geknüpft und die Kinder sammeln erste Materialerfahrungen. 

Wenn die Kinder in den offenen Bereich herauswachsen, wechseln sie in die Gruppe, die aktuell ihren 

Jahrgang aufnimmt. Auch hier stehen dann Sozialverhalten, Vertrauen und Gruppenfindung im 

Vordergrund. 

Ein Jahr später, also zwischen 4 und 5 Jahren, werden die sozialen Kontakte intensiver, 

Materialerfahrungen, Selbstbewusstsein und Selbständigkeit werden vertieft.  

Das letzte Kitajahr in der Gruppe der Kinder zwischen 5 und 6 Jahren, steht ganz im Sinne der intensiven 

Schulvorbereitung. Die Kinder in dieser Gruppe werden immer selbständiger und sicher im Umgang 

mit sich selbst, mit anderen und mit Materialien. Ihre Sozialkompetenz wird ausgebaut. Sie lernen, 

αǿŜƴƴ ƛŎƘ ŀƭǎ DǊǳǇǇŜ ȊǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘŜΣ ƪŀƴƴ ƛŎƘ ŀǳŎƘ ƎǊǀǖŜǊŜ ½ƛŜƭŜ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴάΦ 

Die Kinder werden alle Phasen einmal, immer gemeinsam mit ihrer Gruppe und mit ihren Erzieher* in 

αDurchlaufenάΣ ōƛǎ ǎƛŜ ƛƴ ŘƛŜ {ŎƘǳƭŜ ƪƻƳƳŜƴΦ 

Folgende Ziele der altershomogenen Arbeit sind uns wichtig: 

- ganzheitliche und altersentsprechende Förderung aller Altersgruppen 

- altersspezifische Angebote vertiefen und ausbauen 

- bedürfnisorientierte Zuwendung 

- Konflikte altersgerecht besprechen und Lösungsmöglichkeiten anbieten 

- intensive und individuelle Förderung der Kinder 

- Lernbereitschaft wecken und fördern 

- Selbstvertrauen aufbauen und festigen 

Die Trennung nach Alter erfolgt täglich zum Abschlusskreis oder Projekttreffen, was dann aber zu 

unterschiedlichen Zeiten sein kannΣ Řŀ ŘƛŜ DǊǳǇǇŜ ŘŜǊ αDǊƻǖŜƴά ƭŅƴƎŜǊ ƛƴǘŜƴǎƛǾ ŀƳ ¢ƘŜƳŀ ƳƛǘŀǊōŜƛǘŜƴ 

kann ŀƭǎ ŘƛŜ DǊǳǇǇŜ ŘŜǊ αYƭŜƛƴŜƴάΦ 

 

 

o Schließzeiten: 

 

Folgende Schließtage sind mit dem Träger und den Leitungen aller drei Kitas festgelegt: 

- Rosenmontag und Fastnachtsdienstag  

- Gründonnerstag bis einschl. Dienstag nach Ostern (angeglichen an die Schulferien) 

- Brückentage nach oder vor einem Feiertag 

- Betriebsausflug (der erste Freitag in den Schulsommerferien) 

- zwei Wochen Sommerferien (immer 4. und 5. Woche der Schulsommerferien) 

- 5 Arbeitstage um Weihnachten und Neujahr 

- bis zu 6 Konzeptionstagen im Jahr 

 

 



Seite 31 von 109 
 

o Hausrecht & Hausregeln 
 

Wir begegnen den uns anvertrauten Kindern mit Wertschätzung und Respekt und achten ihre 

persönlichen Grenzen. Es ist uns wichtig, dass sie als Gäste unserer Einrichtung dies auch tun. 

In unserer Kita wahren die Eltern eine gesunde Distanz zu anderen Kindern, d.h. nicht den Kindern über 

den Kopf streicheln, auf den Arm nehmen usw.  

Das Verteilen von Bonbons oder anderen Süßigkeiten durch Besucher der KiTa an die Kinder ist nicht 

erlaubt. 

In der Kita wird auf eine angemessene und gewaltfreie Kommunikation geachtet gegenüber Kindern, 

Mitarbeitern und Eltern/Erziehungsberechtigten. 

Die Intimsphäre der Kinder ist uns sehr wichtig, deshalb ist es den Besuchern nicht gestattet die 

Waschräume oder Schlafräume zu betreten. 

Keine Handynutzung in der Kita.  

Fotografien und Filmaufnahmen sind aus Datenschutzgründen untersagt. Die Eltern sind durch einen 

Aushang im Eingangsbereich informiert (§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs 

und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen). 

Das Rauchverbot gilt auf dem kompletten Gelände der Kita. 

Die Kinderwagen der Eltern können rechts vor der Eingangstür geparkt werden. 

Hunde dürfen nicht auf das Gelände oder in das Gebäude der Kita, sie sind außerhalb des Kitageländes 

anzuleinen. 

Die Zufahrt vom Parkplatz zur Kita ist immer für Feuerwehr und Rettungsdienst als Rettungsweg sowie 

für Anlieferungen freizuhalten. 

Eltern und Außenstehende werden durch Aushänge, die Elterninformationsbroschüre und Elternbriefe 

über unsere Hausregeln informiert.  

 

 

o Sozialraumbeschreibung 
 

Unsere Kindertagesstätte liegt mittig in der Stadt Rheinböllen. Rheinböllen liegt in landschaftlich, 

reizvoller Lage, im südöstlichen Teil des Hunsrücks, mit sehr guter Anbindung an die B50 und A61. An 

unserem Standort befinden sich in direkter Nachbarschaft noch zwei weitere Kindertagesstätten, die 

Kita αArche Noahά und Kita α5ǊŜƛάΦ Des Weiteren gibt es die oǊǘǎŀƴǎŅǎǎƛƎŜ DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ 

IƻŎƘǎǘŜƛƴŎƘŜƴά ǳƴŘ ŘƛŜ αtǳǊƛŎŜƭƭƛ wŜŀƭǎŎƘǳƭŜtƭǳǎά. Für weitere weiterführenden Schulen besteht eine 

Busverbindung, ebenso wie in die nahegelegenen Ortschaften. Für Kindergartenkinder, die unsere Kita 

aus den Ortschaften Dichtelbach und Erbach besuchen und das dritte Lebensjahr vollendet haben, 

besteht die Möglichkeit der Busbeförderung am Morgen, Mittag und Nachmittag.  

Weitläufige Feld-, Wald- und Wiesenwege laden die Kinder und MA zu regelmäßigen Spaziergängen 

und Wanderungen ein. Die Nahegelegene Baumallee und den dort beginnenden Wald nutzen alle 

Kinder regelmäßig und mit großer Begeisterung. Ebenso wie der am anderen Ende von Rheinböllen 
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gelegene Guldenbach, der auch regelmäßig von Klein und Groß besucht wird. Dort angesiedelt ist auch 

das Pflegeheim αPuricelli-Stifǘά, mit ihren Ziegen, die wir regelmäßig besuchen dürfen.  

Wir haben die Möglichkeit mit den Kindern einkaufen zu gehen, denn Bäcker, Metzger oder 

Supermärkte liegen nur fußläufig von unserer Kindertagesstätte entfernt. Auch der Besuch der 

evangelischen und katholischen Kirche oder der im Ort gelegenen Moschee können fußläufig erledigt 

werden, ebenso können dort Feste und Feiern nach Absprache stattfinden. Die ortsansässigen Firmen, 

wie Autohäuser, Apotheken, Arztpraxen können von den Kindern und MA ebenfalls besucht werden. 

Die freiwillige Feuerwehr Rheinböllen steht uns für unsere jährlichen Feuerschutzübungen und unsere 

St. Martinsfeier mit tatkräftiger Unterstützung zur Verfügung.  

Für das Freizeitangebot in Rheinböllen und Umgebung stehen den Bürger und Bürgerinnen außerdem 

folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die auch wir teilweise als Kindertagesstätte regelmäßig 

besuchen und nutzen können:  

- zahlreiche gut angelegte Spielplätze 

- Skaterpark 

- Tierpark Rheinböllen (Kooperation seit September 2024) 

- Kinder- und Jugendcafé Domizil  

- Verschiedene Veranstaltungen der Stadt Rheinböllen und Stadtteilkoordinator 

- Freizeit- und Erlebnisbad  

- Stadtbücherei  

- Bauernhof 

- Kulturhaus in Rheinböllen (KIR) 

- Grillplatz Eich  

- Diverse Vereine und Sportstätten  

 

 

o Sozialraumarbeit/Kita-Sozialarbeit 
 

Mit dem Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege (KitaG), stellt das Land in § 25 ein sogenanntes Sozialraumbudget zur 

Verfügung, mit dem ein sozialer Ausgleich ermöglicht werden soll. 

Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat auf der Grundlage des KitaG eine nachvollziehbare Beschreibung des 

Sozialraums und die Entwicklung einer darauf aufbauenden Konzeption verfasst. Dieses Konzept 

wurde durch den Jugendhilfeausschuss verabschiedet und ist einzusehen unter: https://www.kreis-

sim.de/index.php?object=tx|3347.3&ModID=6&FID=3347.902.1 

Dieses Sozialraumkonzept sieht unter anderem für die Kita-Sozialarbeit in der gesamten 

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen je Kita 5 Wochenstunden vor. Je nach Bedarf und Ausübung 

werden die Stunden entsprechend verteilt und ausgeübt. Das heißt, es kann je nach Sozialraum zu 

einer Verdichtung oder zu einer Verringerung des Angebotes führen, sodass die Sozialräume 

bedarfsorientiert unterstützt werden können. Jede Kita hat ein Anrecht auf Kita-Sozialarbeit. 

Das Ziel der Kita-Sozialarbeit ist es, strukturellen und individuellen Benachteiligungen zu begegnen. Die 

Kita-Sozialarbeit soll somit einen erheblichen Einfluss auf die Chancengleichheit der heranwachsenden 

Generation nehmen. Die durch den Kreis strukturierte Kita-Sozialarbeit wird ganzheitlich gestaltet und 

ist familien- und lebensweltorientiert. Auch die gelingende Eltern-Kooperation sowie die Stärkung der 
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Erziehungskompetenz der Eltern stehen im Zentrum dieser Aufgaben. Mithilfe der Kita-Sozialarbeit soll 

es perspektivisch gelingen, die Kindertagesstätten als erste Anlaufstelle für Familien im Sozialraum 

darzustellen. Diese Kultivierung ist in Teilen bereits Praxis und wird weiter professionalisiert. 

Die Gesamtverantwortung für die Steuerung und Planung der Kita-Sozialarbeit liegt in den Händen des 

Kreisjugendamtes. Die Fachkräfte der Kita-Sozialarbeit sind sowohl in den Kitas als auch im Sozialraum 

tätig. Die Kita-Leitung sowie die Kita-Fachkräfte kooperieren dabei eng mit der Fachkraft der Kita-

Sozialarbeit und unterstützten bei der Bedarfserhebung den Sozialraum (vgl. Sozialraumkonzept des 

Rhein-Hunsrück-Kreises, März 2021) 

Wie sich die Kita-Sozialarbeit konkret in unserer Kita gestaltet und welche Angebote zur Verfügung 

stehen, können Sie an der Elternpinnwand und in Elternbriefen regelmäßig nachlesen. Wir geben 

dieser Kooperation zunächst Raum für Entwicklungsprozesse.  

 

 

o Digitale Angebote der Kita 
 

In unserer Kindertagesstätte nutzen wir eine Vielzahl an digitalen Angeboten: 

- Kita-Homepage www.villa-kunterbunt-rheinboellen.de  

- Emailadresse info@villa-kunterbunt-rheinboellen.de 

- Kita-im-Blick 

- Kita-iƴǘŜǊƴŜ /ƭƻǳŘ ǸōŜǊ ŘŜƴ !ƴōƛŜǘŜǊ αCƛƭŜǎŜǊǾŜǊά  

- Online-±ƛŘŜƻƪƻƴŦŜǊŜƴȊŜƴ ǸōŜǊ ŘŜƴ !ƴōƛŜǘŜǊ αZoomά 

- Novatime Zeiterfassung 

- TV-Bildschirm im Eingangsbereich für wichtige Informationen  

- PC, Laptop, Tablet 

- Beamer + Leinwand 

- Fotoapparate und Videokameras  

- Kitahandy 

- Ab ca. Januar 2025 Clivver-App 

 

 

5.1 Verpflegungs- und Gesundheitskonzept ς Ernährung und Gesundheit in der Kita 
 

o Verpflegungsphilosophie: Bildungs- und Erziehungsziele 
 

Kinder werden in Ihrer Würde, Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit geachtet, die 
Nahrungsaufnahme ist ein Grundbedürfnis und kein Erziehungsmittel. Die Anerkennungskultur 
eines jeden Kindes ist Grundlage für gelingende Verpflegungskonzepte und die 
Gesunderhaltung des Kindes.  

 
Kinder werden wertschätzend angesprochen und während des gesamten 
Verpflegungsprozesses miteinbezogen. Förderliche Unterstützung wird ausgesprochen, Lob bei 
erfolgreicher Motivation wird ausdrücklich geleistet und gelingende Verhaltensweisen werden 

http://www.villa-kunterbunt-rheinboellen.de/
mailto:info@villa-kunterbunt-rheinboellen.de
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benannt. Die Förderung des Gemeinschaftssinnes und der positiven Austauschatmosphäre am 
Esstisch wird aktiv gestaltet. Kinder werden zur Selbstachtung und Selbstliebe angeleitet, 
Ernährungsbildung im Hinblick auf Gesunderhaltung wird aktiv angeboten.  
Fachkräfte begleiten die Kinder bei den Mahlzeiten, sind Vorbilder und sie sitzen mit am Tisch. 
Die Nahrungsaufnahme ist ein Element der Beziehungsgestaltung und der beziehungsvollen 
Pflege: Die Fachkräfte differenzieren bei der Verpflegung die Fähig- und Fertigkeiten des 
Kindes. 

 
Jedes Kind sollte die Chance haben alles zu kosten, muss es aber nicht! Es besteht kein Zwang 
in jeglicher Situation. 

 
Die Verpflegung hat für uns eine besonders große Bedeutung. Sie steht in Verbindung mit unserem 
Kinderrechtsschutzkonzept, mit dessen Umsetzung wir die Kinder umfassend schützen, beteiligen und 
fördern. Für einen KiTa-Alltag voller Bildungsherausforderungen ist eine ausgewogene und vollwertige 
Verpflegung aus ernährungsphysiologischer Sicht unerlässlich. Wir unterstützten damit die 
Kindesentwicklung mit dem Ziel der Gesunderhaltung. Dabei ist Achtsamkeit und eine verlässliche 
Kooperation mit den Verpflegungsverantwortlichen ein elementarer Bestandteil.  
Unsere Grundsätze der Verpflegungsphilosophie orientieren sich an der Reckahner Reflexion 2017 
(Ethik pädagogischer Beziehungen) sowie den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung von 2020. Hier streben wir die komplette Umsetzung der gesetzlichen 
Orientierungsempfehlungen gem. § 14 Abs. 1 KiTaG an. Weitere Infos dazu finden Sie unter 
nachfolgendem Link: 
 

https://www.fitkid -aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE_Qualitaetsstandard_Kita.pdf 

 
In der Kita Villa Kunterbunt Rheinböllen ist das Essen und Trinken mehr als bloße 
αbŀƘǊǳƴƎǎŀǳŦƴŀƘƳŜάΦ 9ǎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ǳƴŘ ǇŀǊǘƛȊƛǇŀǘƛǾ ƎŜǎǘŀƭǘŜǘŜ !ƪǘƛƻƴΣ ŘƛŜ CǊŜǳŘŜ ƳŀŎƘǘΦ 
Die Speisepläne für Mittagessen und Frühstück werden erstellt und Eltern auf der Homepage und als 
Aushang zur Verfügung gestellt. Nach Möglichkeit werden regionale und saisonale Lebensmittel 
verarbeitet. Ebenso berücksichtigen wir kulturelle und religiöse Hintergründe, wie auch 
gesundheitliche Besonderheiten der Kinder.  
 
In der Kita werden Mahlzeiten als Lernort gesehen. Konkret bedeutet dies: 

- Das Erlernen alltäglicher und sozialer Fähigkeiten sowie Selbständigkeit wird durch die 

Mahlzeiten in Buffetform gefördert. Dies erfolgt Selbstbedienung mit Geschirr, Besteck und 

am Buffet, sowie eine Eigeneinschätzung der genommenen Portionsgröße. 

- Es wird auf eine angemessene Esskultur geachtet, dabei werden den Kindern Tischmanieren 

und einen adäquaten Umgang mit Essen und allgemein mit Lebensmitteln nähergebracht. 

- Besonders durch die enge Begleitung der päd. MA während den Mahlzeiten wird das soziale 

Miteinander und die Kommunikation gefördert. 

- Um den Kindern die Erzeugung von Lebensmitteln spielerisch näher zu bringen, gibt es auf dem 

Kitagelände z.B. Naschecke, Obstbäume, Kräuterschnecke. Hierzu zählen auch besondere 

Aktionen wie Ausflüge auf den Bauernhof, gemeinsames Einkaufen/Backen/Kochen.  

- Ernährungskompetenzen erlernen die Kinder während des Kennenlernens einer gewissen 

Lebensmittelvielfalt und den unterschiedlichen Geschmäckern während der Mahlzeiten.  

- Bei den ausgewogenen Mahlzeiten wird auf regionale und saisonale Produkte zurückgegriffen 

und darauf geachtet, dass die Kinder eine breite Auswahl an Obst & Rohkost haben. Dabei 

dürfen die Kinder immer selbst entscheiden wie viel und was sie Essen möchten. 

https://www.fitkid-aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE_Qualitaetsstandard_Kita.pdf
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- Zum Frühstück bieten wir das wöchentlich gelieferte Kindergartenobst und die 

Kindergartenmilch an. Um Kindern Gemüse und Obst schmackhaft zu machen, bietet die EU 

dieses Schulobst- und Schulmilchprogramm an. 

Seit Oktober 2024 ist die Verpflegung mit dem Mittagessen durch die Großküche der Kita 3 in 

Rheinböllen abgedeckt. 

 

 

o Pädagogische Begleitung und Bildungs- und Erziehungsziele 
 

Frühstück: 

Im U3 Bereich bringen die Kinder ihr Frühstück von zu Hause mit. Die Eltern werden dazu angehalten, 

dass es ein ausgewogenes Frühstück ist. Eltern sollen möglichst das Frühstück für ihre Kinder so 

einpacken, dass die Kinder selbständig essen können. Im Bedarfsfall wird mit den Eltern Rücksprache 

gehalten.  

Ein päd. MA bereitet den Frühstücksbereich vor, kocht Tee und schafft eine gemütliche Atmosphäre. 

Der MA legt Waschlappen bereit, leert die Spülmaschine usw. Das Frühstück wird von min. 1 päd. MA 

begleitet und findet von ca. 8:30 Uhr bis ca. 10 Uhr im Gruppenraum am Essenstisch statt. Die Kinder 

hängen ihre Tasche mit dem mitgebrachten Frühstück an den Taschenwagen, der in der Nähe des 

Frühstücksplatzes steht. Sie dürfen frei entscheiden, wann sie frühstücken, die päd. MA kontrollieren, 

dass jedes Kind die Möglichkeit hat, frühstücken zu gehen. Um die Selbständigkeit der Kinder zu 

fördern, decken die Kinder den Tisch ein und packen nach Möglichkeit ihr Frühstück alleine aus. 

Trinken ist den Kindern jederzeit möglich, die Becher stehen an der Becherleiste zur freien Verfügung. 

Jedes Kind hat hier einen festen Platz, der mit einem Foto gekennzeichnet ist. An Getränke gibt es 

täglich Tee, stilles Wasser und einmal die Woche Saftschorle mit stillem Wasser und Milch oder Kakao.  

Geschirr (Teller, Becher, Schüsseln) stehen in einem Regal für die Kinder zur Verfügung. Getränke und 

Löffel (für Müsli, Jogurt) stehen auf dem Tisch bereit.  Die Kinder holen sich ihre Tasche und Geschirr 

und suchen sich einen freien Sitzplatz (keine feste Sitzordnung) Sie versuchen selbständig ihr Frühstück 

aus der Tasche auszupacken, die päd. MA leistet bei Bedarf Hilfe.  

Nach dem Frühstück räumen die Kinder ihr Geschirr und ihre Tasche selbst weg. Teller und Löffel 

kommen auf ein bereitgestelltes Tablett, Becher in die Becherleiste, die Tasche wieder an den 

Taschenwagen. Größere Kinder gehen nach dem Frühstück alleine in den Waschraum Hände und 

Mund waschen. Kleinere Kinder säubern sich mit einem Waschlappen am Frühstückstisch die Hände 

und den Mund.  

Eine MA wischt nach Benutzung des Platzes den Tisch ab. Nach Beendigung des Frühstücks wird der 

Frühstücksbereich gereinigt, die Spülmaschine eingeräumt. Tische werden abgewischt, der Boden bei 

Bedarf gekehrt, bei Bedarf die Stühle und Tischbeine abgewischt. 

 

Im Bereich der 3-6jährigen Kinder, dem offenen Bereich wird ein ausgewogenes Frühstück angeboten. 

Das Einkaufen und die Zubereitung werden durch eine HWK vorgenommen. Der Dienst der Erzieher 

im Essensraum wechselt im regelmäßigen Rhythmus. 
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Die Kosten für Frühstück und Getränke werden durch die Verbandsgemeindeverwaltung 

quartalsmäßig per SEPA eingezogen. 

Die Kühlkette wird bei verderblichen Lebensmitteln durch entsprechende Kühltaschen und Akkus 

eingehalten und im Kindergarten unverzüglich im Kühlschrank, in dafür geeignete Behältnisse 

umgefüllt und verstaut. 

Es wird im Essensraum eine gemütliche Atmosphäre geschaffen. Es gibt einen wöchentlichen 

Frühstücksplan (dieser hängt an der Essensraumtür aus), auch hier haben die Kinder Mitspracherecht. 

Das Frühstück findet von ca. 8:30 Uhr bis ca. 10 Uhr im Essensraum als Buffet statt. Die Kinder dürfen 

frei entscheiden, wann sie frühstücken, die päd. MA kontrollieren, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, 

frühstücken zu gehen. Das Frühstück wird von mindestens 1 päd. MA begleitet. 

Trinken ist den Kindern jederzeit im Flur am Getränkewagen möglich, es gibt immer Wasser mit und 

ohne Kohlensäure, sowie Tee. Saftschorle, Milch und/oder Kakao gibt es einmal wöchentlich beim 

Frühstück im Essensraum. 

Die Kinder waschen vor Betreten und nach Verlassen des Essenraums die Hände und bei Bedarf den 

Mund im Waschraum. Sie holen sich einen Teller, können sich am Buffet selbst bedienen und suchen 

sich einen freien Sitzplatz, es gibt keine feste Sitzordnung. Die Kinder dürfen sich am Buffet selbst 

bedienen, es besteht kein Essenszwang. Sie werden motiviert, die Speisen zu probieren.  

Die Kinder werden bei den Mahlzeiten zur Selbständigkeit angeregt, z.B. Brot schmieren, Getränk 

einschenken. 

Nach dem Frühstück räumen die Kinder ihr Geschirr selbst ab und bringen ihr Geschirr auf die 

Abräumstation, wo verschiedene Behälter für Essensreste und Bestecke bereitstehen.  

 

Mittagessen: 

Die Zubereitung des Mittagessens wurde im Oktober 2024 in die 3. Kita ausgelagert. Die geforderte 

Maßnahme zur vollständigen Umsetzung des Rechtsanspruches beinhaltet jedoch einen Anbau eines 

Speiseraums, umzusetzen mit einer Übergangsfrist bis 2028.  

Wir bieten daher Platz für 72 Essenskinder, davon 6 U2 Plätze. 

 

Im U3-Bereich:  

- Essen um ca. 12:00 Uhr im Gruppenraum  

- Anschließendes Schlafen im Schlafraum  

Die HWK bringt das Essen in den Gruppenraum. Das Mittagessen wird jeweils von mind. einem päd. 

MA begleitet, es gibt keine pädagogischen Portionen. Päd. MA begleiten und leisten Hilfestellung.  

Nach dem Essen werden Hände und Mund gesäubert. 

Im offenen Bereich gibt es von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr die Möglichkeit, zum Mittagessen zu gehen. 

Zunächst haben jedoch die jüngeren Kinder Vorrang, da diese anschließend zum Ruhen gehen. Für alle 

anderen Kinder besteht dann offene Zeitwahl, wann sie sich am Buffet bedienen möchten. Auch hier 

wird das Mittagessen durch päd. MA begleitet und auf die Hygieneregeln geachtet. Kein Kind wird zum 

Essen gezwungen, ǿƛǊ ōƛŜǘŜƴ ŀōŜǊ ƛƳƳŜǊ ŜƛƴŜƴ αtǊƻōƛŜǊƪƭŜŎƪǎά ŀƴΦ 
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o Partizipation der Kinder an Verpflegung 
 

Lieblingsgerichte der Kinder für Mittagessen und Frühstück werden in der Planung berücksichtigt, sie 

dürfen jederzeit ihre Wünsche an die päd. MA oder die HWK/ Koch weitergeben. 

 

Kinder werden zum Probieren animiert, müssen jedoch nichts essen, was ihnen nicht schmeckt. Beim 

Nachholen wird darauf geachtet, dass sie sich nur so viel nehmen, wie sie auch essen können. Die päd. 

MA weisen darauf hin, dass die Kinder sich den Teller nicht zu voll machen, da sie sich erneut am Buffet 

bedienen können. Kein Kind wird gezwungen, seinen Teller leer zu essen, falls die Augen doch größer 

waren als der Hunger. 

 

 

o Verpflegungs- und Getränkeangebote 
 

Die Zubereitung des Mittagessens wird durch den Koch und die HWK der Kita 3 übernommen. Sie 

bereiten die Speisen in der Küche mit standardgeprüften Geräten und verschiedenen Kochutensilien 

vor. Sie achten auf eine ausgewogene Mittagsverpflegung, um einen positiven Beitrag zur Entwicklung 

des Essverhaltens zu leisten. Jeweils einmal in der Woche gibt es Fisch, Suppe und vegetarisch. 

Es wird täglich Nachtisch in Form von Obst angeboten. 

Ein abwechslungsreicher Speiseplan wird vom Koch erstellt. Der Speiseplan hängt an der Küchentür 

aus und ist auf der Homepage der Kita einzusehen. 

 

Kinder unter drei Jahren dürfen in unserer Kita folgendes nicht essen (Erstickungsgefahr): 

- rohe Äpfel 

- rohe Karotten 

- Nüsse  

- Trauben unzerteilt 

 

 

o Umgang mit Ernährungsbesonderheiten 
 

Die Eltern besprechen mit dem zuständigem Bezugserzieher*in Allergien und Intoleranzen. Dieser gibt 

die Information an andere MA und dem Koch/ HWK weiter. Ein ärztlicher Nachweis ist erforderlich. Ein 

Aushang im Essensraum weist zusätzlich alle MA darauf hin, welches Kind Allergien und 

Unverträglichkeiten hat und welche Nahrungsmittel das Kind nicht essen darf. 

 

 

o Verpflegung an besonderen Tagen 
 

Zu den Geburtstagsfeiern werden keine Speisen mitgebracht, um an diesem Tag das Geburtstagskind 

und nicht das Essen in den Vordergrund zu stellen.  
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Bei Festen & Feiern entscheiden die päd. MA und Kinder, die bei der Planung dabei sind, wie das 

Frühstück gestaltet wird. Gerade an solchen Tagen werden sie partizipativ eingebunden. 

 

 

o Kommunikationsinstrumente: Speiseplan und Transparenz des Speiseplans 
 

Die Speisepläne von Mittagessen und Frühstück werden durch den Koch und die HWK festgelegt. Diese 

werden auf der Homepage der KiTa veröffentlicht. Ein Aushang an der Küchentür/ Essensraumtür zeigt 

ebenfalls immer den aktuellen Speiseplan.  

 

 

o Gesundheitsangebote 
 

o Pflege & Hygiene 
 

Nach Betreten der Kita und vor und nach den Mahlzeiten werden die Hände mit Seife gewaschen. Wir 

putzen keine Zähne mit den Kindern, bieten aber regelmäßig Zahnprojekte an. 

Kinder, die noch Windeln benötigen, haben eine eigene Windelkiste mit Bild, in der die persönlichen 

Pflegematerialien wie Windeln etc. gelagert werden. Sie dürfen entscheiden, von wem sie gewickelt 

werden. Während des Wickelprozess wird auf sprachbegleitendes Handeln geachtet. 

Jedes Kind hat an seiner Garderobe (im U3 Bereich im Waschraum) einen Beutel mit Wechselkleidung, 

der von den Eltern regelmäßig kontrolliert und aufgefüllt werden soll. 

In regelmäßigen Aktionen bieten wir Projekte in Kooperation mit einer Zahnarztpraxis an. Über das 

DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎŀƳǘ ōƛŜǘŜƴ ǿƛǊ aƛǘƳŀŎƘŀƪǘƛƻƴŜƴ ǿƛŜ ȊΦ.Φ αwƛŎƘǘƛƎ IŅƴŘŜ ǿŀǎŎƘŜƴά ŀƴΦ 

 

 

o Philosophie: Entspannung/Ruhe/Schlaf/Schlafbedürfnis 
 

U3 

Kinder gehen nach dem Mittagessen gemeinsam mit mindestens einem päd. MA in den Schlafraum. 

Dort befindet sich für jedes Kind ein eigener fester Schlafplatz mit eigener Bettwäsche, Kuscheltier, 

Schnuller etc.  

Kinder werden während dem Einschlafen von einem päd. MA betreut, wenn alle Kinder schlafen, 

verlässt der päd. MA den Schlafraum und macht Schlafwache mit Hilfe eins Babyphons im Nebenraum 

bei leicht geöffneter Tür. Die Kinder werden um ca. 13:45 Uhr von den päd. MA geweckt, gewickelt 

und angezogen. 
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Während des Alltags hat jedes Kind die Möglichkeit sich in Kuschelecken zurückzuziehen und 

auszuruhen. Auch das Angebot für einen kurzen Schlaf während des Vormittags steht gerade für die 

Kleinsten zur Verfügung. 

 

 

Ü3 

Jüngere Kinder, die ein Ruhe- oder Schlafbedürfnis haben, gehen nach dem Mittagessen mit einem 

päd. MA zum Ruhen. Jedes Kind hat einen festen Schlafplatz mit einer Matratze und einer Decke. Bei 

Bedarf geben die Eltern den Kindern ein Kuscheltier, Schnuller etc. mit. Es wird bei ruhiger Musik und 

in der abgedunkelten Turnhalle ca. eine halbe Stunde geruht. Kinder, die einschlafen, dürfen 

weiterschlafen und werden nicht geweckt. Kinder, die nicht einschlafen, dürfen mit dem päd. MA den 

Raum verlassen und in den Räumen spielen. Beim Verlassen der Turnhalle werden die 

Verdunklungsrollos an den Fenstern aufgemacht, die Tür bleibt offen.  

Die älteren Kinder aus dem Ü3 Bereich haben keine festgelegte Ruhezeit, es wird drauf geachtet, nach 

dem Essen erst mal in ein ruhiges Spiel zu finden. Nach Bedarf werden Fingerspiele, Lesegeschichten 

oder eine Ruhezeit in der Bücherei angeboten.  

Während des Alltags hat jedes Kind die Möglichkeit sich in Kuschelecken im Rollenspielraum oder der 

Bücherei zurückzuziehen und auszuruhen. 

 

 

o Philosophie: Bedürfnisorientierung 
 

Sowohl im Sinne der Bedürfnisorientierung als auch der Partizipation lernen die Kinder in der Kita 

unter anderem:  

- den Zeitpunkt des Frühstücks und Mittagessens selbst zu wählen 

- die Portionen einzuschätzen und die Nahrungsmittel zu wählen, die sie mögen 

- sich selbständig an den Getränken zu bedienen  

- sich für Ruhephasen zurückzuziehen  

- nach eigenen Bedürfnissen ihrem Bewegungsdrang in der Turnhalle oder dem Außengelände 

nachzukommen  

- dem Bedürfnis nach Nähe nachzukommen  

- ihre Spielpartner, das Spiel an sich und auch die Räume, in denen sie spielen selbst zu wählen  

- die Erzieher*innen als Vertrauensperson selbst zu wählen 

 

 

o Sonne im Außengelände, Sonnencreme 
 

Kinder müssen morgens mit Sonnenmilch eingecremt in die Kita kommen. Am Nachmittag werden die 

Kinder in der KiTa gecremt, bzw. dazu angehalten, es weitgehend selbst zu tun. Die Eltern werden im 
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Elternbrief informiert, welche Sonnencreme in der KiTa benutzt wird. Bei Unverträglichkeiten dieser 

Creme, kann nach Absprache Sonnencreme von zuhause mitgebracht werden. 

Ebenfalls werden Eltern angehalten, ihrem Kind einen Sonnenhut oder eine Mütze mitzugeben. Die 

MA achten darauf, dass Kinder sich viel im Schatten aufhalten und genügend Flüssigkeit zu sich 

nehmen. 

Im Juli und August gehen wir überwiegend um 11 Uhr mit den Kindern rein und erst ab 14:30 Uhr 

wieder raus (Zu Hohe UV-Intensität). Im Juni und September muss die UV-Belastung durch MA 

beachtet und entsprechend gehandelt werden: 

Wetter, Deutscher Wetterdienst, dort kann man den UV feststellen: 

- https://kunden.dwd.de/uvi_de/index.jsp 

- https://www.dwd.de/DE/leistungen/gefahrenindizesuvi/gefahrenindexuvi.html  

 

 

o Waldaufenthalte 
 

Wir achten mit den Kindern auf sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Dies kann neben 

Mülltrennung und der Hilfe bei der Zubereitung des Frühstücks in weiteren, unterschiedlichen 

Lernfeldern erfahrbar gemacht werden.  Intensive Naturbegegnungen erleben, beobachten und lernen 

wir schätzen bei vielfältigen Aktionen wie der jährlichen Waldwoche und Aufenthalten in der Natur 

und auf dem Außengelände.  

¦ƴǘŜǊ ŘŜƳ aƻǘǘƻ αDŜƳŜƛƴǎŀƳ ²ŀƭŘ ǳƴŘ YƭƛƳŀ ǎŎƘǸǘȊŜƴάΣ ƴŜƘƳŜƴ ǿƛǊ ŀƴ ŘŜƳ tǊƻƧŜƪǘΣ α²ŀƭŘƪǀƴƴŜǊά 

der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald teil. Es fließen waldpädagogische Inhalte in den Bildungsalltag 

der Kinder ein. Sie bekommen die Möglichkeit sich sinnvoll und nachhaltig mit den Themen Wald, 

Nachhaltigkeit und Klimawandel auseinanderzusetzen. Somit wird schon früh die Basis für einen 

verantwortlichen Umgang mit der Natur gelegt. Nähere Infos unter: www.die-klimakoenner.de  

Am Rausgehtag, der immer dienstags stattfindet, werden alle Kinder und Erzieher*innen bei allen 

Wetterbedingungen draußen (Wald, verschiedene Spielplätze, Spaziergänge, Guldenbach, Tiergehege 

ŘŜǎ tǳǊƛŎŜƭƭƛǎǘƛŦǘΣ Χύ ǎŜƛƴΣ ŘŜƴ ƎŜǎŀƳǘŜƴ ±ƻǊƳƛǘǘŀƎΦ  

Um 8:30 Uhr müssen alle Kinder im Kindergarten sein, denn wir frühstücken dann entweder draußen, 

in der Kita oder unterwegs. Daher ist es erforderlich, dass alle Kinder, die den Tag miterleben möchten, 

pünktlich da sind, da alle Kinder und Erzieher*innen der Kita unterwegs sein können und die Kita nicht 

besetzt ist. 

Folgendes sollten alle Kinder mit Namen beschriftet in der Kita haben bzw. anziehen:  

ü feste Schuhe oder Stiefel 

ü bequeme und ältere Kleidung, dem Wetter angepasst 

ü die Kleidung sollte die Haut bedecken wegen Zecken 

ü Matsch- oder Schneehose 

ü Regenjacke ς wetterentsprechend 

ü in kalten Monaten Mütze, Handschuhe und Schal 

ü Kopfbedeckung wegen Sonne / Zecken 

Flip-Flops sind nicht erlaubt! Röcke und Kleider sind für den Rausgehtag ungeeignet! 

https://kunden.dwd.de/uvi_de/index.jsp
https://www.dwd.de/DE/leistungen/gefahrenindizesuvi/gefahrenindexuvi.html
http://www.die-klimakoenner.de/
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Sonstige Dinge wie Verbandstasche, Kitahandy, Telefonnummern, Notfallmedikamente und Getränke 

nehmen die Erzieher*innen mit. 

 

 

o Evaluation der Verpflegungs- und Gesundheitsangebote 
 

Durch regelmäßige Elterngespräche, -informationen, -rückmeldungen und -umfragen sichert das 

gesamte Team der Kita eine Zusammenarbeit zwischen Familie und Einrichtung. Während solch einem 

Austausch werden Fragen beantwortet, Rückmeldungen gegeben, Veränderungsprozesse festgelegt, 

aber auch die Beziehung zwischen Fachkraft und Eltern gestärkt. Das Augenmerk liegt hierbei auf den 

Tür- & Angelgesprächen, so wie den mindestens einmal jährlich stattfindenden Elterngesprächen.  

 

 

o Ernährungs- und Gesundheitsbildung 
 

Um den Kindern angepasst an ihre Bedürfnisse Ernährung und Gesundheit näher zu bringen, werden 

interessenorientiert regelmäßig Projekte angeboten. Gemeinsam mit den Kindern: 

- wird Gemüse und Obst angepflanzt 

- für das gemeinsame Frühstück oder bei Festen wird mit den Kindern gemeinsam gebacken, 

gekocht oder vorbereitet  

- verschiedene Ernährungsprojekte werden angeboten, in denen den Kindern z.B. der 

Zuckergehalt von einzelnen Lebensmitteln spielerisch aufgezeigt wird 

- im Sinne der Bewegungsförderung innerhalb der Kita werden regelmäßige Turnaktionen 

angeboten   

- für das gemeinsame Frühstück werden gemeinsam mit den Kindern Nahrungsmittel 

ausgesucht, Wünsche berücksichtigt und Alternativen geboten, besonders hier wird auf 

Vielfalt, Nachhaltigkeit und regionale Produkte geachtet 

- regelmäßige tǊƻƧŜƪǘŜ αƎŜǎǳƴŘŜ ½ŅƘƴŜά ƛƴ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ ƻǊǘǎŀƴǎŅǎǎƛƎŜƴ ½ŀƘƴŀǊȊǘ 

werden durchgeführt 

 

 

5.2 Infektionsschutzkonzept ς Transparenz und Umgang bei Krankheit 
 

o Infektionsschutz 
 

Folgende Maßnahmen zum wirkungsvollen Infektionsschutz werden in der Kita angewendet, bzw. 

durchgeführt: 

- Regelmäßige Reinigung der Spielmaterialien 

- Reinigungs- und Hygieneplan 

- .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ tŦƭŜƎŜƳŀǘŜǊƛŀƭ ό{ŜƛŦŜΣ 5ŜǎƛƴŦŜƪǘƛƻƴǎƳƛǘǘŜƭΣ IŀƴŘŎǊŜƳŜΣ IŀƴŘǎŎƘǳƘŜΣ Χύ 
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- flächenmäßig berechnete Reinigungskraft 

- desinfizieren des Wickelbereiches nach jeder Nutzung 

- Kontrollgänge (Toilette abziehen, ggf. desinfizieren) 

- Einweghandschuhe tragen, danach Hände desinfizieren 

- Handtuchrolle 

- αYƻǘȊ-.ƻȄά (in der Hygiene-Box S findet sich alles für fachgerechte Gegenmaßnahmen, um die 

Ausbreitung einer Norovirus-Erkrankung zu verhindern) 

- Wechselkleidung der MA muss in der Kita gelagert werden, falls es dazu kommt, dass ein MA 

αōŜǎǇǳŎƪǘά ƻΦŅΦ ǿƛǊŘΣ ŘŀǊŦ ŘƛŜǎŜǊ ŘƛŜ Yƛǘŀ bL/I¢ ƛƴ ŘŜǊ YƭŜƛŘǳƴƎ ǾŜǊƭŀǎǎŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ Ƴǳǎǎ ŘƛŜ 

Kleidung umgehend in der Kita bei mind. 60 ° waschen, im Bedarfsfall auch in der Kita duschen 

- Bettwäsche 14-tägig wechseln, mind. 60° waschen 

- staubwischen 

- lüften 

- Decken, Verkleidung, Kuscheltiere regelmäßig waschen 

- Türklinken und Lichtschalter täglich abwischen 

- Kühlschränke wöchentlich auswaschen 

- IȅƎƛŜƴŜƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ƛƴ YǸŎƘŜ όIŀǳǎǎŎƘǳƘŜΣ IŀŀǊŜ ȊǳǎŀƳƳŜƴōƛƴŘŜƴΣ ƪŜƛƴ {ŎƘƳǳŎƪΣ Χύ 

- keine Kinder in der Küche 

- jährliche Belehrungen 

- Aushang Reinigungspläne 

- Arbeitsschutzuntersuchungen 

- Desinfektionsspender in den Räumen 

- keine Papier-Wickelunterlage o.ä. (z.B. Handtuch) 

- Schnuller täglich reinigen oder neu von zuhause 

- Handwaschbürste in Küche 

- U2 Spielzeug wöchentlich reinigen 

- Teppiche jährliche Reinigung 

- Mundschutz und Schürze bei Durchfall und Erbrechen (nicht bei Windeln) 

 

 

o Meldepflichtige Krankheiten 
 

Bei Erkrankung eines Kindes oder eines Familienmitgliedes an einer Krankheit im Sinne des § 34 

Infektionsschutzgesetz muss der Leitung sofort durch die Erziehungsberechtigten Mitteilung gemacht 

werden. Der Besuch der Einrichtung ist in diesem Falle ausgeschlossen. 

Es wird befolgt: 

- Empfehlung für die Wiederzulassung an Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen des RKI, 

- Belehrung für Eltern und andere Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 Satz 2 

Infektionsschutzgesetz 

 
Eine umgehende Meldung der Krankheit über ein vorgegebenes Meldeformular wird dem 

Gesundheitsamt übermittelt. 

Meldeinhalte sind: 

- Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes 
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- Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht (wenn erforderlich) 

- Anzahl der Erkrankten (bei Häufungen) 

- Anschrift 

- Erkrankungstag 

- Name, Anschrift der Einrichtung 

Das gehäufte Auftreten oder der Verdacht von Infektionskrankheiten ist auch der Verbandsgemeinde 

als Träger der Kindertagesstätte zu melden. 

 

 

o Handhabung bei Krankheitsverdacht des Kindes in der Kita 
 

Bei akut auftretenden Symptomen wie Kopf-, Bauch- oder Zahnschmerzen, Fieber, etc. sind die Eltern 

zu informieren. Überbrückend können nichtmedikamentöse Maßnahmen wie Wickel, Kühlkissen, die 

Gabe von Wasser oder Tee sinnvoll sein. 

Bei dem Verdacht einer Infektionskrankheit eines Kindes in der Einrichtung wird das erkrankte Kind 

isoliert, die Erziehungsberechtigten umgehend benachrichtigt und mögliche Infektionsquellen 

sichergestellt, gereinigt und/oder desinfiziert. 

 

 

o Transparenz und Information bei Krankheit aller Eltern 
 

Tritt eine meldepflichtige Infektionskrankheit auf oder besteht ein entsprechender Verdacht, werden 

die anderen Erziehungsberechtigten durch die Einrichtungsleitung informiert.  

Diese Information erfolgt anonym durch ein Anschreiben per Mail an alle Eltern (evtl. mit 

Informationsschreiben über die Erkrankungen und notwendige Schutzmaßnahmen). Ansteckende 

Krankheiten werden an der äußeren Tür ausgehängt, damit die Erziehungsberechtigten die 

Information ggf. vor dem Eintreten lesen können und gar nicht erst die Kita betreten müssen (z.B. 

Schwangere). 

 

 

o Kita-Besuch/Wiederbesuch nach Infektionskrankheiten 
 

Bei Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall 

oder Fieber sind die Kinder zu Hause zu behalten. Kinder dürfen die Kita erst wieder 48 Stunden nach 

dem ersten festen Stuhlgang wieder besuchen, oder wenn sie 48 Stunden fieberfrei sind. 

In schwerwiegenden Fällen kann die Leitung im Einvernehmen mit dem Träger den Besuch durch ein 

krankes Kind untersagen. Bevor das Kind nach einer ansteckenden Krankheit - auch in der Familie - die 

Einrichtung wieder besucht, muss es vollkommen gesund sein.  
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o Umgang mit chronisch kranken Kindern, Unverträglichkeiten und Allergien und 

Medikamentengabe 
 

Medikamente werden in der Einrichtung grundsätzlich nicht verabreicht. Im Einzelfall können 

Notfallmedikamente - mit ärztlicher Bescheinigung unter Angabe der Dauer und der genauen 

Dosierung bei chronischen Erkrankungen - verabreicht werden. Ein Medikament (lateinisch 

medicamentum = das Heilmittel) ist ein Arzneimittel, das in bestimmter Dosierung zur Heilung, 

Vorbeugung oder Linderung einer Krankheit dient. 

 

Es gilt folgende Vorgehensweise: 

- Kein Kind darf sich selbst ein Medikament verabreichen (z.B. Nasenspray). 

- Das Kind steht mit seinen Bedürfnissen und seiner Persönlichkeit im Mittelpunkt. 

- Eltern sind in der Verantwortung, die Kita umgehend zu informieren, wenn eine 

Medikamentengabe für das Kind in der Kita unumgänglich ist.  

- Die Bezugserzieher*in informiert bei Eintritt des Kindes in die Kita oder ab der Diagnose vom 

Arzt alle anderen Mitarbeiter über die Krankheit / die Medikation des Kindes. Informationen 

zum Krankheitsbild werden im Gruppenordner bei den Unterlagen des Kindes abgeheftet. Bei 

ōŜŘǊƻƘƭƛŎƘŜƳ YǊŀƴƪƘŜƛǘǎōƛƭŘ όȊΦ.Φ .ƭǳǘŜǊΣ 5ƛŀōŜǘŜǎΣ 9ǇƛƭŜǇǎƛŜΣ Χύ ǿƛǊŘ ƛƳ LƴƴŜƴŘŜŎƪŜƭ ŘŜǎ ǊƻǘŜƴ 

Flurordners und dem roten U3-Ordner (mit Datenblättern aller Kinder) darauf hingewiesen.  

- Je nach Krankheitsbild müssen die Medikamente bei Spaziergängen, Waldwoche etc. 

mitgeführt werden.  

- Verordnung und Einverständnis vom Arzt muss vorliegen (regelmäßig 1 x jährlich erneuern -> 

zuständig: Bezugserzieher*in). Diese wird abgeheftet in der Gruppenakte. Die Eltern sind 

verpflichtet, diesen Nachweis mit Vergabeanweisung des Arztes, sowie ein Medikament 

(vollständig mit Verpackung und Beipackzettel) in der Kita abzugeben. Dies kann formlos sein. 

- Notrufnummer: 112 

- für die Gabe von Bedarfsmedikamenten gilt: 

o Wille der Einrichtung und der Eltern 

o Einnahme außerhalb der Betreuung in der Kita nicht möglich 

o Zustimmungserklärung bzw. Ersuchen der Eltern 

o Verordnung und Einverständnis des Arztes 

o Einverständnis des Trägers 

- Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) der Medikamente sind am 15. jeden Monats durch die SHB 

zu überprüfen (Ablaufdatum immer Ende des Monats, dann haben Erziehungsberechtigte 

genügend Zeit zum Besorgen eines neuen Medikaments) und zu dokumentieren (abgeheftet 

im roten Ordner Flur).  

- Die erforderliche Gabe des Medikamentes ist auf Medikamentenvergabeblatt des Kindes zu 

vermerken -> Alles, was nicht dokumentiert ist, ist nicht verabreicht! 

- Eine Diagnose ist ausschließlich dem Arzt vorbehalten! Die Wahl der Therapie obliegt dem 

Arzt. 

- 5-R-Regel: 

o richtiger Patient (z. B. Vorsicht bei gleichartigen Namen)  

o richtiges Medikament/richtiger Wirkstoff richtige Form (Applikationsform, z. B. 

Verwechslung von Zäpfchen und Dragée)  

o richtige Dosis (z. B. Verwechslung bei scheinbar gleichartigen Mengenangaben wie 5 

mg oder 0,5 g)  
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o richtige Zeit (z. B. Vorsicht bei der Gabe nur an einzelnen Wochentagen)  

o richtige Dokumentation 

- Medikamente sind, getrennt von anderen Produkten wie Lebens- oder Reinigungsmitteln, vor 

dem Zugriff von Kindern sicher aufzubewahren und mit dem Namen des betreffenden Kindes 

zu beschriften. (Kühlschrank Abstellraum Küche oder Erste Hilfe Kasten jeweiliger Waschraum) 

- Die Lagerungsbedingungen (z.B. Temperatur) sind entsprechend den Angaben auf der 

Verpackung einzuhalten. 

- Kinder mit Diabetes bedürfen über die Medikation hinaus einer auf ihre Erkrankung 

abgestimmte Ernährung. 

- Bei chron. Krankheiten sollte eine Einweisung zur Verabreichung von Medikamenten durch 

ƎŜǎŎƘǳƭǘŜǎ CŀŎƘǇŜǊǎƻƴŀƭ ŜǊŦƻƭƎŜƴ όȊΦ.Φ !ǳǘƻƛƴƧŜƪǘƻǊΣ LƴǎǳƭƛƴǎǇǊƛǘȊŜΣ Χύ 

 

 

o Arbeitsweise bei Epidemie/Pandemie und Seuchen 
 

Im Falle gehäufter Krankheitsfälle werden wir ggf. auf eine Epidemie- oder Pandemieplanungen des 

Robert-Koch-Institutes zurückgreifen. Ebenfalls kann es sein, dass wir Empfehlungen zur 

Umstrukturierung des Alltags, aufgrund von Empfehlungen der Unfallkasse vornehmen müssen. 

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass es im konzeptionellen Alltagsgeschehen im 

Falle von Epidemien, Pandemien und Seuchen zu einschneidenden Änderungen insbesondere in den 

Hol- und Bringzeiten kommen kann (Spielraumnutzung, Öffnungszeiten, Materialangebot). Wir bitten 

Sie in diesem Falle, die durch den Träger oder die Kita festgelegten Hygienepläne mitzutragen und 

umzusetzen. Alle weiteren Informationen zum Umgang und zur Information über Krankheiten in 

unserer Kindertagesstätte können Sie in unserem Infektionsschutzkonzept nachlesen. 

 

 

5.3 Sicherheits- und Brandschutzkonzept 
 

In unserer Kita findet 2 Ȅ ƛƳ WŀƘǊ ŜƛƴŜ αTǊƻŎƪŜƴά Brandschutzübung statt. Die päd. MA besprechen mit 

den Kindern im Vorfeld den Ernstfall, anschließend wird dieser Ernstfall durchgeübt. Alle 2 Jahre wird 

diese Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr Rheinböllen durchgeführt. Diese Übungen werden den 

Eltern durch ein Infoschreiben bekannt gegeben. Die MA und Eltern wissen nicht den genauen Tag der 

Übung, sondern nur einen gewissen Zeitraum.   

Die Pfeife ist unser internes Zeichen für Feuer. Diese befinden sich an allen Eingangstüren zu den 

Räumen und sind mit einem großen roten Anhänger versehen.  

Der MA, der das "Feuer" als erstes erkennt, benutzt die Pfeife, um die anderen anwesenden Personen 

zu informieren und setzt den Notruf ab. Alle MA, die die Pfeife hören, pfeifen ebenfalls.   

Alle MA treffen sich an den Notausgangstüren der jeweiligen Räume mit allen anwesenden Personen 

und gehen an den Sammelplatz Sandkasten und Häuschen im Ü3-Bereich oder Grillstelle im U3-Bereich 

nach draußen. Die Sammelplätze sind mit einer Beschilderung gekennzeichnet. Der Raumdienst muss 

beim Verlassen der Gruppe die Nebenräume und Toiletten nach verbliebenen Personen kontrollieren 

und die Türen und Fenster schließen. 
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Der päd. MA aus dem Flurbereich nimmt den roten Ordner (Anwesenheitslisten und Notfallnummern) 

mit den bis 9:00 Uhr fertig gestellten Anwesenheitslisten, das schwarze Buch und das Telefon mit nach 

draußen. Ein MA aus dem U3 Bereich nimmt ebenfalls den roten Ordner und das Telefon mit. Für U3 

Kinder müssen Decken zum Wärmen mitgenommen werden, diese hängen in roten Taschen an allen 

Notausgängen bereit. In diesen Taschen befinden sich Warnwesten zur Erkennung als Ansprechpartner 

für die Feuerwehr (1 x αYƛ¢ŀ Leitungά, 2 x !ƴǎǇǊŜŎƘǇŜǊǎƻƴ αYƛ¢ŀάύ. Draußen werden die Kinder mit Hilfe 

der roten Ordner auf Anwesenheit kontrolliert.  

Besonders wichtig für den Ernstfall: 

¶ Wir gehen nicht ans Telefon, wenn es klingelt! 

¶ Wir geben keine Kinder raus, ohne dies mit der Feuerwehr abgesprochen zu haben! 

¶ Wir lassen keine Eltern auf das Gelände! 

In unserer Einrichtung befinden sich 5 Löschdecken (Küche, U3-Küche, Bücherei, Turnhalle, Flur), 4 

Feuerlöscher (Treppenhaus unten, vor Rollenspielraum, Flur vor Turnhalle, Flur vor Schreibtisch) und 

1 Fettbrandlöscher (Küche). 

Des Weiteren gibt es in unserer Einrichtung einen Notfall-Ablaufplan für Amok- und Terroralarm. 

Dieser Ablaufplan ist angeheftet in den roten Anwesenheits-Ordnern.  

 

 

o Funktion des Sicherheitsbeauftragten  
 

In unserer Einrichtung ist ein päd. MA zum Sicherheitsbeauftragten und eine Vertretung ernannt. Der 
SHB ist dafür verantwortlich, die Leitung und die MA über Vorschriften, Neuerungen und Regelungen 
zu informieren. Alle MA sind dazu verpflichtet, ebenfalls ständig auf Mängel und verbrauchtes Material 
zu achten und diese gegebenenfalls der SHB mitzuteilen.  
Der SHB ist für Kinder, MA und die Einrichtung in unserer Einrichtung verantwortlich durch: 

- Kontrolle der Spielgeräte 

- Erste-Hilfe Material 

- Gefährdungsbeurteilung  

- Medikamentenkontrolle  

Gefundene Mängel bei den oben beschriebenen Faktoren, teilt der SHB unverzüglich der Leitung mit, 

diese gibt die Information zur Veranlassung der Reparatur oder Erneuerung an die Stadt, den 

Hausmeister oder den Kita-ZV weiter. 

 

 

o Schulungen 
 

Alle MA die in unserer Einrichtung tätig sind, sind dazu verpflichtet, regelmäßig an Schulungen in den 

Bereichen Erste Hilfe, Lebensmittelhygiene und Belehrungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz 

teilzunehmen.  

Der erste Erste-Hilfe-Kurs muss von jedem MA alle zwei Jahre besucht werden. Die Leitung ist dafür 

verantwortlich, frühzeitig einen Termin zu organisieren.  
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Für den Umgang mit Lebensmittel müssen alle MA vor Dienstantritt eine Bescheinigung des 

Gesundheitsamts nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 und eine Bescheinigung nach § 36 des IfsG vorweisen. Diese 

Bescheinigungen werden alle zwei Jahre durch eine Folgebelehrung durch die Leitung erneuert.  

Die oben beschriebenen Schulungen und deren Regelmäßigkeit sind nachzulesen im αHygiene- und 

Reinigungsplan gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz für Kindertagesstätte Villa Kunterbunt 

Rheinböllenά, Stand: 20.09.2021.  

 

 

5.4 Konzept des Zufriedenheitsmanagements 
 

Es gibt in unserer Einrichtung ein Zufriedenheitsmanagement. Aufgabe des 

Zufriedenheitsmanagements ist es, Belange ernst zu nehmen, Beschwerden nachzugehen und zu 

klären. Weiterhin werden Beschwerdeursachen zur Weiterentwicklung der Qualität der 

Kindertagesstätte genutzt.  

Die MA der Kita sind Beschwerden gegenüber, auch die der Kinder, grundsätzlich offen und nehmen 

sie ernst. Sie setzen sich kritisch mit Sachverhalten auseinander und bleiben dabei sachlich und 

professionell.  

Je nach Sachverhalt können Probleme sofort gelöst werden oder es wird mit den betroffenen Parteien 

ein Gesprächstermin vereinbart, um das weitere Vorgehen zu besprechen und zu klären (z.B. 

Hinzuziehen von Leitung, Träger, Elternausschuss usw.). 

Das Zufriedenheitsmanagement unterliegt einem Entwicklungsprozess und wird evaluiert und 

angepasst. Es umfasst alle Belange (die nicht unter §§8a, 47 SGB VIII fallen) beteiligter Akteure des 

Kita-ZV. Die aufgeführten Stufen sind auf jeden Fall einzuhalten, das Formular ist anzuwenden 

(Erläuterungspapier 02/01/2021). 

Anliegen aller Akteure des Kita-ZV werden ernst genommen, aufgenommen, angehört mit dem Ziel, zu 

Zufriedenheit und Einigung zu finden. Hierbei ist die Haltung immer wertschätzend und kooperativ. 

Jeder offiziellen Beschwerde ist nachzugehen, verbunden mit einem Klärungsgespräch. Von diesem 

Gespräch ist ein Protokoll anzufertigen und an alle Beteiligten auszuhändigen. Hier soll das Fazit des 

Gespräches zusammengefasst werden. 

Es wird deeskalierend kommuniziert. Die Kooperations- und Kompromissbereitschaft von allen 

Akteuren ist Grundlage. Nur in dringenden Fällen und mit triftigen Gründen sollte different zum 

Zufriedenheitsmanagement gearbeitet werden. 

 

Umgang mit Beschwerden innerhalb der Kita: 

Wir sind für alle Beschwerden, die der Eltern und die der Kinder, offen und nehmen diese ernst. Wir 

setzen uns kritisch mit den Sachverhalten auseinander. Wir bleiben sachlich und nehmen die 

Beschwerde nicht persönlich. 

Beschwerden werden immer mit nötigem, professionellem und evtl. zeitlichem Abstand betrachtet. 
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Je nach Sachverhalt kann: 

- das Problem sofort gelöst werden 

- ǿƛǊŘ ŘŜǊ α{ǘǊŜƛǘǎŎƘƭƛŎƘǘǳƴƎǎǘŜǇǇƛŎƘά ƘƛƴȊǳƎŜȊƻƎŜƴ 

- die Beschwerde in der wöchentlichen Kinderkonferenz besprochen werden, ggfs. kann eine 

Kinderkonferenz außerplanmäßig einberufen werden 

- der Kitabeirat hinzugezogen werden 

- ein Gesprächstermin mit den Betroffenen vereinbart werden 

- der MA an den Zuständigen verweisen (sofern er nicht von der Beschwerde betroffen ist) 

WICHTIG: Beschwerden der Eltern nie vor den Kindern austragen! 

Bei schwierigem Sachverhalt: 

¶ im Kleinteam darüber sprechen 

¶ evtl. die Leitung hinzuziehen 

¶ im Gesamtteam besprechen 

¶ den Kitabeirat hinzuziehen  

¶ ggf. Träger informieren 

Überprüfung des Sachverhaltes: 

¶ Klärung 

¶ Änderung 

¶ Verbesserung 

¶ Ergebnis an die Person, die Beschwerde eingereicht hat im Gespräch weitergeben.  

¶ Beschwerdegespräch an Leitung  

¶ Beschwerdegespräch ggf. von Leitung an Träger weiterleiten.  

WICHTIG: Gespräche und Kurzinfos dokumentieren! 

Je nach Sachverhalt kann es sofort gelöst werden oder es wird mit den betroffenen Parteien ein 

Gesprächstermin vereinbart. 

 

 

5.5 Kooperation mit anderen Institutionen 
 

o Liste der Kooperationspartner 
 

- Kindertagesstätten Zweckverband Simmern-Rheinböllen 

- Kindertagesstätten des Kita-ZV Simmern-Rheinböllen 

- Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen 

- Stadt Rheinböllen 

- DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ IƻŎƘǎǘŜƛƴŎƘŜƴά wƘŜƛƴōǀƭƭŜƴ 

- Fachschulen 

- Jugendamt / Kreisverwaltung 

- KiSa ς Kita-Sozialarbeit 

- Gesundheitsamt  
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- Therapeutische Institutionen:  

o Logopäden  

o Ergotherapeuten 

o Sozialpädiatrisches Zentrum / Frühförderstellen 

- Ärzte / Kinderärzte 

- Kirchengemeinden 

- Puricellistift 

- Volksbank Rheinböllen 

- Polizeiinspektion ins Simmern 

- Krankenhaus, DRK 

- Feuerwehr Rheinböllen 

- Lebensberatung (Insofa) 

- Lebenshilfe 

 

 

o Ziele, Aktivitäten, Umfang und Art der Kooperation 
 

Unsere Kindertagesstätte versteht sich als familienergänzend. Eine Betreuung in der Kita ersetzt nicht 

die Familie, sondern ergänzt die Erziehung/Betreuung der Familie. Je nach Bedarf und mit 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten werden weitere Institutionen wie z.B. Ärzte, 

Gesundheitsamt, Jugendamt oder Therapeutische Institutionen in den Erziehungsprozess 

miteingebunden.  

Mit der Grundschule finden mehrmals jährlich Kooperationstreffen statt, um den Übergang von der 

Kita in die Schule reibungslos ablaufen zu lassen. Dies hilft sowohl uns päd. MA als auch den Kindern 

und den Eltern in diesem wichtigen Entwicklungsschritt.  

Bei unseren jährlichen Festen binden wir nach Bedarf unsere Kooperationspartner, wie die Feuerwehr 

zu St. Martin oder die Kirchengemeinden zu Ostern mit in unsere Planung und unsere Feier ein. Des 

Weiteren finden alle 2 Jahre Feueralarm- und Brandschutzübungen in der Kita mit der Freiwilligen 

Feuerwehr Rheinböllen statt oder wir besuchen mit den größeren Kindern das Feuerwehrgerätehaus. 

Ebenso stehen wir immer in Kontakt mit der Polizei und dem Krankenhaus in Simmern, um den 

größeren Kindern auch hier einen Einblick in die Arbeit zu zeigen. Gerade die Vorschulkinder zeigen 

immer großes Interesse daran, diese Institutionen kennen zu lernen.  

In der Adventszeit dürfen wir, wechselnd mit anderen KiTas, die Weihnachtsbäume verschiedener 

Institutionen (Volksbank Rheinböllen, der Stadtbürgermeisterin und im Rathaus Rheinböllen) mit 

selbstgebastelten Dingen der Kinder schmücken.  

Wir als Kita finden es wichtig, die ortsansässigen Institutionen und Firmen in unseren Kitaalltag mit 

einzubeziehen und partnerschaftlich und ergänzend mit Ihnen zusammenarbeiten. So zeigen wir den 

Kindern, dass wir eine große Gemeinschaft sind, die über die Türen unserer Kindertagesstätte hinaus 

weitergeht. 
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6. Pädagogisches Team 
 

o Teamphilosophie  
 

In der Einrichtung arbeiten Kolleg*innen unterschiedlicher Ausbildung unter Einhaltung des gesetzlich 

vorgeschriebenen Personalschlüssels. 

Unser qualifiziertes Fachpersonal bildet über das Kitajahr hinweg verschiedene Erzieher*innen und 

Sozialassistent*innen aus.  

Schulpraktikant*innen und junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst haben die Möglichkeit, dies 

bei uns in der Einrichtung abzuleisten.  

Jedes Teammitglied steht hinter der aktuellen Arbeit, ist eingebunden und kann den Kitaalltag 

motiviert und mit hoher Effizienz, im Bewusstsein seiner eigenen Kompetenzen, mitgestalten. 

Während eines Klausurtages haben alle päd. MA ein gemeinsames Team-Leitbild erarbeitet mit 

Eckpunkten, die den gemeinsamen Alltag innerhalb der Kita und des Teams gestalten sollen.  

Dort heißt es:  

1. Das Team geht offen und ehrlich miteinander um. 

2. Jedes Teammitglied ist für sein Handeln selbst verantwortlich. 

3. Jeder päd. MA ist verantwortlich für alle Belange der ganzen Kita. Dies bezieht sich auf   

Kinder, Kollegen, Eltern, Gruppen, Abläufe, Ordnung, Sauberkeit und äußeres Erscheinungsbild 

der gesamten Kita. 

4. Die päd. MA sind Vorbilder durch Klarheit in ihren Äußerungen und Handlungen. 

5. Das gesamte Team ist dazu bereit, festgelegtes regelmäßig zu überprüfen und 

gegebenenfalls zu ändern.  

6. Das Team zieht an einem Strang, für einen noch besseren Zusammenhalt. 

7. Jeder äußert positive als auch negative Kritik und nimmt diese auch auf sich selbst bezogen 

an.  

 

 

o Teamkonferenzen, Besprechungswesen, Dienstplan  
 

o Teamkonferenz 
 
Alle päd. MA, die laut Dienstplan Arbeitszeit haben, nehmen an der Teamkonferenz teil. Die 
Teamsitzungen finden aktuell mittwochs von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr statt. 
 
Die Teamsitzung wird genutzt, um die Zusammenarbeit zu koordinieren. Sie bietet allen die Möglichkeit, 
relevante Informationen mit anderen MA zu teilen, notwendige Informationen abzufragen und größere 
Themen mit allen zu besprechen 
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o Gruppenteam 
 

Zum Gruppenteam treffen sich alle päd. MA aus einer Stammgruppe. Die Zeiten sind auf dem Dienstplan 
erkenntlich und gehören zur Verfügungszeit. Es sollte einmal wöchentlich für mindestens eine Stunde 
stattfinden. Das Gruppenteam dient zum Austausch und zur Planung.  
Es werden Beobachtungsbögen besprochen, Elterngespräche behandelt, Fallbesprechungen diskutiert, 
Entwicklungsberichte vom Jugendamt und vom SPZ gelesen und besprochen, so wie Projekte, Themen 
und Abschlusskreise geplant.  

 

 

o Dienstpläne 
 

Es gibt einen Dienstplan des Ü3-Bereiches im Büro auf einer großen Magnetwand, der für alle päd. Ma 
verpflichtend ist. Dieser Dienstplan wird von der Leitung erstellt. Er enthält die Dienstzeiten am Kind, 
Essensdienste, Zeiten für ein gemeinsames Gruppenteam oder Teamkonferenz, sowie die 
Verfügungszeit jedes Einzelnen.  
Zusätzlich gibt es einen separaten Dienstplan für die Kolleg*innen im U3 Bereich, der mangels 
Platzgründen auf der Magnetwand auf einem Papierausdruck festgehalten ist.  
Für den wöchentlichen Dienstplan im Ü3 Bereich ist die stellvertretende Leitung zuständig. Sie 
aktualisiert ihn bei Bedarf. Hier werden Änderungen des festen Dienstplanes durch z.B. Urlaub oder 
Krankheit der päd. MA aufgegriffen. Es liegt in der Eigenverantwortung jedes einzelnen päd. MA, den 
Dienstplan vor Dienstbeginn zu beachten. 

 

 

o Informationsweitergabe 
 

Die päd. MA werden zusätzlich zum Besprechungswesen auf folgenden Kanälen (vorrangig durch die 
Leitung) informiert: 

- per Mail, wenn Informationen von außerhalb kommen, die für alle MA wichtig sind  
- per Rückgabezettel, wenn es um offene Fragen geht, z.B. Urlaubsplanung  
- Handreichungen, die gegengezeichnet werden müssen z.B. Dienstanweisung 
- 9ƛƴǘǊŅƎŜ ƛƴ Řŀǎ α{ŎƘǿŀǊȊŜ .ǳŎƘά  
- Jahreskalender im Büro 
- Aushänge an der Pinnwand vor dem Büro  
- Infoschreiben in den persönlichen Fächern oder als Rundlaufbögen  
- Flipchart  
- persönliche Ansprache  
- Post it́ s innerhalb der Einrichtung  

Jeder MA ist dazu verpflichtet sich selbständig und regelmäßig zu informieren.  
 

 

 

 



Seite 52 von 109 
 

o Schwarzes Buch  
 

Lƴ ŘŜǊ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ǿƛǊŘ Řŀǎ ǎƻ ƎŜƴŀƴƴǘŜ αǎŎƘǿŀǊȊŜ .ǳŎƘά ƎŜƴǳǘȊǘΦ 9ǎ ƛǎǘ Ŝƛƴ YŀƭŜƴŘŜǊōǳŎƘΣ ƛƴ ŘŜƳ ŀƭƭŜ 
wichtigen Informationen notiert werden.  
Zum Beispiel: 

- welche Kinder fahren Bus 
- welches Kind wird von jemandem anderen als den üblichen Personen abgeholt 
- was ist für den Tag geplant 
- wichtige und tagesaktuelle Informationen zu einzelnen Kindern 
- Elterngespräche, Eingewöhnungen und andere Termine  
- Krankheit, Urlaub, Fortbildungen von den MA 
- organisatorische Infos wie Brandschutzübung, Mülltonnenleerung, Lieferung Handtuchrollen 

etc. 
Das Buch wird morgens in allen Räumen der Einrichtung weitergereicht, so dass jeder MA die 
Möglichkeit hat es zu lesen. Jeder päd. MA ist dazu verpflichtet, sich selbständig zu informieren und 
wichtige Informationen einzutragen, damit sie für alle zugänglich sind.   

 
 
 

o Teamarbeit: Konzeptionsentwicklung 
 

o Konzeptionstag: 
 

Für einen Konzeptionstag werden vom Team Themenvorschläge eingebracht. Dabei wird die aktuelle 
Situation berücksichtigt, ob es vielleicht Kinder mit speziellem Förderbedarf gibt, Fortbildungen, die das 
Team aktuell braucht, um einen gewissen Standard zu halten, Aufgaben, die in naher Zukunft neu dazu 
kommen etc.  
Die Leitung entscheidet das Thema und organisiert den Tag und den Ablauf. Sie führt selbst durch den 
Tag oder gibt die Durchführung des Tages an Kolleg*innen weiter, deren Schwerpunkt beim 
durchzuführenden Thema liegen. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, dass die Leitung mit Referenten in 
Kontakt kommt und bucht.  
An dem festgelegten Konzeptionstag besteht eine Urlaubssperre, denn die Teilnahme ist verpflichtend 
und es sollten alle päd. MA anwesend sein. Die Uhrzeiten (immer ganztags) werden durch Fortbildner 
oder die Leitung festgelegt.  
An den Konzeptionstagen ist die Einrichtung für Kinder geschlossen. Es gibt bis zu sechs Konzeptionstage 
pro KiTajahr. Die Termine werden frühzeitig per E-Mail, Elternbrief und auf der Homepage bekannt 
gegeben.  

 

 

o Standards: 
 

Zur Sicherung des Qualitätsmanagements wurden innerhalb der Kita, von den päd. MA, für alle 
verbindliche Standards erarbeitet. Die Standards umfassen verschiedene Themengebiete wie Regeln, 
Abläufe, Dokumentation und Konzeption.  
Alle Standards sind nach einem einheitlichen Raster erarbeitet und werden durch das Gesamtteam 
jährlich evaluiert. 
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o Profilergänzende Fachkräfte 
 

In der Kita sind aktuell keine profilergänzenden Fachkräfte eingestellt.  
 

 

6.1 Personalentwicklungskonzept 
 

o Einarbeitungsstrategie für neue Mitarbeitende 
 

Eine gute Zusammenarbeit beginnt bereits vor dem ersten Arbeitstag und ab der ersten Minute. 

Deswegen ist die Einarbeitung des neuen Teammitglieds genau geplant. Es ist wichtig, die wesentlichen 

Aspekte im Blick zu behalten und eine gute Einarbeitungszeit zu gewährleisten.  

Für neue Mitarbeiter gibt es ein angepasstes Einarbeitungsverfahren nach einem festgelegten 

Ablaufplan. Demnach stehen allen neuen MA und Praktikanten eine Einarbeitung durch direkten MA, 

Anleitung und/oder Leitung zu.  

Wichtig bei der Einarbeitung ist, dass der neue MA die Einrichtung mit all ihren Räumen kennenlernt 

und deren Nutzung erläutert wird. Während der Besichtigung werden alle MA vorgestellt und der 

Tagesablauf erläutert.  

Durch die Leitung erfolgt (individuell je nach Art des neuen MA) eine Schlüsselübergabe, so wie die 

Zuweisung von einer Garderobe, einem Ablagefach im Flur, einer Kiste im Abstellraum Büro rechts und 

einem abschließbaren Eigentumsfach. 

Ebenfalls durch die Leitung wird kontrolliert, ob alle erforderlichen Belehrungen und Nachweise 

vorhanden sind. Sie klärt über das Infektionsschutzgesetz auf.  

Zu Beginn wird der neue MA über den QM-Ordner des Kita-ZV, seine Arbeitsbereiche, die in der Kita 

vorhandenen Standards und die Konzeption, die Elterninformationsbroschüre, den Fileserver, den 

Arbeitszeitennachweis, den Dienstplan und Urlaubsanträge informiert.  

Besondere Priorität haben dabei die Sicherheitsfaktoren wie die Aufklärung über Datenschutz und 

Verschwiegenheit, die Vorlage des Masernimpfschutzes und die Vorlage des 

Gesundheitszeugnisses/Infektionsschutz. Wichtig ist, dass die Leitung im Austausch bleibt, um zu 

reflektieren, wie die Einarbeitungszeit läuft. 

Durch die Gruppenkollegen werden Themen wie Elterngespräche, Fallbesprechungen, Bezugskinder 

etc. besprochen. Um die Kinder kennenzulernen, wird der neue MA in der Kinderkonferenz vorgestellt.  

Für die Eltern wird vom neuen MA selbst ein kurzer Aushang gestaltet. Dieser wird dann an der 

Pinnwand veröffentlicht. Vorab informiert die Leitung Eltern im aktuellen Elternbrief. Der 

Elternausschuss wird im Vorfeld informiert.  
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Wir haben folgenden Ablaufplan zur Einarbeitung: 
 

Vor dem ersten Arbeitstag 

- Absprachen mit neuem MA zum ersten Arbeitstag und Übersendung notwendiger Unterlagen 

für den Arbeitsbeginn 

- Information ans Team und an die Eltern 

Am ersten Arbeitstag 

- Begrüßung und Vorstellung durch die Leitung 

- Führung durch das Haus durch die Leitung 

- Übergabe Schlüssel durch die Leitung 

- verfassen eines kurzen Steckbriefs für das schwarze Brett (nach Möglichkeit zuhause 

vorbereitet) 

- Vorstellung bei den Eltern (z.B. beim Bringen und Holen) 

- konkrete Aufgaben für den Tag in Absprache mit Stammgruppenkolleg*in 

- kurzes Gespräch am Ende des Tages durch Leitung 

In der ersten Woche 

In der ersten Woche findet ein ausführliches Einarbeitungsgespräch statt. Dabei ist Platz für 
Informationen über: 

- Dienstplan 

- Dienstordnung 

- Datenschutz 

- CƛƭŜǎŜǊǾŜǊ ŘŜǊ Yƛǘŀ όt/Σ !ǊōŜƛǘǎȊŜƛǘƴŀŎƘǿŜƛǎΣ ¦ǊƭŀǳōΣ Χύ 

- Überblick über die Konzeption, Standards, Hygiene-Regeln, Kinderschutz, QM etc. 

- Wochen- und Tagesablauf in der Gruppe 

- Erste-Hilfe-Kasten 

- Tagesablauf, Regeln und Rituale in der Gruppe 

- Dokumentation 

- .ŜƭŜƘǊǳƴƎŜƴ όȊΦ.Φ LŦǎDΣ Χύ ǳƴŘ bŀŎƘǿŜƛǎŜ όȊΦ.Φ aŀǎŜǊƴƛƳǇŦǳƴƎ ǳǎǿΦύ 

- Arbeitsbereich 

Nach zwei Wochen 

Nach zwei Wochen erfolgt ein erstes Feedback-Gespräch. Das Team und der neue MA konnten sich 
schon etwas kennenlernen und die Einarbeitung ist in vollem Gang. Inhalt des Gesprächs ist dann z.B.: 

- Wie fühlt sich der neue MA? 

- Wo läuft die Einarbeitung gut? 

- Wo könnte sie noch besser laufen? Was braucht es dafür? 

- Ideen oder Vorschläge 

- offene Fragen 

In der Zeit danach sollte der MA Einblick in alle zentralen Bereiche der täglichen Arbeit sowie der 
Konzeption und Ausrichtung der Kita erhalten. Zum Beispiel kann in jeder Woche ein Thema der 
Konzeption der Schwerpunkt sein, sodass der MA umfassend und gründlich eingearbeitet werden kann. 
In dieser Zeit erfährt der MA noch weitere Faktoren: 

- Bild vom Kind 

- Zusammenarbeit mit den Eltern 

- Eingewöhnung 

- Inklusion 
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- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

- Projekte 

 

Bis zum Ende der Probezeit 

Zum Ende der Probezeit wird die Leitung (in Absprache mit Träger, Team und neuer MA) entscheiden, 
ob die Anstellung wie geplant fortgeführt werden soll. Liegen triftige Gründe vor, können alle Seiten 
entscheiden, dass sie das Arbeitsverhältnis beenden möchten, in der Regel geht das mit einer 
Kündigungsfrist von 14 Tagen.  
Der angenehmere Fall ist natürlich, wenn alle Seiten zufrieden sind und der MA sich gut im Team 
eingearbeitet hat.  

 

 

o Zielorientierte Mitarbeitergespräche 
 

Das mindestens jährlich stattfindende Mitarbeitergespräch (MAG) dient als Instrument der 
Personalentwicklung. Es ist ein Vier-Augen-Gespräch zwischen der Leitung und MA, bzw. zwischen 
Träger und Leitung. Das MAG bietet dem MA die Chance, an der Arbeitsqualität und dem Erhalt und 
einer Verbesserung der Zusammenarbeit mitzuwirken. 

Für MA ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen ein Feedback ihrer Arbeit, konstruktive Kritik, 

Unterstützung und fachlichen Austausch zu erhalten. So erhalten sie die Chance einer möglichen 

Weiterentwicklung. Im Gespräch werden gemeinsam verschiedene Perspektiven gesucht wie 

Versetzung innerhalb der Einrichtung, Hospitationen bei Kolleg*innen oder in anderen Einrichtungen 

oder gar der Übernahme zusätzlicher Aufgaben. 

Aus diesen gezielten Gesprächen und Reflexionen heraus zeigen sich oftmals Themen für 

Fortbildungsangebote auf. Diese werden durch die Leitung gefördert und unterstützt. Auch ist es der 

Leitung möglich, MA gezielt auf eine Fortbildung hinzuweisen oder anzuordnen. Zu Themen, die sich 

in größeren Fraktionen bei den MAG herauskristallisieren, werden auch Teamfortbildungen oder 

Klausurtage geplant und durchgeführt. 

Inhalte und Verschriftlichungen des Gespräches werden beiderseitig vertraulich behandelt. Themen 

eines MAG können Zielformulierungen, Beteiligung, Anerkennung und Kompetenzentwicklung 

beinhalten. Folgende Leitpunkte werden beachtet: 

- Vertrauensvoller Austausch 

- Fachlicher Austausch 

- Reflexion der aktuellen Arbeitssituation 

- Reflexion der pädagogischen Arbeit im Team 

- Perspektiven 

- Zielvereinbarungen 

Die Verschriftlichung des MAG wird von Leitung und MA unterschrieben, ein Exemplar erhält der MA, 

ein Exemplar wird von der Leitung im verschlossenen, für andere MA nicht zugänglichen Schrank 

verwahrt. Es dient beim nächsten MAG als Gesprächsgrundlage. 

Weiterhin bietet das MAG die Möglichkeit, der Leitung positives wie negatives Feedback zu ihrer Arbeit 

als Leitung zu geben. Diese bekommt die Möglichkeit, ihren Führungsstil von mehreren Seiten zu 

beleuchten und sich selbst zu reflektieren. 
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o Systematische Leistungsbewertung (SBL) 

 
Durch die Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien im TVöD ist mit § 18 die Auszahlung eines 

Leistungsentgeltes verankert worden. Personalrat und Arbeitgeber sind sich auch aufgrund der 

Ergebnisse einer durchgeführten Befragung der Mitarbeiter*innen darin einig, dass zurzeit am ehesten 

durch eine pauschale Ausschüttung der Gelder die Zielsetzungen des § 18 TVöD umgesetzt werden 

können.  

Die Regelungen gelten für alle Beschäftigten des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Simmern-

Rheinböllen, auf deren Beschäftigungsverhältnis der TVöD Anwendung findet. Diese 

Dienstvereinbarung gilt nicht für kurzfristig und geringfügig Beschäftigte.  

Das zu verteilende Budget für das jeweilige Kalenderjahr bemisst sich durch die Anwendung des in § 

18 Abs. 3 TVöD VKA in der jeweils gültigen Fassung festgelegten Prozentsatzes der ständigen 

Monatsentgelte (Protokollerklärung zu § 18 Abs 3. Satz 1 TVöD) des Vorjahres aller unter den 

Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten nach § 1 dieser Dienstvereinbarung.  

Die individuelle Leistungszulage wird mit dem Monatsentgelt für den Monat Februar des auf das Jahr, 

für das der Auszahlungsanspruch gilt, nachfolgende Jahr ausgezahlt.  

 

 

6.2 Ausbildungskonzept in der Kita 
 

o Ausbildungsphilosophie 
 

Das Thema hat für die KiTa und den Träger eine große Bedeutung. Er unterstützt Fachkräfte in ihrer 

verantwortungsvollen Ausbildung, um einen Beitrag zur Professionsentwicklung zu leisten. 

Die Kindheitspädagogik professionalisiert sich und die Anforderungen an pädagogische Fachkräfte 

werden immer umfangreicher, daher ist eine evidenzbasierte und fachlich gute Fundierung für die 

zukünftigen Mitarbeitenden unabdingbar.  

 

Aus diesem Grund sehen wir, sowohl der Träger als auch die Mitarbeitenden, die qualifizierte 

und nachhaltige Ausbildung, Anleitung, Begleitung und Beteiligung von 

Qualifizierungsmaßnahmen der unterschiedlichen Ausbildungs- und Studiengänge als ein 

wesentliches Qualitätsmerkmal an und begreifen die Mitwirkung als Chance und Investition in 

eine professionalisierte Zukunft.  

Die Unterstützung von schulischer Ausbildung bzw. eines Hochschulstudiums sehen wir als 

Bereicherung unserer Arbeit an. Wir möchten beruflichen Nachwuchs fördern, einen Einblick in 

den Tätigkeitsbereich des Erzieherberufes vermitteln, vorhandenes Wissen weitergeben und 

neue Impulse durch die Interaktion in unsere Arbeit aufnehmen.  
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o Lernort Praxis 
 

Die Verschränkung von theoretischem und evidenzbasiertem Wissen und dessen praktischer 

Umsetzung ermöglicht den Erwerb professioneller Handlungskonzepte. Gleichzeitig schafft diese 

Verknüpfung die Voraussetzung für eine wechselseitige Bereicherung der Lernorte und unterstützt so 

die Herausbildung eines professionellen Selbstverständnisses.  

In der Praxis können Auszubildende ihr theoretisches, technologisches und fachpraktisches Wissen 

testen, überprüfen und lernen, dieses ziel- und wirkorientiert einzusetzen. Außerdem bilden Sie 

professionelle Haltungen und Einstellungen.  

Umgekehrt erhält jede Einrichtung, die als Ausbildungsstätte fungiert, Impulse und Anregungen für die 

Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand der Kindheitspädagogik.  

Durch diese Vernetzung schaffen wir eine Schlüsselschnittstelle zwischen Fachschule, Fachhochschule 

und Praxis. Eine Verzahnung und ein Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis kann, sofern der 

Markt der Publikationsorgane miteinbezogen wird, angeregt werden. Es entsteht ein zyklischer 

Austausch von wichtigen Aspekten der Anforderungen an die Praxis und theoretischem 

Wissenserwerb. Somit profitiert auch die bereits ausgebildete KiTa von kontinuierlicher Nutzung neuer 

Erkenntnisse durch die integrierten Qualifizierungen. 

Durch das Angebot von Praktikumsplätzen (z.B. Schule) können Kitas zur beruflichen Orientierung 

beitragen. (Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz)  

 

 

o Rolle der Praxisanleitung und Rolle des Teams 
 

Eine Anleitung muss sich für die Rolle der Praxisanleitung qualifiziert haben, sie benötigt einen 

Anleiterschein. In unserer Kita gibt es päd. MA, die eine 7-tägige Fortbildung zur professionellen 

Anleitung zukünftiger Fachkräfte gemäß der Trägervereinbarung zur Praxisanleitung in Rheinland-Pfalz 

und den Förderkriterien des Landesprogrammes zur Qualifizierung päd. Fachkräfte in Kitas absolviert 

haben. 

Die Anleitung muss ihre eigene Vorbildfunktion reflektieren, sich bewusst machen und gezielt 

einsetzen. Fachliche und persönliche Basiskompetenzen sind vorauszusetzen. Sie muss bereit sein, die 

Azubis zu begleiten, zu beobachten, zu beraten, zu reflektieren zu bewerten und muss selbst kritikfähig 

sein. Sie ist Kooperationspartner zwischen Fachschule, betreuender Lehrkraft und Praxisstelle. Für eine 

Vertretung der Anleiterin bei längerem Fehlen muss in der Praxisstelle gesorgt sein. Unsere Kita ist 

Ausbildungsstelle, das Team ist grundsätzlich offen für Azubis. Das Team unterstützt die Anleitung im 

kollegialen Austausch und ist zusätzlich Ansprechpartner für die Auszubildenden. 
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o Strukturelle Voraussetzungen für eine gelingende Praxisanleitung 
 

- Motivation auszubilden  

- Praxisanleiter*in (entsprechend qualifiziert)  

- Team, das unterstützt  

- Zeitressourcen für: Gespräche, Treffen mit der Fachschule, Begleitung, gemeinsame 

Reflexion, evtl. Konfliktgespräche, Leistungsbeurteilung  

- Praktikant*innen/Auszubildende gehören nicht zum Stellenschlüssel der Einrichtung  

- Verantwortung für Begleitung/Anleitung obliegt den Anleitern bzw. der Leitung  

- Ausbildungsplan wird an die individuellen Bedürfnisse der Auszubildenden angepasst und 

dient als Grundlage für die Gespräche  

- Anleitungsgespräche finden regelmäßig und bei Bedarf zusätzlich statt  

- Gespräche werden protokolliert und reflektiert  

- Auszubildende gestalten in Arbeitskreisen den QM-Rahmenplan für Ausbildung unseres 

Trägers verbindlich und aktiv mit, diese QM-Papiere fließen in die Arbeit mit der 

Praxisanleitung ein 

 

Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass das Anleiten eines Auszubildenden in der Praxis Zeit benötigt. 

Auszubildende oder Studierende sind in der Praxis, um zu lernen und den Einsatz von theoretischem 

und technologischem Wissen zu erproben. Die Kitŀ ōƛŜǘŜǘ ƘƛŜǊȊǳ ŜƛƴŜƴ αƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜƴ wŀǳƳά, in dem 

jederzeit Unterstützungs- und Reflexionsmöglichkeiten gegeben sind. Der Übergang in die 

Verselbstständigung wird schrittweise begleitet. 

¢ǊŅƎŜǊǿŜƛǘ ŀƎƛŜǊǘ Ŝƛƴ CŀŎƘƪǊŅŦǘŜǘŜŀƳ α!ǳǎōƛƭŘǳƴƎǎƪƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴά ǳƴŘ ōŜƎƭŜƛǘŜǘ ŘƛŜ ŦǳƴŘƛŜǊǘŜ 

Qualifizierung aller Auszubildenden und Studierenden, die durch unseren Kindertagesstätten-

Zweckverband Simmern-Rheinböllen gefördert werden. Ziel der Ausbildungskoordination ist es, die 

Beteiligung der Auszubildenden im Bereich Ausbildung und Organisationsentwicklung zu fördern und 

somit auf den positiven Erfolg des Ausbildungsabschlusses hinzuwirken. Es ist die Aufgabe der 

Ausbildungskoordination, fachlich sowohl Fachkräfte als auch Auszubildende oder Studierende zu 

beraten. Die Ausbildungskoordination gestaltet gemeinsam mit der sozialpädagogischen 

Fachbereichsleitung regelmäßig themenorientierte Veranstaltungen für Auszubildende und 

Studierende.   

 

 

o Ausbildungsstruktur 
 

Die Ausbildung ist in einem individuellen Ausbildungsplan, angelehnt an den Rahmenplan der 

Fachschulen, in verschiedene Phasen gegliedert. Diese dienen dem Kompetenzerwerb und deren 

Weiterbildung. Die Dauer der einzelnen Phasen sollte zeitlich und individuell angepasst werden. Der 

sogenannte Rahmenplan der Fachschule dient der Orientierung/Strukturierung. Eine Checkliste zur 

Strukturierung des Azubi kann ergänzend zum Rahmenplan der Fachschule erstellt werden. Die 

Anleitung bespricht diese Checkliste in regelmäßigen Abständen mit dem Azubi und reflektiert die 

Entwicklung: 

Ą Orientierungsphase Ą Erprobungsphase Ą Verselbständigungsphase Ą Ablösungsphase 
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o Entwicklungs- und Erwartungshorizont für Auszubildende 
 

Von unseren Auszubildenden erwarten wir folgendes: 

- Berufsinteresse 

- Schweigepflicht 

- Motivation 

- Einsatzbereitschaft 

- Lernbereitschaft 

- Zuverlässigkeit 

- Pünktlichkeit 

- Ordnung 

- Verantwortungsbewusstsein 

- Kritikfähigkeit 

- wertschätzender Umgang (Kinder, Eltern und Kollegen) 

- Vorbildfunktion 

- selbstständiges Arbeiten 

- kindgemäßer Umgang (kindgerechte Sprache und auf die Wortwahl achten) 

- Einhaltung vorhandener Regeln  

- Grenzen setzen und konsequent handeln 

- kein Handy während der Dienstzeit 

 

Tätigkeiten des Azubis nach Eingewöhnungszeit: 

- eine Gruppe, sowohl selbständig als auch in Zusammenarbeit mit einem päd. MA führen 

- im Kindertagesstättenalltag aufgetragene Aufgaben zuverlässig übernehmen und ausführen 

- pflegerische & hauswirtschaftliche Aufgaben übernehmen 

- Teamarbeit im beruflichen Alltag mitgestalten 

- Feste/Projekte mit planen, gestalten und durchführen 

- Entwicklungsprozesse der Kinder beobachten und dokumentieren 

- Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, Teilnahme und Mitgestaltung eines 

Elternabends/nachmittags, selbständige Durchführung eines Entwicklungsgesprächs 

- Regelmäßige Gespräche mit der Anleitung 

- Kontakt zu allen Kindern herstellen 

- Ab dem 2. Ausbildungsjahr Übernahme eines Bezugskindes 

 

Schulaufgaben des Azubis: 

- selbständige Planung und Durchführung der Jahresarbeit und weiterer schulischer Aufgaben 

(Absprache mit Anleitung) 

- Die schriftlichen Ausarbeitungen müssen frühzeitig der Anleitung vorgelegt werden.  

- Alle Angaben über die Einrichtung müssen der Wahrheit entsprechen.  

- Die Namen der Kinder müssen verändert werden. 

- Die Kinder dürfen nicht frontal fotografiert werden. Fotografiert werden dürfen nur die Kinder, 

deren Eltern die Einverständniserklärung unterschrieben haben, nur in Gruppen und nur für 

die Jahresarbeit verwenden.  

- Kurzzeitpraktikanten dürfen keine Fotos machen. Sie erhalten von ihrer Anleitung Fotos, die 

die Kita zur Verfügung stellt (auf diesen Fotos sind keine Kinder zu sehen) 
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o Kommunikationstheorie und Anleitergespräche 
 

Es finden regelmäßige Anleitergespräche statt. Diese Zeiten sind fest im Dienstplan verankert. Der 

individuelle Ausbildungsplan ist Grundlage für die Gespräche. Außerdem werden aktuell anstehende 

Situationen besprochen, reflektiert und je nach dem nach Lösungen/Zielen gesucht. 

Zielvereinbarungen werden schriftlich dokumentiert und evaluiert.  

 

 

o Ausbildungsprogramm des Trägers 
 

In unserem Kita-Zweckverband sind aus den verschiedenen Kitas Mitarbeiter als 

Ausbildungskoordinatoren benannt. Sie erarbeiten gemeinsam mit der pädagogischen Gesamtleitung 

zurzeit ein Ausbildungskonzept. Bei Fragen, Beschwerden, Anregungen und Wünschen sind sie zu 

erreichen unter Azubikoordination@sim-rhb.de.  

Jährlich finden mit den Azubikoordinatoren und allen Auszubildenden des Zweckverbandes 

Azubitreffen statt.  

 

 

o Spezifische Fort- und Weiterbildung 
 

Grundvoraussetzung zum Anleiten eines Azubis ist die Qualifizierung zur Praxisanleitung. Diese 

Qualifizierung wird von verschiedenen Fortbildungsinstituten angeboten. Nach Genehmigung durch 

die Kita-Leitung übernimmt der Träger (Kita-ZV) die Kosten und stellt die päd. Ma für die 

Fortbildungstage frei. Es besteht die Möglichkeit, nach einigen Jahren eine Auffrischung der 

Qualifizierung zu machen, es gibt verschiedene Angebote durch Fortbildungsinstitutionen. 

 

 

7. Pädagogische Arbeitsweise 
 

o Bild vom Kind 
 

Bei der Arbeit nach dem Situationsorientierten Ansatz werden Kinder in unserer Kita als selbständige, 
autonome Persönlichkeit gesehen, die sich aktiv mit sich und der Umwelt auseinandersetzen. Jedes 
Kind gilt hierbei als gleichwertiges Teil der Gesellschaft und wird von allen MA bedingungslos 
angenommen, gefordert und gefördert.  
Werte wie Respekt, Akzeptanz, Toleranz und Solidarität gelten im Team der Villa Kunterbunt als 
selbstverständlich und werden jedem Kind, sowie den Familien, Eltern und Sorgeberechtigten 
gegenüber gelebt. Dabei spielt die Herkunft, das Geschlecht oder das Alter keine Rolle. 
Kinder dürfen den Kitaaltag aktiv mitgestalten. Sie werden in Entscheidungsprozesse einbezogen und 
animiert, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und umzusetzen. Den Kindern wird genügend Raum 

mailto:Azubikoordination@sim-rhb.de
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und Zeit gegeben, um ihren aktuellen Bedürfnissen nachzukommen. Das bedeutet, dass bei Bedarf von 
den päd. MA unterstützt, angeleitet oder begleitet wird, aber auch Situationen zugelassen werden, in 
denen die Kinder an Schwierigkeiten wachsen können. 
Während Beobachtungen werden die aktuellen Interessen der Kinder wahrgenommen, aufgegriffen 
und vertieft.  
Wichtig ist es, punktuell das einzelne Kind aber auch die Gruppe als Ganzes wahrzunehmen und jedes 
Kind an seinem Standpunkt abzuholen und ihm Möglichkeit auf eine angepasste Förderung zu bieten.   
 

 

o Bildungs- und Erziehungsverständnis/Erziehungsziele 
 

Alle Kinder können im Alltag in der Kita alle Räume nutzen und vielfältige Kontakte knüpfen. Spiel- und 
Bildungsräume lassen sich mit dem Konzept der offenen Arbeit großzügiger und anregungsreicher 
ausstatten: So gibt es den großen Bau- und Konstruktionsbereich im Flur statt nur einen kleinen 
Bauteppich in jedem Gruppenraum. Die Kinder können Interessensgemeinschaften bilden und sich 
intensiv mit selbst gewählten Themen beschäftigen. Dies gelingt nur durch die päd. MA, die auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen und darauf achten, dass feste Strukturen für 
Verlässlichkeit und Orientierung sorgen.  
Die Kinder bekommen Zeit und Raum für eigenständige und eigenverantwortliche Aktivitäten. Das Ziel 
ist die Unterstützung der Entfaltung der persönlichen Kräfte des Kindes. Talente und Kompetenzen 
werden in einem einfühlsamen Klima der dialogischen Anregung, des Vertrauens und der 
Wertschätzung gefördert. Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz mit offenen Gruppen. 
5ŀǎ ƘŜƛǖǘΣ Ŝǎ Ǝƛƭǘ ŘŜǊ DǊǳƴŘǎŀǘȊΣ Řŀǎǎ YƛƴŘŜǊ ŘǳǊŎƘ αŀƪǘƛǾŜǎ ¢ǳƴέ ƭŜǊƴŜƴΦ  
Die Kinder lernen in der Gegenwart anhand von verschiedenen Beispielen und Situationen, ihre 
Probleme zu lösen und ihre Wünsche zu realisieren. Das von den Kindern benötigte Wissen erwerben 
sie jetzt, um damit später in ähnlichen Situationen entsprechend vorgehen zu können (Resilienz). 
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen soll das Erlernen sozialer Kompetenzen vor dem Erwerb 
motorischer oder kognitiver Kompetenzen (Wissensvermittlung) während der KiTazeit stehen.  
Am meisten lernen die Kinder im Umgang miteinander, bei Rollenspielen und Gesprächen in 
Kleingruppen, etc. und bei den vielfältigen Möglichkeiten, Angeboten, Aktivitäten und 
Bewegungsphasen im Kindergarten. Sie gestalten und bestimmen mit. 
 

 

o Differenzsensibilität in unserer Kita 
 

Beim Bild vom Kind wird deutlich, das jedes Kind in seiner Individualität geschätzt, angenommen und 
gefördert wird. 
Konkret bedeutet dies im Alltag, dass 

- die äußeren Gegebenheiten für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf vorhanden sind 

(behindertengerechte Sanitäranlagen und Räume etc.) 

- es jederzeit möglich ist, sich Unterstützung von spezialisierten Fachkräften zu holen, auch für 

Fortbildungen oder Konzeptionstage 

- Diversität innerhalb der Kindergruppe wahrgenommen, thematisiert und behandelt wird 

- den Kindern immer ausreichend Literatur zur Verfügung steht, die gemeinsam mit päd. MA 

behandelt wird. Dort aufgegriffen werden Themen wie Kinderrechte, Unterschiede in 

Religion/Herkunft/Familien etc.    

- im Allgemeinen auf einen offenen und sensiblen Umgang mit Unterschieden geachtet wird  
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- Kinderfragen beantwortet werden 

- Diversität durch verschiedene Aktionen sichtbar gemacht wird  

- die Familien in Zusammenarbeit mit der Einrichtung immer das Maß an Präsenz und 

Unterstützung bekommen, das von ihnen selbst auch gewünscht ist 

 

 

o Rolle und Haltung der pädagogischen Fachkraft im Bildungs- und Erziehungsprozess 
 

Die päd. MA sind allen Kindern und deren Familien gegenüber offen, respektvoll, zeigen Verständnis 
und sind bereit, Hilfestellungen zu leisten. Jedes Kind und jede Familie werden als Individuum 
angesehen und dementsprechend individuell angenommen und gefördert.  
Hierbei wird darauf geachtet, dass jeder die Chance hat, am Alltag, der Erziehung und dem 
Bildungsprozess teilzunehmen.  
Die Angebote werden angepasst und so gestaltet, dass Teilhabe ermöglicht wird. Sowohl während der 
Interaktion mit den Kindern als Gruppe, dem einzelnen Kind, aber auch der Familie als eigener 
Lebensraum, wird auf Wertschätzung, Akzeptanz, Toleranz, Respekt und Offenheit geachtet.  
Das gesamte Team und jeder Einzelne, ist in seinem Handeln ein Vorbild und achtet auf sein Verhalten.  
Die päd. MA sehen sich gegenüber den Kindern als Begleiter.  
Sie erschaffen Lernräume, bieten aber die Möglichkeit zur Entwicklung der Selbständigkeit. Es wird 
eine Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens geschaffen. Für Kinder ist es nur möglich zu lernen, 
wenn sie wissen das im Hintergrund jemand wartet, der sie bei Schwierigkeiten unterstützt und 
Gefahren abwendet.  
Die päd. MA geben Impulse, bieten Informationen und kindgerechtes Wissen, greifen Interessen auf 
und gestalten mit den Kindern gemeinsam Lernprozesse.  
Im Vordergrund steht immer die Entwicklung zu Selbständigkeit, die durch liebevolle Beziehungen, 
eine angepasste Begleitung und eine intensive Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und Familie 
ermöglicht wird.  
 

 

o Pädagogische Erläuterungen zu Gruppenformen 
 

Wir arbeiten in unserer Kita in Funktionsräumen mit altershomogenen Stammgruppen. Folgende 
Ziele der altershomogenen Arbeit sind in der Kita wichtig:  

- ganzheitliche und altersentsprechende Förderung aller Altersgruppen 

- altersspezifische Angebote vertiefen und ausbauen  

- bedürfnisorientierte Zuwendung  

- Konflikte altersgerecht besprechen und Lösungsmöglichkeiten anbieten  

- intensive und individuelle Förderung der Kinder  

- Lernbereitschaft wecken und fördern  

- Selbstvertrauen aufbauen und festigen 

Die Trennung nach Alter erfolgt täglich erst zum Abschlusskreis oder Projekttreffen. Dies kann zu 
unterschiedlichen Zeiten seinΣ Řŀ ŘƛŜ DǊǳǇǇŜ ŘŜǊ αDǊƻǖŜƴά ƭŅƴƎŜǊ ƛƴǘŜƴǎƛǾ ŀƳ ¢ƘŜƳŀ ƳƛǘŀǊōŜƛǘŜƴ ƪŀƴƴ 
ŀƭǎ ŘƛŜ DǊǳǇǇŜ ŘŜǊ αYƭŜƛƴŜƴάΦ  
Die Kita arbeitet nach dem offenen Konzept, aufgeteilt in einen U3 und einen Ü3 Bereich. Innerhalb 
des Ü3 Bereiches werden die Kinder nach Alter festen Stammgruppen zugeteilt.  
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Die Aufteilung nach Alter für Projekte, Abschlusskreise und einzelne Aktionen wurde gewählt, um 
jedem Kind die Chance zu bieten individuell nach seinen Bedürfnissen und seinem Wissensstand 
gefördert zu werden.  
Gerade während der täglichen Abschlusskreise werden die Spiele, Aktionen und Projekte so gewählt, 
dass sie für das entsprechende Alter und Bedürfnissen angepasst und nach den Interessen der Kinder 
gestaltet werden.  
 
Jedes Kind ist einem festen Bezugserzieher zugeordnet. Dieser übernimmt dann Aufgaben wie z.B. die 
Eingewöhnung, die Entwicklungsdokumentation und Elterngespräche. Ein enger Austausch zwischen 
allen Kollegen ist hierbei selbstverständlich.  
Der Tagesablauf bietet den Kindern Struktur und gleichzeitig genügend Möglichkeiten für 
Freispielphasen, in denen die Kinder selbständig ihren Bedürfnissen, Ideen, Freundschaften und 
Interessen nach gehen können. 
Den Eltern, aber auch dem Team bieten die festgelegten Zeiten die Möglichkeit einer besseren 
Planung.  
Bei Aktionen und Projekten ist es wichtig, sowohl die personelle Situation, aber auch die Bedürfnisse 
der Kinder im Blick zu haben und den Ablauf immer wieder anzupassen.  
Der Dienstplan mit den monatlich festgelegten Bereichen für die päd. MA hat den Vorteil, dass in 
jedem Raum zwei feste päd. MA eingeplant sind, die sich sowohl den Raum als auch die angebotenen 
Aktionen so gestalten können, damit sie zu ihnen, der Arbeit, den Fähigkeiten und gleichzeitig zu denen 
der Kinder passt. Der Rhythmus von bis zu acht Wochen lässt genug Zeit für zusammenhängende 
Angebote. 
 

 

o Bildungs- und Erziehungsangebote 
 

Im vorletzten Jahr des Kitabesuchs ist Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αTula & Timά ǾƻǊŘŜǊƎǊǸƴŘƛƎΦ 5ŀǎ tǊƻƧŜƪǘ ƛǎǘ ǳƴǘŜǊ 
dem Aspekt der Ganzheitlichkeit und Kompetenzbildung aufgebaut. Die Themen Körper, Emotionen, 
Selbsterfahrung, Beziehung, Grenzen und Struktur werden altersentsprechend umgesetzt. Der Ablauf 
wird individuell durch die MA und die Kitagruppe geplant und durchgeführt. 
 
Das letzte Kitajahr in der Gruppe der Kinder zwischen 5 und 6 Jahren, steht ganz im Sinne der intensiven 
{ŎƘǳƭǾƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎΣ ŘŜǎ α±ƻǊǎŎƘǳƭǇǊƻƧŜƪǘŜǎάΦ 5ƛŜ YƛƴŘŜǊ ƛƴ ŘƛŜǎŜǊ DǊǳǇǇŜ ǿŜǊŘŜƴ ƛƳƳŜǊ ǎŜƭōǎǘŅƴŘƛƎŜǊ 
und sicher im Umgang mit sich selbst, mit anderen und mit Materialien. Ihre Sozialkompetenz wird 
ŀǳǎƎŜōŀǳǘΦ {ƛŜ ƭŜǊƴŜƴΣ αǿŜƴƴ ƛŎƘ ŀƭǎ DǊǳǇǇŜ ȊǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘŜΣ ƪŀƴƴ ƛŎƘ ŀǳŎƘ ƎǊǀǖŜǊŜ ½ƛŜƭŜ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴάΦ 
Die Kinder werden alle Phasen einmal, immer gemeinsam mit ihrer Gruppe und mit ihren Erziehern 
αŘǳǊŎƘƭŀǳŦŜƴάΣ bis sie in die Schule kommen. 
Neben den zwei großen Projekten werden im Alltag immer wieder kleinere Aktionen angeboten.  
.ŜǎƻƴŘŜǊǎ ƘƛŜǊōŜƛ ƛǎǘ ŘŜǊ ǿǀŎƘŜƴǘƭƛŎƘŜ αwŀǳǎƎŜƘǘŀƎάΦ 5ƛŜ YƛƴŘŜǊ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ Ƴƛǘ den päd. 
MA, was sie dienstags unternehmen/ erleben wollen. Möglich sind Spaziergänge und Ausflüge in den 
Wald, zum Guldenbach, zum Tiergehege, zu Spielplätzen etc.  
Pünktlich um 8:30 Uhr wird gemeinsam gefrühstückt und danach aufgebrochen. Bei schönem Wetter, 
ƪŀƴƴ ŀǳŎƘ ǳƴǘŜǊǿŜƎǎ ƎŜŦǊǸƘǎǘǸŎƪǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ YƛƴŘŜǊ ǎŜǘȊŜƴ ǎƛŎƘ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ αwŀǳǎƎŜƘǘŀƎά ŀƪǘƛǾ Ƴƛǘ 
ihrer näheren Umgebung auseinander, machen ökologische Naturerfahrungen und lernen die 
verschiedenen Orte innerhalb Rheinböllen kennen.  
9ƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ŦƛƴŘŜǘ ŘƛŜ α²ŀƭŘǿƻŎƘŜά statt, in der die Kinder des Ü3 Bereiches den ganzen Vormittag 
im Wald verbringen, die Natur entdecken und gemeinsam neue Dinge lernen. Wie genau die 
Waldwoche abläuft, planen immer drei bis vier päd. MA.  
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Der Situationsorientierte Ansatz, nach dem die gesamte Arbeit der Kita ausgerichtet ist, bietet immer 
wieder die Möglichkeit punktgenau die aktuellen Interessen der Kinder aufzugreifen und mit ihnen 
gemeinsam ihr Wissen zu erweitern.  
Seit September 2024 hat unserer Kita zusammen mit der Kita 3 und der Kita Arche Noah eine 
Kooperation mit dem Tierpark in Rheinböllen. Es werden regelmäßige Treffen im Tierpark 
durchgeführt mit den Kindern. Ein Konzept ist in Planung 
 

 

o Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 

o Sprache  

 

Die Sprachfähigkeit der Kinder ist zu Recht eines der wichtigsten Themen in der Erziehungsarbeit. In 
unserer Kindertagesstätte finden vielfältige sprachfördernde Aktivitäten und Situationen ihren Platz:  

- Wertschätzung und ernst nehmen von Gesagtem, Stärkung der Lust am Sprechen  

- Höflichkeits- und Umgangsformen  

- Sprechen in ganzen Sätzen, korrektives Feedback  

- Förderung von phonologischer Bewusstheit durch die verschiedensten Reim-, Takt-, Quatsch- 

und Fingerspiele, Abzählreime  

- Interessensweckung an Schriftsprache (z.B. durch Namen an der Garderobe, im Kreativraum 

ȊǳƳ bŀŎƘǎŎƘǊŜƛōŜƴΣ {ŎƘǊƛŦǘŜƴ ŀƴ ŘŜƴ wŅǳƳŜƴΣ Χύ  

- Textproduktion (Geschichten erzählen und mitschreiben)  

- Bilderbücher und Geschichten lesen/vorlesen  

 

 

o Kreativität & Musik  

 

Der Umgang mit Stiften, Pinsel und Schere soll in der Kindertagesstätte kennen gelernt und geübt 
werden. Damit ist zugleich die Entwicklung feinmotorischer Fähigkeiten verbunden. Wir arbeiten 
möglichst wenig mit vorgefertigtem Material, da beispielsweise die noch häufig zu beobachtende 
Verwendung von Schablonen der Entwicklung von Kreativität und Fantasie entgegensteht. Dies 
geschieht mit dem Ziel, es den Kindern möglich zu machen, eigene Gefühle und Erfahrungen 
bildnerisch auszudrücken. Eine kindgemäße Heranführung an die Techniken und Materialien spielt 
dabei eine ähnlich wichtige Rolle wie die Förderung der Kreativität der Kinder. Die Arbeiten der Kinder 
werden in unserer Kita nicht nach schön oder nicht-schön beurteilt, sondern als der individuelle 
Ausdruck des entsprechenden Kindes gesehen.  
 
Musik hat eine positive Wirkung auf die Entwicklung von Kindern (Intelligenz, Sensibilisierung von 
Sinnen, Sprachentwicklung etc.). Sie fördert die Kreativität und Fantasie. Kinder haben ein natürliches 
Interesse an Geräuschen und Tönen in ihrer Umgebung. Kinder erhalten in unserer Kita die 
Möglichkeit, Tonhöhen und ςtiefen sowie Lautstärken unterscheiden zu lernen, Rhythmus und Takt zu 
erfahren und die eigene Stimme und den Körper (Klatschen, Stampfen etc.) als Musikinstrument zu 
entdecken und damit zu experimentieren. Singen steht auf der Tagesordnung. Wir lernen Kinderlieder, 
traditionelle Lieder, sowie das Liedgut anderer Länder und Kulturen kennen. Auch der Einsatz, das 
Kennenlernen, Ausprobieren und Herstellen von Musikinstrumenten steht immer wieder mal an.  
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o Bewegung  

 

Bewegung ist das A und O der kindlichen Entwicklung! Kinder brauchen Bewegung, um sich körperlich, 
geistig, seelisch und sozial gesund entwickeln zu können. Durch Bewegung bauen die Kinder ihre 
Persönlichkeit auf. Sie lernen sich mit sich selbst auseinander zu setzen und mit anderen in Kontakt zu 
treten. Sie lernen sich und ihren Körper kennen, seine Möglichkeiten und Grenzen, Spaß, Abenteuer, 
Stärke, Leistung, Entspannung, Müdigkeit, Erschöpfung.  
Außerdem erfahren sie ihre Umwelt: Was ist oben, was ist unten? Wie schnell ist schnell und wie 
langsam ist langsam? Durch Bewegung sammeln Kinder Wissen, sie lernen durch Bewegung. Dieses 
Wissen bildet die Grundlage für das Lesen, Schreiben und Rechnen. Der Alltag der Kindertagesstätte 
ist bestimmt von Bewegung. Angefangen in der Turnhalle und auf dem Außengelände über 
Bewegungsspiele und Tänze im Abschlusskreis bis hin zur Waldwoche, dem Rausgehtag, Rollenspielen 
und Spielen im Baubereich.  
Die Kita Villa Kunterbunt ist zertifiziert mit der !ǳǎȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α.ŜǿŜƎǳƴƎǎƪƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜ wƘŜƛƴƭŀƴŘ-
tŦŀƭȊ ŜΦ±ΦάΦ  
Regelmäßig nehmen wir gemeinsam mit den Kindern an den landesweiten Bewegungstagen teil. 
 

 

o Naturerfahrung & Ökologie  

 

Wir achten mit den Kindern auf sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Dies kann neben 
Mülltrennung und der Hilfe bei der Zubereitung einer Mahlzeit in weiteren, unterschiedlichen 
Lernfeldern erfahrbar gemacht werden. Intensive Naturbegegnungen erleben, beobachten und lernen 
wir schätzen bei vielfältigen Aktionen wie der jährlichen Waldwoche und Aufenthalten in der Natur 
und auf dem Außengelände. UnteǊ ŘŜƳ aƻǘǘƻ αDŜƳŜƛƴǎŀƳ ²ŀƭŘ ǳƴŘ YƭƛƳŀ ǎŎƘǸǘȊŜƴάΣ haben wir uns 
für die Auszeichnung des ProjektesΣ αKlimakönner-²ŀƭŘƪǀƴƴŜǊά ŘŜǊ {ŎƘǳǘȊƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ 5ŜǳǘǎŎƘŜǊ 
Wald beworben. Es fließen waldpädagogische Inhalte in den Bildungsalltag der Kinder ein. Sie 
bekommen die Möglichkeit sich sinnvoll und nachhaltig mit den Themen Wald, Nachhaltigkeit und 
Klimawandel auseinanderzusetzen. Somit wird schon früh die Basis für einen verantwortlichen 
Umgang mit der Natur gelegt. Am Rausgehtag, der immer dienstags stattfindet, sind alle Kinder und 
Erzieher*innen den gesamten Vormittag bei allen Wetterbedingungen draußen (Wald, verschiedene 
{ǇƛŜƭǇƭŅǘȊŜΣ {ǇŀȊƛŜǊƎŅƴƎŜΣ DǳƭŘŜƴōŀŎƘΣ ¢ƛŜǊƎŜƘŜƎŜ ŘŜǎ tǳǊƛŎŜƭƭƛǎǘƛŦǘΣ ΧύΦ  
 

 

o Interkulturelle und Interreligiöse Arbeit 

 

Interkulturelles und interreligiöses Lernen gehören zum festen Bestandteil der Entwicklung. Durch das 
Auseinandersetzen mit der eigenen sowie mit anderen Kulturen, Sprachen und Bräuchen erleben 
Kinder die Vielfalt der Welt, werden sich ihrer eigenen Herkunft und Identität bewusst und erlernen 
Kompetenzen im Umgang mit Mehrsprachigkeit und anderen Kulturen.  
In unserer Einrichtung unterstützen wir diese Erfahrungen durch die Interkulturelle und Interreligiöse 
Arbeit.  
Konkret bedeutet das z.B.: 

- das Kennenlernen von anderen Kulturen, Ländern, Religionen, sowie das Erleben von Sprache 

sowohl im Sprachkurs als auch im Alltag durch Bücher, CDs, Tischsprüche, Fingerspiele und 

Lieder in verschiedenen Sprachen 
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- das Erleben von Empathie, Toleranz und Zusammengehörigkeit durch Wertschätzung und 

Beachtung von Sitten und Bräuchen der Familien  

- Sprache sichtbar und zugänglich für Eltern zu machen, in dem z.B. Aushänge und 

Informationen mehrsprachig gestaltet und Elterngespräche an die Eltern angepasst werden 

- Jährlich durchgeführter Tag des Lesens 

 

 

o Inklusion 

 

Wir betreuen in unserer Kita Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen. Somit wird allen Kindern von 
Anfang an eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Kinder brauchen 
Kinder. Sie sollen gegenseitige Akzeptanz und gemeinsames Spielen und Lernen erfahren. Im 
Bedarfsfall können Eltern eine Integrationskraft zur Unterstützung und Förderung beantragen. 
5ŜǊ α[ŜƛǘŦŀŘŜƴ ȊǳǊ Lƴƪƭǳǎƛƻƴ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ Ƴƛǘ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ƛƴ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜƴ ƛƳ wƘŜƛƴ-Hunsrück-
YǊŜƛǎά ŜǊƭŜƛŎƘǘŜǊǘ Řŀǎ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜ ǳƴŘ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ ½ƛŜƭ ŘŜǊ LƴƪƭǳǎƛƻƴΦ  
Die Erziehung und Betreuung eines Kindes mit Beeinträchtigung stellen besondere Anforderungen an 
die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte. Intensive Elternarbeit ist daher Grundvoraussetzung für 
gelingende Inklusion in der Kita. 
Alle Kita Leitungen des Kita-Zweckverbands nehmen aktuell an einer Weiterbildung zum Thema 
Inklusion, an der Hochschule in Koblenz, teil. Diese wird im Frühjahr 2025 abgeschlossen.  
 

 

o Medien 

 

Kinder sollen auf einen souveränen Umgang mit Medien vorbereitet werden. Medien in all ihren 
Ausprägungen gehören zu unserer Kultur, zu einer modernen Lebensgestaltung und dienen in der Kita 
unter anderem zur Information der Eltern.  
Dazu werden folgende Medien eingesetzt: 

- Bilderbücher 

- CDs 

- Computer/Laptop/Tablet 

- Info-Bildschirm 

- Mailverteiler 

- Fotoapparate 

- Videokamera 

- Beamer 

- Bücherei-Besuche 

- Magnettafeln für Kinder und Eltern 
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o Beispielhafter Tagesablauf 
 

von bis Was 
7:15 9:00 Ankommen in der Kindertagesstätte  

(Dienstag Rausgehtag 8:25 Uhr) 

8:15 10:00 Frühstück im Essensraum 
 

vormittags Freispiel 
Angebote, Projekte, Sprachförderung, Turnen 
Geburtstagsfeier 
Konferenz 
Nutzung des Außengeländes 

11:30 12:00 Gemeinsamer Abschluss in den Gruppen 
Nutzung des Außengeländes 

12:00 ς 12:15 Abholen der Teilzeitkinder 
 

12:00 13:45 Mittagessen mit anschließender individueller Schlaf- und Ruhephase 

Ab 14:00 Uhr Freie Abholzeit am Nachmittag 

14:00 16:15 Freispiel 
Angebote, Turnen  
Nutzung des Außengeländes 

 
 

7.1 Schutzkonzept des Kita-ZV Simmern-Rheinböllen 

 

o Einführung 

 
Sowohl nach internationaler als auch nach nationaler Gesetzgebung haben Kinder ein Recht auf Schutz 
vor Gefahren für ihr Wohl. Den Kindertagesstätten kommt nach dem Bundeskinderschutzgesetz und 
insbesondere nach §8a SGB VIII ein eigener Schutzauftrag zu. Kinderschutz ist somit ein wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit in Kindertageseinrichtungen und gesetzlich verankert.  
Die Mitarbeiter*innen der Kindertagesstätten des Kita-ZV Simmern-Rheinböllen haben sich durch 
Fortbildungen und in Teamsitzungen mit der Thematik auseinandergesetzt (bzw. tun dies regelmäßig 
in Team- und Anleitergesprächen). In Anlehnung an die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für 
Kindertagesstätten in Rheinland-tŦŀƭȊ Ƙŀǘ ŜƛƴŜ !ǳǎŜƛƴŀƴŘŜǊǎŜǘȊǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ ¢ƘŜƳŀ αYǀǊǇŜǊ ς 
Gesundheit ς {ŜȄǳŀƭƛǘŅǘά ƛƴ ŘŜƴ ¢ŜŀƳƎŜǎǇǊŅŎƘŜƴ ŘŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ Yƛǘŀǎ ǎǘŀǘǘƎŜŦǳƴŘŜƴΣ ŘŜǊŜƴ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ 
in die Konzeption der Einrichtungen und in das vorliegende Schutzkonzept eingeflossen sind. Hier ist 
auch klar definiert, wie pädagogische Mitarbeiter mit körperlicher Nähe umgehen und die Privatsphäre 
der Kinder achten (Prinzip der offenen Türen!). 
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o Rechtliche Grundlagen  

 

UN-Kinderrechtskonvention 

Basis für die UN-Kinderrechtskonvention ist die Stellung des Kindes als Rechtssubjekt. Die wichtigsten 

Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte sind in nachfolgenden Artikeln zu finden: 

Á Art.2 enthält ein umfassendes Diskriminierungsverbot  

 

Á Art.3 α.Ŝƛ ŀƭƭŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴΣ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ōŜǘǊŜŦŦŜƴΣ ώΧϐ ƛǎǘ Řŀǎ ²ƻƘƭ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎ Ŝƛƴ DŜǎƛŎƘǘǎǇǳƴƪǘΣ 

ŘŜǊ ǾƻǊǊŀƴƎƛƎ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ ƛǎǘΦά  

 

Á Art.6 sichert das grundlegende Recht jedes Kindes auf Leben, Überleben und Entwicklung.  

 

Á Art.12 sichert jedem Kind das Recht zu, in allen Angelegenheiten, die es betreffen, gehört zu 

werden. Die Meinung des Kindes muss angemessen berücksichtigt werden. 

 

Á Art.19 legt ein uneingeschränktes Gewaltverbot in der Erziehung fest. Hierzu zählen Schutz vor 

körperlicher und seelischer Gewalt, Schadenszufügung und Misshandlung, vor Verwahrlosung 

oder Vernachlässigung, schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich sexuellen 

Missbrauchs. 

 

EU-Grundrechtecharta 

Die im Jahr 2000 verabschiedete EU-Grundrechtecharta enthält eigene Kinderrechte. Art.24 (Rechte 

des Kindes) lautet folgendermaßen: 

αόмύ YƛƴŘŜǊ ƘŀōŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ŀǳŦ ŘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ǳƴŘ ŘƛŜ CǸǊǎƻǊƎŜΣ ŘƛŜ ŦǸǊ ƛƘǊ ²ƻƘƭŜǊƎŜƘŜƴ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ǎƛƴŘΦ 

Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in 

einer angemessenen Weise berücksichtigt. 

(2) Bei allen, Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das Wohl 

des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, 

ŘƛŜǎ ǎǘŜƘǘ ǎŜƛƴŜƳ ²ƻƘƭ ŜƴǘƎŜƎŜƴΦά 

Grundgesetz 

Das Grundgesetz (GG) kennt bisher keine eigenen Kinderrechte.  

Das Grundgesetz gilt außerdem für alle, nicht nur für Erwachsene. Ob Kinderrechte daher separat im 

Grundgesetz aufgelistet werden müssen, gilt daher ohnehin als diskussionswürdig. 

Á Art.1 Abs.1 GG: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.  

 

Á Art.6 Abs.2 GG ǎǇǊƛŎƘǘ ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ǾƻƳ wŜŎƘǘ ŘŜǊ 9ƭǘŜǊƴΦ αtŦƭŜƎŜ ǳƴŘ 9ǊȊƛŜƘǳƴƎ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊ ǎƛƴŘ Řŀǎ 

natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über die Betätigung wacht 

ŘƛŜ ǎǘŀŀǘƭƛŎƘŜ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘΦά 
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Bürgerliches Gesetzbuch 

§163 Abs.2 BGB αYƛƴŘŜǊ ƘŀōŜƴ Ŝƛƴ wŜŎƘǘ ŀǳŦ ƎŜǿŀƭǘŦǊŜƛŜ 9ǊȊƛŜƘǳƴƎΦ YǀǊǇŜǊƭƛŎƘŜ .ŜǎǘǊŀŦǳƴƎŜƴΣ 

ǎŜŜƭƛǎŎƘŜ ±ŜǊƭŜǘȊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜ ŜƴǘǿǸǊŘƛƎŜƴŘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ǎƛƴŘ ǳƴȊǳƭŅǎǎƛƎΦά 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 

Auch im Sozialrecht wird dem Schutz von Kindern ein hoher Stellenwert eingeräumt. 

Á Lƴ Ϡм !ōǎΦо {D. ±LLL α{ŎƘǳǘȊ ǾƻǊ DŜŦŀƘǊŜƴά ƘŜƛǖǘ ŜǎΣ Řŀǎǎ αWǳƎŜƴŘƘƛƭŦŜ ώΧϐ YƛƴŘŜǊ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜ 

ǾƻǊ DŜŦŀƘǊŜƴ ŦǸǊ ƛƘǊ ²ƻƘƭ ǎŎƘǸǘȊŜƴ όǎƻƭƭύΦά  

 

Á Im §8a SGB VIII αYƛƴŘŜǎǿƻƘƭƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎά ǿƛǊŘ ŘŜǊ Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

konkretisiert. Der Schutzauftrag gilt für alle im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätigen 

Einrichtungen und Dienste:  

όпύ αLƴ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ Ǿƻƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 5ƛŜƴǎǘŜƴΣ ŘƛŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƴŀŎƘ 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 

ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen,  

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 

wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes 

oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.  

In die Vereinbarungen ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 

insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 

der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn 

sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders 

ŀōƎŜǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΦά 

 

Á §45 Abs.3 SGB VIII α9Ǌƭŀǳōƴƛǎ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜǘǊƛŜō ŜƛƴŜǊ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎάΥ  

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem Antrag  

1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über Maßnahmen zur 

Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie zur ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung in 

Bezug auf den Betrieb der Einrichtung gibt, sowie  

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von 

aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie von Führungszeugnissen nach § 30 

Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes sichergestellt sind; 

Führungszeugnisse sind von dem Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen erneut 

anzufordern und zu prüfen. 

 

Bundeskinderschutzgesetz 

Gemäß dem Bundeskinderschutzgesetz gehören zu einem aktiven Kinderschutz sowohl vorbeugende 

als auch bei Bedarf intervenierende Maßnahmen.  

Für die Träger von Kindertageseinrichtungen hat das im Zuge des Bundeskinderschutzgesetzes 

geänderte SGB VIII einige Neuregelungen im Kinderschutzbereich bewirkt: 

https://www.buzer.de/30_BZRG.htm
https://www.buzer.de/30_BZRG.htm
https://www.buzer.de/30a_BZRG.htm
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Á Die Träger haben einen Anspruch gegenüber dem LJA bezüglich der Beratung bei der Entwicklung 

und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien im Kinderschutz und im Bereich Partizipation von 

Kindern (§ 8b). 

Á Die Träger sind verpflichtet, sich von ihren Beschäftigten in regelmäßigen Abständen (5 Jahre) ein 

erweitertes amtliches Führungszeugnis vorlegen zu lassen (§ 72a). Auch ehren- und nebenamtlich 

Tätige, sowie Praktikanten*innen und Auszubildende müssen ein erweitertes amtliches 

Führungszeugnis vorlegen. 

Á Das Bundeskinderschutzgesetz verpflichtet die Träger zu einer kontinuierlichen 

Qualitätsentwicklung und -sicherung (§ 79a). 

Á Im Rahmen des Kinderschutzes hat der Träger gegenüber dem LJA eine Meldepflicht bezüglich 

α9ǊŜƛƎƴƛǎǎŜƴ ƻŘŜǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ƎŜŜƛƎƴŜǘ ǎƛƴŘΣ Řŀǎ ²ƻƘƭ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊ ƻŘŜǊ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ Ȋǳ 

ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎŜƴ ώΧϐά όϠ пт {D. ±LLLύΦ 

Á Im Konfliktfall hat der Kinderschutz Vorrang vor dem Datenschutz (§ 62 Abs.3 Punkt 2.d SGB VIII).       

KiTaG 

Á Ϡм Yƛ¢ŀD αLƴƪƭǳǎƛƻƴά  

(1) Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unter Beachtung dieses Rechtes 

hat Kindertagesbetreuung das Ziel, die Erziehung der Kinder in der Familie zu unterstützen und zu 

ergänzen. Der Förderauftrag der Kindertagesbetreuung umfasst die Erziehung, Bildung und 

Betreuung des Kindes. Die Kinder sind ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu beteiligen. 

Kindertagesbetreuung erfolgt in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. 

(2) Kindertagesbetreuung soll allen Kindern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen bieten, 

unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, weltanschaulichen und 

religiösen Zugehörigkeit, einer Behinderung, der sozialen und ökonomischen Situation ihrer 

Familie und ihren individuellen Fähigkeiten. Sie soll soziale sowie behinderungsbedingte 

Benachteiligungen ausgleichen. In der Regel findet Kindertagesbetreuung von Kindern mit und 

ohne Behinderungen gemeinsam statt.  

Á Ϡо Yƛ¢ŀD αDǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ŘŜǊ 9ǊȊƛŜƘǳƴƎΣ .ƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǘǊŜǳǳƴƎ ƛƴ Yƛ¢ŀǎά   

(1) Die Förderung des Kindes in der Tageseinrichtung umfasst seine Erziehung, Bildung und 

Betreuung als Individuum und Teil einer Gruppe. Dabei wirken Eltern, pädagogische Fachkräfte, 

Leitungen und Träger der Tageseinrichtung, der örtliche und der überörtliche Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe in einer Verantwortungsgemeinschaft zum Wohle des Kindes zusammen. 

Die Förderung soll die individuellen Bedürfnisse des Kindes und sein Lebensumfeld berücksichtigen 

und ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft erfahrbar machen, die für ihr Bestehen die 

aktive, verantwortungsbewusste und gleichberechtigte Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste der 

Verständigung, des Friedens und der Toleranz benötigt.  

(2) Die Meinung und der Wille des Kindes sind bei der Gestaltung des Alltags in den 

Tageseinrichtungen zu berücksichtigen und die Kinder alters- und entwicklungsgemäß zu 

beteiligen. Zum Wohl des Kindes und zur Sicherung seiner Rechte sollen in den Tageseinrichtungen 

geeignete Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten Anwendung finden.  

(3) Tageseinrichtungen arbeiten mit den Eltern unter angemessener Beteiligung des Kindes 

zusammen und erörtern mit ihnen dessen Entwicklung. Für eine entwicklungsgemäße Förderung 
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ist die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse unter Beachtung der 

pädagogischen Konzeption und des Datenschutzes erforderlich. Die Dokumentation kann auch 

Foto- oder Videodokumente enthalten und ist Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den 

Eltern. Die Sprachentwicklung der Kinder ist Bestandteil der Beobachtung und Dokumentation und 

wird durch eine alltagsintegrierte und kontinuierliche Sprachbildung gefördert.  

(4) Tageseinrichtungen kooperieren mit anderen im Sozialraum wirkenden Einrichtungen und 

Diensten. Bei Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes sollen die Tageseinrichtungen auf die 

Inanspruchnahme notwendiger Hilfen hinwirken. Die §§ 8 a und 47 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch bleiben hiervon unberührt.  

(5) Der pädagogischen Konzeption einer Tageseinrichtung soll die Vereinbarung über die Inhalte 

und die Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen nach § 24 Abs. 1 

Satz 1 zugrunde gelegt werden.  

 

Á Ϡр Yƛ¢ŀD α¢ǊŅƎŜǊǎŎƘŀŦǘά  

(3) Der Träger der Einrichtung ist für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und 

organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden 

Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll den Zugang zu Fortbildung und 

Fachberatung sicherstellen.   

 

Á Ϡт Yƛ¢ŀD α½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ƛƴ ¢ŀƎŜǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴά  

(1) In jeder Tageseinrichtung ist ein Beirat einzurichten. Darin arbeiten der Träger der 

Tageseinrichtung, die Leitung der Tageseinrichtung, die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern 

zusammen. Der Beirat beschließt Empfehlungen unter Berücksichtigung der im pädagogischen 

Alltag gewonnenen Perspektive der Kinder in grundsätzlichen Angelegenheiten, die die 

strukturellen Grundlagen der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit einer Tageseinrichtung 

betreffen.  

(2) Der Beirat ist zu gleichen Teilen durch Vertreterinnen oder Vertreter des Trägers der 

Tageseinrichtung, der Leitung der Tageseinrichtung, der pädagogischen Fachkräfte und Mitglieder 

des Elternausschusses zu besetzen. Eine zusätzliche pädagogische Fachkraft bringt die in der 

pädagogischen Arbeit gewonnene Perspektive der Kinder ein.  

 

Á Ϡмп Yƛ¢ŀD α!ƴǎǇǊǳŎƘ ŀǳŦ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ƛƴ ŜƛƴŜǊ ¢ŀƎŜǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎΣ wŜŎƘǘǎŀƴǎǇǊǳŎƘά  

(1) Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, haben bis zum Schuleintritt einen 

Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Er umfasst im Rahmen der 

Öffnungszeiten der Tageseinrichtung montags bis freitags eine tägliche Betreuungszeit von 

regelmäßig durchgängig sieben Stunden, die als Vormittagsangebot ausgestaltet werden sollen. § 

24 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. Bei 

Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit miteinschließen, soll ein Mittagessen 

vorgesehen werden; dabei können die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung e. V. als Orientierung dienen.  

 

Á Ϡнп Yƛ¢ŀD αvǳŀƭƛǘŅǘǎǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ǳƴŘ -ŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά  

(1) Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe trifft mit den Kirchen und 

Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, den auf Landesebene zusammengeschlossenen 

Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen Spitzenverbänden eine 

Vereinbarung über die Inhalte und die Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in 
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Tageseinrichtungen sowie eine Vereinbarung über die Fort- und Weiterbildung der pädagogischen 

Fachkräfte. Dabei sind die Prinzipien der Pluralität, der Trägerautonomie und der 

Konzeptionsvielfalt zu berücksichtigen. 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll die Qualität der Förderung in 

Tageseinrichtungen, die in den Bedarfsplan aufgenommen wurden, durch geeignete Maßnahmen 

sicherstellen und weiterentwickeln. Die Maßnahmen sollen die Umsetzung der pädagogischen 

Konzeption, die Grundlage für die Erfüllung des Förderauftrages ist, sowie den Einsatz von 

Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der pädagogischen Arbeit in den Tageseinrichtungen 

unterstützen. Ihnen ist die Vereinbarung über die Inhalte und die Qualität der Erziehung, Bildung 

und Betreuung in Tageseinrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 zugrunde zu legen. 

(3) Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann mit den Kirchen und 

Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, den auf Landesebene zusammengeschlossenen 

Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen Spitzenverbänden eine 

Vereinbarung über Instrumente und Verfahren zur externen Evaluation der Erziehung, Bildung und 

Betreuung in Tageseinrichtungen treffen. Dabei sind die Prinzipien der Pluralität, der 

Trägerautonomie und der Konzeptionsvielfalt zu berücksichtigen. 

Á (4) Die Träger von Tageseinrichtungen sollen geeignete Qualifizierungs- oder 

Fortbildungsmaßnahmen der Personen nachweisen, die mit der Wahrnehmung von dem Träger 

der Tageseinrichtung obliegenden Aufgaben betraut sind. 

 

o Umsetzung des Kinderschutzauftrages 

 

Die Umsetzung des Schutzauftrages in der Kita Villa Kunterbunt ist sowohl uns als auch unserem Träger 

ein wichtiges Anliegen.  
Aus diesem Grund steht unser Bild vom Kind am Anfang dieser Überlegungen. Es beinhaltet folgendes: 

Á Kinder sind Träger allgemeiner Grundrechte und spezifischer Kinderrechte 

α5ŀǎ αwŜŎƘǘ ŀǳŦ 9ǊȊƛŜƘǳƴƎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŜƛƎŜƴǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘǎŦŅƘƛƎŜƴ 

tŜǊǎǀƴƭƛŎƘƪŜƛǘά ƛǎǘ ǎŜƛǘ мффм ƛƳ YWID ǾŜǊŀƴƪŜǊǘ ǳƴŘ .ŀǎƛǎ ŦǸǊ ŜƛƴŜ CǸƭƭŜ ƳƛǘǘŜƭōŀǊŜǊ ǳƴŘ 

unmittelbarer Rechte. Die Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 1992, die Reform des 

YƛƴŘǎŎƘŀŦǘǎǊŜŎƘǘǎ мффт ǳƴŘ ŘƛŜ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ Ϡ мсом !ōǎΦ н .D. αwŜŎƘǘ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ ŀǳŦ 

ƎŜǿŀƭǘŦǊŜƛŜ 9ǊȊƛŜƘǳƴƎά ƛƳ WŀƘǊ нллл ǎǇǊŜŎƘŜƴ YƛƴŘŜǊƴ ǿŜƛǘŜǊŜ ƎǊǳƴŘƭŜƎŜƴŘŜ wŜŎƘǘŜ Ȋǳ ǳƴŘ ȊŜƛƎŜƴ 

einen Wandel in der Gesellschaft. Vor allem die UN-Kinderrechtskonvention spricht Kindern 

umfängliche persönliche Rechte zu. 

 

Á Kinder als Subjekte ihrer Bildungsprozesse und kompetente Lerner  

Heute geht man davon aus, dass Kinder schon mit der biologischen Ausstattung und Disposition 

geboren werden, um sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und die eigene Entwicklung 

aktiv voranzubringen. Besonderes Kennzeichen der frühen Kindheit ist dabei ein sehr hohes 

Entwicklungstempo. Die Erfahrungen und Erkenntnisse der ersten Lebensjahre sind die 

Grundsteine für alle späteren Entwicklungen. Kinder sind aktive Lerner, Subjekte ihrer eigenen 

Bildung. In der frühen Kindheit sind diese Prozesse direkt an konkrete Handlungen und sinnliche 

Erfahrungen geknüpft. Kinder entwickeln so immer neue Fähigkeiten und lernen, mit 

Herausforderungen und neuen Situationen immer besser, angemessen und kreativ umzugehen. 

Sie tun dies selbstbestimmt und aus eigenem Antrieb. 
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Á Kinder als soziale Akteure  

Kinder sind bei ihren Anstrengungen, sich die Welt zu erschließen, auf andere Menschen 

angewiesen. Diese sichern einerseits ihr Überleben, andererseits geben sie über ihr Verhalten auch 

Rückmeldung über die Wirksamkeit der Handlungen an die Kinder. Kinder gewinnen so nicht nur 

neue Fähigkeiten und Kenntnisse, sondern eignen sich auch die Bedeutung von kulturellen und 

gesellschaftlichen Vollzügen, Begriffen, Symbolen, Werten, Regeln und Haltungen an. Entwicklung 

ist somit auch ein Prozess der gemeinsamen Konstruktion von Umwelt und Individuum. 

Verschiedene Korrelationspartner ermöglichen verschiedene Lernprozesse. 

Wenn wir Kinder als Träger unveräußerlicher Rechte, aktive Gestalter ihrer Bildungsprozesse und 

soziale Akteure sehen, sowie den Kinderrechtsansatz umsetzen wollen, müssen alle Fachkräfte in ihrer 

Arbeit eine kinderrechtsorientierte Haltung umsetzen. In der Arbeit mit Kindern spielen sowohl Schutz 

als auch Förderung und Beteiligung eine wichtige Rolle.  

 

Präventive Angebote für Kinder 

Selbstbewusste Kinder, deren Meinung geachtet wird und die sich wertgeschätzt fühlen, sind besser 

vor Gefährdungen geschützt. Die Persönlichkeit der Kinder zu stärken ist aus diesem Grund ein 

zentrales Bildungsziel der UN-Kinderrechtskonvention (§29 Abs.1) und gleichzeitig ein wichtiger 

Beitrag zu Gewaltprävention und Kinderschutz. Eigenaktivität und Selbstbestimmung zu fördern und 

die Individualität jedes einzelnen Kindes zu achten sind zentrale Bestandteile der Elementarpädagogik. 

Die sozialen und emotionalen Erfahrungen in der Kita beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung der 

YƛƴŘŜǊΦ αLƴǿƛŜǿŜƛǘ ǎƛŎƘ YƛƴŘŜǊ ŀƭǎ ŀƪǘƛǾŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ŜƛƴŜǊ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ ŜǊƭŜōŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ŘƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 

Rechte des Einzelnen eintritt und Mitgestaltung ermöglicht, aber auch Grenzen und Regeln markiert 

und diese erklärt, hat großen Einfluss auf die moralische Entwicklung und auf die politische 

{ƻȊƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎΦά όaŀȅǿŀƭŘ нлмнΣ {Φ мнсύΦ .ŜǎƻƴŘŜǊǎ ǿƛŎƘǘƛƎ ƛǎǘ ŘƛŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ 

im Alltag und das Ernstnehmen ihrer Sicht der Dinge.  

In der Kita Villa Kunterbunt wird dies wie folgt umgesetzt:  

Á Kinder dürfen jederzeit ihre Meinung äußern, werden hierbei ernstgenommen und dürfen sich 

jederzeit in der Kita beschweren.  

Á Konflikte werden gemeinsam mit den Kindern besprochen und Lösungsstrategien erarbeitet.  

Á In unserer wöchentlichen Kinderkonferenz werden die Kinder mit ihren Wünschen, Bedürfnissen 

und ihrer Kritik ernst genommen.  

Á Kinder werden altersgemäß an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt z.B.: Planungskomitee, 

Anschaffungen, Essenswünsche 

Á Es ist uns wichtig ein gegenseitiges NEIN zu akzeptieren und den Kindern zu verdeutlichen, dass 

sie es aussprechen dürfen, wenn sie etwas nicht mögen. Die päd. MA sind jederzeit 

!ƴǎǇǊŜŎƘǇŀǊǘƴŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊΦ Lƴ DŜǎǇǊŅŎƘŜƴ ǿƛǊŘ ǾŜǊŘŜǳǘƭƛŎƘǘΣ Řŀǎǎ Ŝǎ αƎǳǘŜά ǳƴŘ αǎŎƘƭŜŎƘǘŜά 

Geheimnisse gibt und diese zu unterscheiden. Es sollte immer bedacht werden, dass jedes Verbot 

einen gewissen Reiz für die Kinder hat. 

Á Jedes Kind / jeder MA hat seine individuelle Grenze, diese sollte gewahrt und respektiert werden. 

Auch das Schamgefühl / Intimsphäre der Kinder muss individuell akzeptiert werden. Drücken, 

kuscheln usw. ist nur gestattet, wenn Kinder es von sich aus wollen.  Das Küssen (Kinder/Kinder 

und MA/Kinder) ist nicht erlaubt ς αŘŀǎ ƎŜƘǀǊǘ Ȋǳ aŀƳŀ ǳƴŘ tŀǇŀάΦ YƛƴŘŜǊ ǿŜǊŘŜƴ ƴƛŎƘǘ 

geschlagen. 
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Á Doktorspiele unter den Kindern sind erlaubt (wenn es beide wollen), allerdings nicht nackt. Die 

päd. MA haben die Kinder dabei im Blick.  

Á Nur 1 Kind in eine Toilettenkabine, Toilettentür ist geschlossen und es wird weder über noch 

einfach in die Toilettenkabine geschaut. Beim Umziehen oder Abduschen der Kinder wird die Tür 

zum Waschraum geschlossenen, andere Kinder sollen nach Möglichkeit draußen warten oder den 

anderen Waschraum benutzen. 

Á Bei Wasserspielen im Sommer dürfen die Kinder nur mit Badekleidung draußen herumlaufen, nicht 

nackt. 

Á Es ist immer wichtig, gemeinsame Regeln mit den Kindern aufzustellen und diese regelmäßig 

durchzusprechen. 

Á Alle MA sind Vorbilder, die Kleidung sollte angebracht sein und nicht aufreizend, d.h. keine tiefen 

Ausschnitte usw.  

Á Für die päd. MA besteht die Möglichkeit eine Fortbildung zu diesem Themenschwerpunkt der 

verschiedenen Fortbildungsinstitute wahrzunehmen.  

Á Für die Vorschulkinder bieten wir im zweijährigen Rhythmus in Kooperation mit der Grundschule 

ŘƛŜ ¢ƘŜŀǘŜǊǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜ ²ŜǊƪǎǘŀǘǘ Ƴƛǘ ŘŜǊ !ǳŦŦǸƘǊǳƴƎ α5ƛŜ bŜƛƴ-¢ƻƴƴŜά ƛƴ YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ Ƴƛǘ 

einem Elternabend an.  

 

Erziehungs- und Bildungskooperation mit Erziehungsberechtigten 

Damit sich die beiden Systeme Kita und Familie optimal ergänzen, braucht es eine vertrauensvolle 

Erziehungs- und Bildungskooperation. Das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung ist ein wichtiger 

Bestandteil dieser Zusammenarbeit. 

Unsere Eltern werden darüber informiert (im Aufnahmegespräch), dass sie bei Bedarf, wenn sie sich 

über die Entwicklung ihres Kindes Sorgen machen oder Kritik an der Kita äußern möchten, jederzeit 

ein Gespräch mit uns vereinbaren können.   

Umgekehrt kann aber auch die Kita um ein Gespräch bitten, wenn die Entwicklung eines Kindes Anlass 

zur Sorge gibt oder bei Anzeichen einer Gefährdung.   

Weitere Elemente der Zusammenarbeit bezüglich gewaltfreier Erziehung sind die jährlichen 

Entwicklungsgespräche, alltagbegleitende Tür-und-Angel-Gespräche sowie das Angebot der 

Elternberatung hier in der Kita durch eine Fachkraft für Kita-Sozialarbeit. 

 

Á Kita-Sozialarbeiterin Katja Liesenfeld: Tel.: 0160/3221572. 

Á Lebensberatung Simmern: Tel. 06761/4344 

Á Caritasverband Simmern: Tel. 06761/919670 

Á Kreisjugendamt Simmern: Tel. 06761/82538 

 

Instrumente, zur Informationsweitergabe zwischen Fachkräften: 

Á Das schwarze Buch  

Á Gruppenteams  

Á Teamsitzungen  

Á Rundlaufbögen  

Á Fallbesprechungen  

Á Dienstplan  
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Á E-Mail  

Á Entwicklungsgespräche 

Á Checklisten  

Instrumente, zur Informationsweitergabe für die Zusammenarbeit mit Eltern: 

Á Pinnwände mit Informationen 

Á E-Mail  

Á Entwicklungsgespräche  

Á Tür- und Angelgespräche  

Á Schaukasten  

Á Elternabende 

Á Homepage 

 

Strukturelle Umsetzung 

Á Vereinbarung zwischen dem Jugendamt Simmern und dem Kita Zweckverband Simmern-

Rheinböllen als Träger der Einrichtung über die Wahrnehmung des Schutzauftrages nach §8a SGB 

VIII und der Sicherstellung der persönlichen Eignung von Fachkräften gemäß §72 SGB VIII. 

Á Die Kita Villa Kunterbunt und der Träger sind Teil des lokalen Netzwerkes. Sie nutzen die 

angebotenen Möglichkeiten der Information, des Austauschs und der Reflexion ihrer 

Kinderschutzarbeit. 

Á Alle Mitarbeiter müssen im Abstand von fünf Jahren ein erweitertes amtliches Führungszeugnis 

vorlegen. 

Á Auch ehrenamtlich Tätige, Praktikanten und Auszubildende müssen ein erweitertes amtliches 

Führungszeugnis vorlegen. 

Á Die pädagogischen Fachkräfte nehmen an Fortbildungen und Teamgesprächen teil, die ihnen Hilfe 

/ Unterstützung bieten bei:  

=> der Wahrnehmung (Erkennen) und Beurteilung von gewichtigen Anhaltspunkten  

     für eine Kindeswohlgefährdung  

=> der Einbindung einer insoweit erfahrenen Fachkraft  

=> den Gesprächen mit betroffenen Eltern  

=> den Gesprächen und dem Umgang mit betroffenen Kindern  

Á Die Leitung der Kita bespricht regelmäßig in den Teamgesprächen Hinweise auf Gefährdungen, das 

Vorgehen bei Verdacht auf §8a, das Schutzkonzept sowie der Umsetzung von 

Präventionsangeboten.  

Á Alle Mitarbeiter kennen die notwendigen Adressen und Ansprechpartner, um im Interesse der 

Kinder bei gewichtigen Hinweisen zu einer Gefährdung schnell und angemessen agieren zu 

können.  

Á Die Checklisten Fallbesprechungen im Team und Kindeswohlgefährdung, der Risikobogen der 

Kreisverwaltung und die Meldebögen nach §47 SGB VIII und §8a SGB VIII werden zur sachlichen 

Strukturierung von Anhaltspunkten zur Kindeswohlgefährdung herangezogen. 

Á Schon in den Vorstellungsgesprächen für neue Mitarbeiter*innen spielt das Thema Kinderschutz 

eine wichtige Rolle. Neue Mitarbeiter werden im Rahmen der Einarbeitung zum Schutzkonzept der 

Kita informiert.  
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o Insoweit erfahrene Fachkraft  

 

Die insoweit erfahrene Fachkraft (InSoFa) hat eine beratende Funktion. Sie unterstützt bei der 

Gefährdungsanalyse und der Beteiligung von Erziehungsberechtigen und Kind (sofern dadurch der 

Schutz des Kindes nicht gefährdet ist) an der Abschätzung des Gefährdungsrisikos. Gemeinsam mit der 

InSoFa können Hilfe- und Schutzkonzepte für das betroffene Kind entwickelt werden. Im Bedarfsfall 

kann die InSoFa bei der Vorbereitung und der Führung eines Gespräches mit den 

Erziehungsberechtigen unterstützen. Auch berät sie, ab wann bzw. ob das Jugendamt verständigt 

werden soll / muss. 

Die insoweit erfahrene Fachkraft kann schon im Vorfeld zu einer Beratung über eine mögliche 

Gefährdung hinzugezogen werden (§8b SGB VIII), auch anonym.  

Für uns zuständig ist:  

Á Lebensberatung Simmern, Herr Liesenfeld oder Frau Reichel: Tel. 06761-4344   

 

 

o Instrument zur Risikoeinschätzung 

 

Die Einschätzung, ob das Wohl eines Kindes gefährdet ist oder nicht, ist nicht einfach. Um diese 

Aufgabe zu unterstützen und nachvollziehbar zu machen, verwenden wir in der Kita als fachliches 

Instrument zur Risikoeinschätzung:  

Á Alle Gespräche, Beobachtungen und Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.  

Á Die Beobachtungen werden im Gruppen-Team besprochen. Die Leitung der Kindertagestätte wird 

durch die Gruppenerzieher informiert. Aus den Beobachtungen werden die Anhaltspunkte für eine 

Gefährdung zusammengetragen und der Grad der Gefährdung gemeinsam eingeschätzt 

(Formblatt Checkliste Kindeswohlgefährdung, laufende Nummer beachten). Bei Bedarf kann eine 

Besprechung im Gesamtteam folgen, eine Info geht an den Träger. Nachdem durch die 

Gruppenerzieher ein Risikobogen (Formblatt) ausgefüllt wurde, kann eine externen Fachkraft 

(InsoFa, Jugendamt) hinzugezogen werden. 

Á Erziehungsberechtigte werden über die Beobachtungen der Fachkräfte in einem Gespräch 

informiert. Die Vereinbarungen zwischen Erziehungsberechtigten und KiTa werden von den 

Fachkräften und den Eltern unterschrieben, kopiert und den Eltern ausgehändigt.  

Á Die Eltern erhalten Angebote & Unterstützung zur Inanspruchnahme von Hilfen. Ein Termin zur 

Rückmeldung, ob und welche Hilfen angenommen wurden, wird vereinbart. 

Á Die Einbeziehung des Jugendamtes durch z.B. KiTa-Sozialarbeiter oder andere Bestandteile der 

Jugendhilfe (siehe §2 SGB VIII) kann folgen.  

Á Eine Meldung nach §8a SGB VIII an das Jugendamt erfolgt dann, wenn die Gefährdung durch die 

Kindertagestätte oder andere externe Fachkräfte nicht mehr abgewendet werden kann. 

Bei akuter Gefährdung erfolgt eine sofortige Meldung nach §8a SGB VIII an das Jugendamt, ohne 

vorheriges Gespräch mit den Eltern. 

Á !ǳǖŜǊŘŜƳ ŀǊōŜƛǘŜƴ ǿƛǊ ȊǳǊ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ {ŎƘǳǘȊŀǳŦǘǊŀƎŜǎ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ α±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ ȊǳǊ 

Umsetzung von §8a SGB ±LLLά ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜǊ YǊŜƛǎǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎ ŘŜǎ wƘŜƛƴ-Hunsrück-Kreises und 

unserem Träger. 
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Á Wenn das Wohl des Kindes in einer Einrichtung gefährdet ist, muss dies dem LJA gemeldet werden 

(vgl. §47 SGB VIII). 

 

Diese Instrumente verfolgen ausdrücklich nicht das Ziel, eine Gefährdungseinschätzung im juristischen 

Sinne vorzunehmen (was Kitas auch nicht dürfen!!!). Die oben beschriebenen Instrumente können 

allerdings dabei helfen, die beobachteten Anhaltspunkte für eine Gefährdung sachlich zu strukturieren 

und zu gewichten. Auf diese Weise kann das weitere Vorgehen begründet werden. 

 

 

o Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

 

Gemäß §8a Abs.4 SGB VIII gehört es zu den Pflichtaufgaben von Kindertagesstätten, bei 

Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines Kindes eine Risikoeinschätzung 

vorzunehmen (siehe 5.). Hierbei ist eine insoweit erfahrene Fachkraft zuzuziehen sowie 

Erziehungsberechtigte und Kind in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, sofern hierdurch der 

Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird.  
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Der Ablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch Personen außerhalb der Kindertagesstätte 

wird oben aufgezeigt.  






























































